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Die Novelle zum Berufsausbildungsgesetz (BAG) trat mit 16. 6. bzw. 1. 7. 2010 in Kraft. 

Basierend auf einer Vereinbarung des Regierungsprogramms und der Evaluierung der Bestimmungen zur Inte-
grativen Berufsausbildung und deren anschließender Erörterung mit allen beteiligten Behörden und Institutionen
werden die Bestimmungen der Integrativen Berufsausbildung modifiziert; so ist nun unter anderem die Ausbildung
im Rahmen der Integrativen Berufsausbildung bei Vorliegen gesundheitlicher Gründe auch mit reduzierter täg-
licher bzw. wöchentlicher Arbeitszeit möglich. 

Ein Vertrauensrat als Interessenvertretung für Jugendliche in überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen wird mit
der vorliegenden Novelle im Berufsausbildungsgesetz verankert. Über die konkrete Ausgestaltung der Aufgaben
und Rechte des Vertrauensrates bzw. den Wahlmodus hat der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
eine Verordnung zu erlassen.

Weiters wird die Anrechnung der Teilnahme an internationalen Ausbildungsprogrammen auf die Lehrzeit ausge-
dehnt. So wird zwischen allgemeinen Ausbildungen im Ausland mit einer maximalen Anrechnungszeit von vier
Monaten und facheinschlägig qualifizierenden Ausbildungen im Ausland mit einer maximalen Anrechnungszeit
von sechs Monaten pro Lehrjahr unterschieden; die erweiterten Anrechnungsmöglichkeiten sollen die Mobilität
von Lehrlingen fördern. 

Bei der Gleichhaltung von ausländischen Ausbildungen und Prüfungen mit der Lehrabschlussprüfung entfällt das
administrativ sehr aufwändige Erfordernis des Nachweises der Gegenseitigkeit. 

Darüber hinaus umfasst die Novelle weitere Änderungen, wie die Beschränkung bei Wiederholung der Lehrab-
schlussprüfung auf negativ bewertete Prüfungsgegenstände, sowie Vereinfachungen und Zitierungsanpassungen. 

Die durch die Novelle geänderten Bestimmungen wurden fett hervorgehoben. 



Der Lehrling
§ 1. Lehrlinge im Sinne dieses Bundesgesetzes sind
Personen, die auf Grund eines Lehrvertrages (§ 12) zur
Erlernung eines in der Lehrberufsliste (§ 7) angeführten
Lehrberufes bei einem Lehrberechtigten (§ 2) fachlich
ausgebildet und im Rahmen dieser Ausbildung ver-
wendet (§ 9) werden.

Der Lehrberechtigte
§ 2. (1) Lehrberechtigte im Sinne dieses Bundesge-
setzes sind nach Maßgabe der Abs 2 bis 5 natürliche
und juristische Personen sowie offene Gesellschaf-
ten und Kommanditgesellschaften, bei denen Lehr-
linge (§ 1) auf Grund eines Lehrvertrages (§ 12) zur 
Erlernung eines in der Lehrberufsliste (§ 7) angeführten
Lehrberufes fachlich ausgebildet und im Rahmen 
dieser Ausbildung verwendet (§ 9) werden. (Fassung
BGBl I/40/2010)

(2) Inhaber eines Gewerbes dürfen Lehrlinge in einem
in der Lehrberufsliste angeführten Lehrberuf nur aus-
bilden, wenn

a) sie nach den Bestimmungen der Gewerbeord-
nung zur Ausübung der Tätigkeit befugt sind, in der der
Lehrling ausgebildet werden soll, 

b) sie nicht nach den Bestimmungen des § 4 die-
ses Bundesgesetzes vom Recht zur Ausbildung von
Lehrlingen ausgeschlossen sind,

c) sie, oder in den Fällen des § 3 der Ausbilder, die
erforderlichen Fachkenntnisse besitzen und, sofern
Abs 8 und 9 nicht anderes bestimmen, die Ausbilder-
prüfung erfolgreich abgelegt oder einen Ausbilderkurs
erfolgreich absolviert haben und 

d) die im Abs 6 festgelegten Voraussetzungen ge-
geben sind. 

(3) Inhaber eines Gewerbes, dessen Ausübung die Er-
bringung des Befähigungsnachweises voraussetzt 
(§ 16 Abs 1 der Gewerbeordnung 1994), dürfen Lehr-
linge in den ihrem Gewerbe entsprechenden Lehrberu-
fen nur ausbilden, wenn sie – ausgenommen die Fälle
des § 17 Abs 1 der Gewerbeordnung 1994 – die erfor-
derlichen Fachkenntnisse durch die Erfüllung der im 
§ 16 Abs 2 der Gewerbeordnung 1994 angeführten
Voraussetzungen nachweisen. Dieser Nachweis ist
nicht erforderlich, wenn ein Ausbilder (§ 3) mit der Aus-
bildung von Lehrlingen betraut ist. 

(4) Die für den Gewerbeinhaber einschließlich des Fort-
betriebsberechtigten (§ 41 der Gewerbeordnung 1994)

geltenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fin-
den auf den gewerberechtlichen Geschäftsführer 
(§ 39 der Gewerbeordnung 1994) und den Filial-
geschäftsführer (§ 47 der Gewerbeordnung 1994)
sinngemäß Anwendung. (Fassung BGBl I/40/2010)

(5) Das Ausbilden von Lehrlingen in einem in der Lehr-
berufsliste angeführten Lehrberuf ist ferner zulässig

a) durch die Inhaber von Betrieben, die nicht den
Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994 unterliegen,
deren Inhaber aber Mitglied einer Landeskammer der
gewerblichen Wirtschaft sind,

b) in von land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaften betriebenen Sägen,
Harzverarbeitungsstätten, Mühlen und Molkereien, so-
fern in diesen Betrieben dauernd eine größere Anzahl
von Dienstnehmern beschäftigt wird, als gemäß § 2
des Landarbeitsgesetzes, BGBl Nr 140/1948, in der je-
weils geltenden Fassung, bestimmt ist, auch wenn die-
se Genossenschaft nicht Mitglied einer Landeskammer
der gewerblichen Wirtschaft ist,

c) durch die Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men, die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, die
Sozialversicherungsträger, die Bauarbeiter-Urlaubs-
und Abfertigungskasse und die gesetzlichen beruf-
lichen Interessenvertretungen von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern,

d) durch die Inhaber von Betrieben, die der Her-
ausgabe periodischer Druckschriften durch deren Her-
ausgeber dienen,

e) durch Gebietskörperschaften, Universitäten,
Hochschulen und die Österreichische Akademie
der Wissenschaften, 

f) durch Ausübende der freien Berufe, 
g) durch Vereine und sonstige juristische Personen,

die nicht unter Abs 2 fallen, sofern die Ausbildung von
Lehrlingen im Rahmen ihres Wirkungsbereiches nicht
den Hauptzweck bildet, 
wenn für die erforderliche Anzahl von Personen, die 
die persönlichen Voraussetzungen für das Ausbilden
von Lehrlingen besitzen (Abs 2 lit b und c) vorge-
sorgt ist und die Voraussetzungen des Abs 6 gegeben
sind. (Fassung BGBl I/40/2010)

(6) Die Ausbildung von Lehrlingen ist nur zulässig,
wenn der Betrieb oder die Werkstätte, allenfalls unter
Berücksichtigung einer ergänzenden Ausbildung im
Rahmen eines Ausbildungsverbundes, so eingerichtet
ist und so geführt wird, dass den Lehrlingen die für 
die praktische Erlernung im betreffenden Lehrberuf
nötigen Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt werden
können. 

3

BERUFSAUSBILDUNGSGESETZ (BAG)

Wortlaut des Bundesgesetzes vom 26. März 1969, BGBl Nr 142, über die Berufsausbildung von Lehrlingen
(Berufsausbildungsgesetz – BAG), in der Fassung BGBl 22/1974, BGBl 399/1974, BGBl 475/1974, 
BGBl 232/1978, BGBl 381/1986, BGBl 563/1986, BGBl 617/1987, BGBl 23/1993, BGBl 256/1993, 
BGBl I/67/1997, BGBl I/100/1998, BGBl I/83/2000, BGBl I/136/2001, BGBl I/111/2002, BGBl I/79/2003, 
BGBl I/5/2006, BGBl I/82/2008 und BGBl I/40/2010 vom 15. 6. 2010 



(7) In Teilgewerben (§ 31 GewO 1994) ist die Ausbil-
dung von Lehrlingen bei Vorliegen der sonst nach die-
sem Bundesgesetz bestimmten Voraussetzungen
zulässig.

(8) Lehrberechtigte, die erstmals Lehrlinge aufnehmen
und die die Fachkenntnisse für die Ausbildung von
Lehrlingen gemäß Abs 2 lit c noch nicht nachweisen
können, dürfen selbst oder durch eine sonst geeignete
und im Betrieb tätige Person, die zumindest die beruf-
lichen Qualifikationen gemäß § 29c Abs 1 besitzt, Lehr-
linge ausbilden, müssen jedoch spätestens 18 Monate
nach bescheidmäßiger Feststellung, dass die im § 3a
Abs 1 festgelegten Voraussetzungen vorliegen, den
Nachweis der Fachkenntnisse für die Ausbildung von
Lehrlingen gemäß Abs 2 lit c erbringen oder die Be-
stellung eines Ausbilders anzeigen. Wird innerhalb die-
ser Frist der Nachweis nicht erbracht oder die Bestel-
lung eines Ausbilders nicht angezeigt, dürfen die be-
reits aufgenommenen Lehrlinge zwar weiter ausgebil-
det, neue Lehrlinge jedoch nicht aufgenommen wer-
den. Dies gilt sinngemäß auch in Fällen, in denen vom
Lehrberechtigten gemäß § 3 Abs 1 ein Ausbilder be-
stellt werden muss. 

(9) Scheidet während des Ausbildens von Lehrlingen
ein Ausbilder unvorhergesehen aus und hat der Lehr-
berechtigte gemäß § 3 Abs 1 unverzüglich einen ande-
ren Ausbilder zu bestellen, so darf der Lehrberechtigte
auch eine sonst geeignete und im Betrieb tätige Per-
son, die zumindest die beruflichen Qualifikationen
gemäß § 29c Abs 1 besitzt, jedoch die Fachkenntnisse
für die Ausbildung von Lehrlingen gemäß Abs 2 
lit c noch nicht nachweisen kann, mit der weiteren Aus-
bildung von Lehrlingen betrauen. Innerhalb von 
18 Monaten nach dem unvorhergesehenen Ausschei-
den eines Ausbilders hat der Lehrberechtigte die Be-
stellung eines Ausbilders anzuzeigen. Ist dies nicht der
Fall, so dürfen die bereits aufgenommenen Lehrlinge
zwar weiter ausgebildet, neue Lehrlinge jedoch nicht
aufgenommen werden. 

Ausbildungsverbund
§ 2a. (1) Wenn in einem Lehrbetrieb (einer Ausbil-
dungsstätte) die nach den Ausbildungsvorschriften
festgelegten Fertigkeiten und Kenntnisse nicht in vol-
lem Umfang vermittelt werden können, so ist die Aus-
bildung von Lehrlingen dann zulässig, wenn eine er-
gänzende Ausbildung durch Ausbildungsmaßnahmen
in einem anderen hiefür geeigneten Betrieb oder einer
anderen hiefür geeigneten Einrichtung erfolgt. Eine sol-
che ergänzende Ausbildung ist nur dann zulässig,
wenn im Lehrbetrieb die für den Lehrberuf wesentli-
chen Fertigkeiten und Kenntnisse überwiegend selbst
ausgebildet werden können. 

(2) Die ergänzende Ausbildung ist im Bescheid nach 
§ 3a bezogen auf die Fertigkeiten und Kenntnisse
gemäß dem Berufsbild sowie bezogen auf das Lehrjahr
festzulegen. Eine die ergänzende Ausbildung betref-
fende Vereinbarung ist Bestandteil des Lehrvertrages
gemäß § 12 Abs 3 und 4; sie ist entweder im Lehrver-

trag zu treffen oder dem Lehrvertrag als Anhang anzu-
schließen und bei Anmeldung des Lehrvertrages zur
Eintragung vorzulegen. 

(3) Wurde in einem Verfahren gemäß § 3a festgestellt,
dass die Ausbildung von Lehrlingen nur dann zulässig
ist, wenn eine ergänzende Ausbildung durch Ausbil-
dungsmaßnahmen in einem anderen hiefür geeigneten
Betrieb oder einer anderen hiefür geeigneten Einrich-
tung erfolgt, und wird ein Lehrvertrag bei der Lehr-
lingsstelle angemeldet, der keine solche ergänzende
Ausbildung vorsieht, so hat die Lehrlingsstelle, wenn
der Lehrvertrag nicht innerhalb angemessener Frist er-
gänzt wird, unter Anwendung des § 3a Abs 3 mit Be-
scheid festzustellen, ob und inwieweit diese ergänzen-
de Ausbildung noch erforderlich ist. 

Der Ausbilder
§ 3. (1) Der Lehrberechtigte hat mit der Ausbildung
von Lehrlingen andere Personen (Ausbilder) zu betrau-
en, die die Anforderungen des § 2 Abs 2 lit b und c er-
füllen und in der Lage sind, sich im Lehrbetrieb (in der
Ausbildungsstätte) entsprechend zu betätigen, sofern
1. der Lehrberechtigte eine juristische Person, eine

offene Gesellschaft, eine Kommanditgesell-
schaft oder eine natürliche Person, die zur Gewer-
beausübung einen Geschäftsführer zu bestellen hat
(§ 16 GewO 1994) und selbst nicht die Fachkennt-
nisse für die Ausbildung von Lehrlingen gemäß § 2
Abs 2 lit c nachweisen kann, ist,

2. die Art oder der Umfang des Unternehmens die
fachliche Ausbildung des Lehrlings in dem betref-
fenden Lehrberuf unter der alleinigen Aufsicht des
Lehrberechtigten nicht zulässt, oder 

3. der Lehrberechtigte ein Fortbetriebsberechtigter im
Sinne des § 41 der Gewerbeordnung 1994 ist. 
(Fassung BGBl I/40/2010)

(2) Ein Lehrberechtigter, der gemäß Abs 1 nicht ver-
pflichtet ist, einen Ausbilder mit der Ausbildung von
Lehrlingen zu betrauen, ist dazu berechtigt; dies gilt
insbesondere, wenn es sich um ein durch Abs 1 Z 2
nicht erfasstes, in der Form eines Industriebetriebes
ausgeübtes Gewerbe oder um die Ausübung von
Rechten handelt, die dem Gewerbeinhaber im Rahmen
seiner Gewerbeberechtigung zustehen, wie die Durch-
führung von Instandsetzungs- und Vollendungsarbei-
ten oder die Führung eines Nebenbetriebes. 

(3) Ein gewerberechtlicher Geschäftsführer oder ein Fi-
lialgeschäftsführer darf als Ausbilder herangezogenwer-
den, wenn er den Anforderungen des Abs 1 entspricht. 

(4) Der Ausbilder hat sich im Betrieb entsprechend zu
betätigen. 

(5) Sofern in einem Unternehmen mehrere Ausbilder
mit der Ausbildung von Lehrlingen betraut wurden, hat
der Lehrberechtigte eine Person mit der Koordination
der gesamten Ausbildung zu betrauen (Ausbildungslei-
ter), wenn es zur sachgemäßen Ausbildung der Lehr-
linge erforderlich ist. 
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Erstmaliges Ausbilden von Lehrlingen
§ 3a. (1) Bevor in einem Betrieb erstmalig Lehrlinge
in einem bestimmten Lehrberuf ausgebildet werden
sollen, hat die Lehrlingsstelle festzustellen, ob die im 
§ 2 Abs 6 angeführten Voraussetzungen für diesen
Lehrberuf, allenfalls nach Maßgabe des § 2a, vorliegen.
Diese Feststellung ist nicht erforderlich, wenn in die-
sem Betrieb bereits in nach diesem Bundesgesetz
zulässiger Weise Lehrlinge in einem Lehrberuf ausge-
bildet wurden, der mit dem neuen Lehrberuf soweit
verwandt ist, dass die Lehrzeit zumindest zur Hälfte auf
die Lehrzeit des neuen Lehrberufs anzurechnen ist. Ist
eine solche Feststellung für einen Lehrberuf jedoch
notwendig, so bleibt das Ausbilden von Lehrlingen in
diesem Lehrberuf bis zur Rechtskraft eines das Zutref-
fen der Voraussetzungen feststellenden Bescheides
unzulässig. Mit dem Bescheid, der die Zulässigkeit der
Ausbildung feststellt, hat die Lehrlingsstelle auch Lehr-
verträge in dem betreffenden Lehrberuf, die davor be-
gründet wurden, für aufrecht zu erklären und mit der
gesamten Lehrzeit einzutragen. Die Feststellung, dass
die im § 2 Abs 6 angeführten Voraussetzungen für die
Ausbildung in einem bestimmten Lehrberuf vorliegen,
gilt nur für den örtlichen Wirkungsbereich der Lehr-
lingsstelle. 

(2) Das Ausbilden von Lehrlingen in einem Betrieb, der
unter Wahrung der Betriebsidentität auf einen Be-
triebsnachfolger übergegangen ist, gilt nicht als erst-
maliges Ausbilden im Sinne des Abs 1, wenn bereits
vor dem Betriebsübergang in diesem Betrieb Lehrlinge
ausgebildet worden sind. Der Betriebsnachfolger muss
die Voraussetzungen des § 2 Abs 2 erfüllen. Der Fest-
stellungsbescheid wirkt nach Maßgabe des § 20 Abs 3
lit f auch für den Betriebsnachfolger. 

(3) Wer ein unter Abs 1 fallendes Ausbilden von Lehr-
lingen beabsichtigt, hat bei der Lehrlingsstelle die Er-
lassung eines Feststellungsbescheides zu beantragen.
Vor der Erlassung dieses Bescheides ist der Kammer
für Arbeiter und Angestellte bei sonstiger Nichtigkeit 
(§ 68 Abs 4 lit d AVG 1950) hievon Mitteilung zu ma-
chen und ihr Gelegenheit zur Abgabe einer schriftli-
chen Stellungnahme innerhalb einer Frist von drei Wo-
chen zu geben. Auf begründetes Ersuchen hat die
Lehrlingsstelle diese Frist angemessen zu erstrecken.
Der Kammer für Arbeiter und Angestellte ist eine Aus-
fertigung des Bescheides zu übermitteln. Wenn die
Entscheidung ihrer fristgerecht abgegebenen Stellung-
nahme widerspricht, steht ihr gegen den Bescheid das
Recht der Berufung und gegen den Berufungsbe-
scheid das Recht der Beschwerde gemäß Art 131 Abs
2 B-VG wegen Rechtswidrigkeit zu. Die Lehrlingsstelle
hat eine weitere Ausfertigung ihres Bescheides der zur
Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes zuständigen
Behörde zu übermitteln. 

Verbot des Ausbildens von Lehrlingen

§ 4. (1) Lehrberechtigte, die wegen einer vorsätzli-
chen, mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten
Handlung, wegen einer mit Bereicherungsvorsatz be-

gangenen oder einer strafbaren Handlung gegen die
Sittlichkeit oder wegen der Finanzvergehen des
Schmuggels, der Hinterziehung von Eingangs- oder
Ausgangsabgaben oder der Abgabenhehlerei nach 
§ 37 Abs 1 lit a des Finanzstrafgesetzes, BGBl Nr
129/1958, rechtskräftig von einem Gericht verurteilt
worden sind, ohne dass die Strafe bedingt nachgese-
hen worden ist, dürfen Lehrlinge weder aufnehmen
noch die bereits aufgenommenen Lehrlinge weiter aus-
bilden. 

(2) Lehrberechtigte, die wegen einer der im Abs 1 an-
geführten strafbaren Handlungen in gerichtlicher Un-
tersuchung stehen, dürfen Lehrlinge nicht aufnehmen.  

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat auf Antrag des
Lehrberechtigten oder des Lehrlings, für minderjährige
Lehrlinge auf Antrag des gesetzlichen Vertreters, nach
Anhörung der für den Lehrberechtigten zuständigen
Fachgruppe (Fachvertretung, Kammer der gewerbli-
chen Wirtschaft – Sektion Handel) und der Kammer für
Arbeiter und Angestellte Ausnahmen von den Bestim-
mungen des Abs 1 und 2 zu bewilligen, wenn kein
Nachteil für die Lehrlinge zu befürchten ist.

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat einem Lehrbe-
rechtigten nach Anhörung der für ihn zuständigen
Fachgruppe (Fachvertretung, Kammer der gewerbli-
chen Wirtschaft – Sektion Handel) und der Kammer für
Arbeiter und Angestellte die Ausbildung von Lehrlingen
zu untersagen,

a) wenn der Lehrberechtigte oder der Ausbilder
wegen einer der im Abs 1 angeführten strafbaren
Handlungen in gerichtlicher Untersuchung steht, so-
fern durch diesen Umstand ein Nachteil für die Lehrlin-
ge zu befürchten ist, 

b) wenn der Ausbilder wegen einer der im Abs 1
angeführten strafbaren Handlungen vom Gericht
rechtskräftig verurteilt worden ist, ohne dass die Strafe
bedingt nachgesehen worden ist,

c) wenn der Lehrberechtigte oder der Ausbilder ei-
ner Sucht, insbesondere der Trunksucht, verfallen ist,

d) wenn der Lehrberechtigte oder der Ausbilder die
Pflichten gegenüber seinem Lehrling gröblich verletzt,
insbesondere wenn eine dieser Personen an dem nicht
entsprechenden Ergebnis einer Lehrabschlussprüfung
Schuld trägt, Vereinbarungen betreffend eine Ausbil-
dung im Rahmen eines Ausbildungsverbundes nicht
einhält oder diese Personen bzw die verwaltungsstraf-
rechtlich verantwortlichen Personen wiederholt gemäß
§ 32 Abs 1 bestraft wurden und dennoch diesen Pflich-
ten nicht nachgekommen sind, oder 

e) wenn der Betrieb oder die Werkstätte nicht den
Anforderungen des § 2 Abs 6 entspricht; in entspre-
chend begründeten Fällen kann die Untersagung auch
nur für einzelne Lehrberufe ausgesprochen werden. 

(5) Die Ausbildung von Lehrlingen kann für immer oder
auch, je nach der Art des Grundes, aus dem die Nicht-
eignung des Lehrberechtigten oder des Ausbilders an-
zunehmen ist, für eine angemessene Zeit untersagt
werden. Ist eine gerichtliche Untersuchung der Grund
der Maßnahme, so ist auszusprechen, dass das Verbot
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mit der Einstellung des Strafverfahrens oder dem
rechtskräftigen Freispruch endet. Ist die Nichteignung
des Ausbilders (Abs 4 lit a bis d) oder des Betriebes
oder der Werkstätte (Abs 4 lit e) der Grund der Maß-
nahme, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde von
dem Verbot abzusehen oder ein bereits erlassenes Ver-
bot aufzuheben, wenn ein geeigneter Ausbilder mit der
Ausbildung betraut wurde oder der Lehrberechtigte
selbst die Ausbildung übernimmt bzw wenn der Be-
trieb oder die Werkstätte nunmehr den Anforderungen
des § 2 Abs 6 entspricht.

(6) Bescheide gemäß Abs 4 und 5, die ohne Anhörung
der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und
der Kammer für Arbeiter und Angestellte erlassen wor-
den sind, sind mit Nichtigkeit (§ 68 Abs 4 lit d AVG) be-
droht. Wenn die Entscheidung der Bezirksverwaltungs-
behörde einem Antrag gemäß Abs 10 oder der fristge-
recht abgegebenen Stellungnahme der Landeskammer
der gewerblichen Wirtschaft oder der Kammer für Ar-
beiter und Angestellte widerspricht, steht der Landes-
kammer der gewerblichen Wirtschaft oder der Kammer
für Arbeiter und Angestellte gegen diesen Bescheid das
Recht der Berufung und gegen den Berufungsbescheid
das Recht der Beschwerde gemäß Art 131 Abs 2 B-VG
wegen Rechtswidrigkeit zu. 

(7) Offene Gesellschaften und Kommanditgesell-
schaften dürfen nicht ihre persönlich haftenden Gesell-
schafter, Gesellschaften mit beschränkter Haftung ihre
Gesellschafter und Geschäftsführer sowie Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaften und Aktiengesell-
schaften ihre Vorstandsmitglieder als Lehrling ausbil-
den. (Fassung BGBl I/40/2010)

(8) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben die Lehr-
lingsstellen und die örtlich zuständigen Kammern für
Arbeiter und Angestellte von rechtskräftigen Beschei-
den, mit denen die Ausbildung von Lehrlingen unter-
sagt wird, zu verständigen.

(9) Die Gerichte haben von der Einleitung einer ge-
richtlichen Untersuchung gegen einen Lehrberechtig-
ten wegen einer der im Abs 1 angeführten strafbaren
Handlungen die Bezirksverwaltungsbehörden, die Ar-
beitsinspektorate und die Lehrlingsstellen und von der
Einleitung einer derartigen Untersuchung gegen einen
Ausbilder die Bezirksverwaltungsbehörden und die Ar-
beitsinspektorate zu verständigen; weiters haben die
Gerichte die Arbeitsinspektorate und die Lehrlingsstel-
len von der rechtskräftigen Verurteilung eines Lehrbe-
rechtigten wegen einer der im Abs 1 angeführten straf-
baren Handlungen sowie die Bezirksverwaltungs-
behörden und die Arbeitsinspektorate von einer derar-
tigen Verurteilung eines Ausbilders zu verständigen.

(10) Das Verfahren zur Untersagung der Ausbildung
von Lehrlingen gemäß Abs 4 ist von Amts wegen oder
auf Antrag der Lehrlingsstelle, der Landeskammer der
gewerblichen Wirtschaft oder der Kammer für Arbeiter
und Angestellte einzuleiten. Anträge auf Untersagung
der Ausbildung sind schriftlich zu stellen und zu be-
gründen. 

Lehrberufe
§ 5. (1) Lehrberufe sind Tätigkeiten,

a) die alle oder einzelne Teile einer den Bestim-
mungen der Gewerbeordnung 1994 unterliegenden
Beschäftigung oder mehrerer solcher Beschäftigungen
zum Gegenstand haben, 

b) die geeignet sind, im Wirtschaftsleben den Ge-
genstand eines Berufes zu bilden, und

c) deren sachgemäße Erlernung mindestens zwei
Jahre erfordert.

(2) Die in § 94 der Gewerbeordnung 1994 angeführten
Handwerke sind nach Maßgabe des Berufsausbil-
dungsgesetzes Lehrberufe. Lehrberufe sind für solche
Handwerke einzurichten, für welche die fachliche Aus-
bildung nicht bereits durch einen bestehenden Lehrbe-
ruf in einem auf Grund der Gewerbeordnung 1994 ver-
wandten Handwerk oder verwandten gebundenen Ge-
werbe sichergestellt ist. 

(3) Lehrberufe sind ferner Tätigkeiten,
a) die hinsichtlich der Berufsausbildung der Ge-

setzgebung und der Vollziehung des Bundes, nicht je-
doch der Gewerbeordnung 1994 unterliegende Be-
schäftigungen zum Gegenstand haben, 

b) bei denen die Ausbildung in dieser Beschäfti-
gung als Lehrling im Sinne dieses Bundesgesetzes im
Hinblick auf die für diese Tätigkeiten erforderlichen
Fertigkeiten und Kenntnisse zweckmäßig ist, und

c) bei denen die Voraussetzungen des Abs 1 lit b
und c vorliegen.

(3a) Lehrberufe gemäß Abs 1 bis 3, die als modulare
Lehrberufe gemäß § 8 Abs 4 eingerichtet werden, müs-
sen aus einem Grundmodul und zumindest einem
Hauptmodul sowie zumindest einem Spezialmodul be-
stehen. 

(4) Lehrberufe, die auf Grund dieses Bundesgesetzes
oder auf Grund anderer Rechtsvorschriften des Bun-
des oder der Länder eingerichtet sind, können in der
Lehrberufsliste zueinander verwandt gestellt werden,
wenn gleiche oder ähnliche Roh- oder Hilfsstoffe und
Werkzeuge verwendet werden oder Tätigkeiten zu ver-
richten sind, die gleiche oder ähnliche Arbeitsgänge er-
fordern. Lehrberufe, die aufgrund anderer Rechtsvor-
schriften des Bundes oder der Länder eingerichtet
sind, können jedoch nur dann zu Lehrberufen, die auf-
grund dieses Bundesgesetzes eingerichtet sind, ver-
wandt gestellt werden, wenn darüber hinaus in diesen
anderen Rechtsvorschriften eine Verwandtschaft zu
den entsprechenden auf Grund dieses Bundesgeset-
zes eingerichteten Lehrberufen festgelegt ist. Hinsicht-
lich der Zusatzprüfung gilt § 27. Lehrberufe, die Ge-
werben entsprechen, die zu einem verbundenen Ge-
werbe zusammengefasst sind, sowie Lehrberufe, die
verwandten Gewerben entsprechen, sind jedenfalls
verwandt zu stellen. 

(5) Verwandte Lehrberufe im Sinne des Abs 4 können
zu einem Lehrberuf zusammengefasst werden. Eine
solche Zusammenfassung darf nur erfolgen, wenn 
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zumindest der Ersatz der Lehrabschlussprüfung für 
einen dieser von diesem neuen Lehrberuf erfassten
einzelnen Lehrberufe vorgesehen werden kann. Wenn
das Zeugnis über die erfolgreiche Ablegung der Lehr-
abschlussprüfung in einem solchen neuen Lehrberuf
das Zeugnis über die erfolgreiche Ablegung der Lehr-
abschlussprüfung in den von diesem neuen Lehrberuf
erfassten einzelnen Lehrberufen ersetzt, dürfen die von
einem solchen neuen Lehrberuf erfassten einzelnen
Lehrberufe nicht im Rahmen einer Doppellehre ausge-
bildet werden. Werden einzelne Lehrberufe zu einem
neuen Lehrberuf zusammengefasst, so ist gleichzeitig
zu überprüfen, ob einer oder mehrere von diesen ein-
zelnen Lehrberufen noch den Voraussetzungen des
Abs 1 entsprechen. Gegebenenfalls ist die Lehrberufs-
liste entsprechend zu ändern.

(6) Außer in den im Abs 5 dritter Satz und im Abs 7 an-
geführten Fällen ist die gleichzeitige Ausbildung eines
Lehrlings in zwei Lehrberufen zulässig. 

(7) Die gleichzeitige Ausbildung ist nicht zulässig:
a) bei verschiedenen Lehrberechtigten,
b) in Lehrberufen, die verwandt sind und deren

Lehrzeit gegenseitig ohnedies in vollem Ausmaß anzu-
rechnen ist (§ 6 Abs 3), oder

c) in mehr als zwei Lehrberufen überhaupt. 

(8) Die Ausbildung eines Lehrlings durch einen Lehr-
berechtigten, dessen Betrieb nur saisonmäßig geführt
wird, ist nur dann zulässig, wenn für die Erfüllung der
Berufsschulpflicht und für die Erreichung des Ausbil-
dungsziels, beispielsweise im Rahmen eines Ausbil-
dungsverbundes, vorgesorgt ist. Dies ist im Lehrver-
trag unter sinngemäßer Anwendung des § 12 Abs 4
darzulegen. 

Dauer der Lehrzeit
§ 6. (1) Die Dauer der Lehrzeit in einem Lehrberuf hat
in der Regel drei Jahre zu betragen; sie darf innerhalb
eines Zeitraumes von zwei bis höchstens vier Jahren
nur in ganzen oder halben Jahren festgesetzt werden.
Für die Festsetzung der Dauer der Lehrzeit eines Lehr-
berufes sind die in diesem zu erlernenden Fertigkeiten
und Kenntnisse, der Schwierigkeitsgrad der Ausbil-
dung in dem betreffenden Lehrberuf sowie die Anfor-
derungen, die die Berufsausübung stellt, maßgebend.

(2) Bei gleichzeitiger Ausbildung in zwei Lehrberufen
beträgt die Dauer der Gesamtlehrzeit die Hälfte der
Gesamtdauer der beiden festgesetzten Lehrzeiten,
vermehrt um ein Jahr; die gesamte Lehrzeit darf 
höchstens vier Jahre betragen.

(2a) Die Ausbildung eines Lehrlings in einem Lehrbe-
ruf, der als modularer Lehrberuf gemäß §§ 5 Abs 3a
und 8 Abs 4 eingerichtet ist, hat jedenfalls ein Grund-
modul und ein Hauptmodul in der Dauer von insgesamt
mindestens drei Jahren zu umfassen. Innerhalb einer
Gesamtausbildungsdauer von bis zu vier Jahren kön-
nen dem Lehrling ein weiteres Hauptmodul oder zu-
sätzlich ein oder zwei Spezialmodule vermittelt wer-

den. Dies ist im Lehrvertrag festzulegen (§ 12 Abs 3 
Z 3). Bei der Ausschöpfung der Gesamtausbildungs-
dauer von vier Jahren dürfen höchstens so viele
Hauptmodule und Spezialmodule vermittelt werden,
dass die Summe der zeitlichen Dauer des Grundmo-
duls und der einzelnen Hauptmodule sowie der einzel-
nen Spezialmodule vier Jahre nicht überschreitet.

(3) Die Dauer der Lehrzeit verwandter Lehrberufe ist
gegenseitig anrechenbar.

(4) Für die Festsetzung des Ausmaßes der Anrech-
nung von Lehrzeiten verwandter Lehrberufe in den ein-
zelnen Lehrjahren ist maßgebend, ob und in welchem
Umfang in den verwandten Lehrberufen während der
einzelnen Lehrjahre gleiche oder ähnliche Roh- und
Hilfsstoffe und Werkzeuge verwendet werden oder
Tätigkeiten zu verrichten sind, die gleiche oder ähnli-
che Arbeitsgänge erfordern; hiebei ist auf die Berufs-
bilder (§ 8 Abs 2) dieser Lehrberufe Bedacht zu neh-
men. 

(5) Das Ausmaß der Anrechnung von Lehrzeiten in
nach § 5 Abs 4 letzter Satz verwandten Lehrberufen
beträgt zumindest die Hälfte der Lehrzeit. 

(6) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und
Jugend hat mit Verordnung die Lehrberufe, die in einer
verkürzten Lehrzeit erlernt werden können sowie das
Ausmaß der Verkürzung, die allenfalls notwendige Vor-
bildung und die Grundzüge, wie diese verkürzte Aus-
bildung gestaltet werden muss, festzulegen. (Fassung
BGBl I/40/2010)

Lehrberufsliste
§ 7. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie
und Jugend hat mit Verordnung in einer Lehrberufs-
liste festzusetzen:

a) die Lehrberufe im Sinne des § 5 Abs 1 und des
§ 5 Abs 3,

b) die Dauer der Lehrzeit im Sinne des § 6 Abs 1,
c) die verwandten Lehrberufe im Sinne des § 5 

Abs 4,
d) das Ausmaß der Anrechnung von Lehrzeiten ver-

wandter Lehrberufe im Sinne des § 6 Abs 4 und
e) den Ersatz der Lehrabschlussprüfung durch 

erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung in 
einem anderen Lehrberuf. (Fassung BGBl I/40/2010)

(2) Durch Änderungen der Lehrberufsliste darf in be-
stehende Lehrverhältnisse nicht eingegriffen werden.

(3) In den Lehrverträgen, Lehrzeugnissen, Lehrab-
schlussprüfungszeugnissen und Lehrbriefen ist der
Lehrberuf in der dem Geschlecht des Lehrlings ent-
sprechenden Form zu bezeichnen. 

Ausbildungsvorschriften
§ 8. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie
und Jugend hat für die einzelnen Lehrberufe nach
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Maßgabe der Abs 2 bis 4, 12, 15 und 16 durch Verord-
nung Ausbildungsvorschriften festzulegen. (Fassung
BGBl I/40/2010)

(2) Die Ausbildungsvorschriften haben Berufsbilder zu
enthalten; diese sind entsprechend den dem Lehrberuf
eigentümlichen Arbeiten und den zur Ausübung dieser
Tätigkeiten erforderlichen Hilfsverrichtungen, jedoch
ohne Rücksicht auf sonstige Nebentätigkeiten des
Lehrberufes unter Berücksichtigung der Anforderun-
gen, die die Berufsausbildung stellt, festzulegen und
haben hierbei nach Lehrjahren gegliedert die wesentli-
chen Fertigkeiten und Kenntnisse, die während der
Ausbildung zu vermitteln sind, anzuführen.  

(3) Die Ausbildungsvorschriften können für bestimmte
Lehrberufe auch zusätzlich schwerpunktmäßig auszu-
bildende Kenntnisse und Fertigkeiten beinhalten, die
entsprechend der Ausbildungsberechtigung im Be-
scheid gemäß § 3a durch den Lehrbetrieb auszubilden
sind. Die Lehrzeitdauer in der Ausbildung in unter-
schiedlichen Schwerpunkten eines Lehrberufes ist
gleich. Die schwerpunktmäßige Ausbildung ist in die
Bescheide gemäß § 3a und in die Lehrverträge aufzu-
nehmen. Die Aufnahme der Bezeichnung des Schwer-
punktes in die Lehrabschlussprüfungszeugnisse ist nur
zulässig, wenn dies in der Ausbildungsordnung vorge-
sehen ist. 

(4) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und
Jugend kann in den Ausbildungsvorschriften für einen
Lehrberuf auch eine modulare Ausbildung festlegen.
Ein modularer Lehrberuf besteht aus einem Grundmo-
dul und zumindest einem Hauptmodul sowie zumin-
dest einem Spezialmodul. Das Grundmodul hat die
Fertigkeiten und Kenntnisse zu enthalten, die den
grundlegenden Tätigkeiten eines oder mehrerer Lehr-
berufe entsprechen. Das Hauptmodul hat jene Fertig-
keiten und Kenntnisse zu enthalten, die den dem Lehr-
beruf eigentümlichen Tätigkeiten und Arbeiten entspre-
chen. Die Mindestdauer eines Grundmoduls beträgt
zwei Jahre, die Mindestdauer eines Hauptmoduls be-
trägt ein Jahr. Wenn dies auf Grund der besonderen
Anforderungen des Lehrberufes für eine sachgemäße
Ausbildung zweckmäßig ist, kann das Grundmodul mit
einer Dauer von zumindest einem Jahr festgelegt wer-
den; auch in diesem Fall ist in der Ausbildungsordnung
die Gesamtdauer eines modularen Lehrberufes als
Summe der Dauer von Grundmodul und Hauptmodul
zumindest mit drei Jahren festzulegen. Die Ausbil-
dungsinhalte des Grundmoduls und des Hauptmoduls
haben zusammen die Beruflichkeit im Sinne des § 5
Abs 1 bis 3 sicher zu stellen. Das Spezialmodul enthält
weitere Fertigkeiten und Kenntnisse eines Lehrberufes
im Sinne des § 5 Abs 1 bis 3, die dem Qualifikations-
bedarf eines Berufszweiges im Rahmen der Erstaus-
bildung im Hinblick auf seine speziellen Produktions-
weisen und Dienstleistungen entsprechen und die der
Ausschöpfung der in § 6 Abs 1 eingeräumten Möglich-
keit zur Festlegung einer gesamten Lehrzeitdauer von
höchstens vier Jahren dienen. Die Dauer eines Spe-
zialmoduls beträgt ein halbes Jahr oder ein Jahr. In der
Ausbildungsordnung ist auch festzulegen, inwiefern 

ein Grundmodul eines Lehrberufes mit einem Haupt-
modul oder Spezialmodul eines anderen Lehrberufes
kombiniert werden kann. (Fassung BGBl I/40/2010)

(5) Zur Sicherung einer sachgemäßen Ausbildung sind
folgende Verhältniszahlen betreffend das Verhältnis der
Anzahl der Lehrlinge zur Anzahl der im Betrieb be-
schäftigten, fachlich einschlägig ausgebildeten Perso-
nen einzuhalten:
1. eine fachlich einschlägig ausgebildete Per-

son.................……........................... zwei Lehrlinge,
2. für jede weitere fachlich einschlägig ausgebildete

Person ................................. je ein weiterer Lehrling.

(6) Auf die Verhältniszahlen von zweijährigen und drei-
jährigen Lehrberufen sind Lehrlinge in den letzten vier
Monaten ihrer Lehrzeit nicht anzurechnen. Bei Lehrbe-
rufen mit einer Lehrzeitdauer von zweieinhalb und drei-
einhalb Jahren sind Lehrlinge in den letzten sieben Mo-
naten ihrer Lehrzeit nicht auf die Verhältniszahlen an-
zurechnen. Bei vierjährigen Lehrberufen sind Lehrlinge
im letzten Jahr ihrer Lehrzeit nicht auf die Verhältnis-
zahlen anzurechnen. 

(7) Lehrlinge, denen mindestens zwei Lehrjahre ersetzt
wurden, sowie fachlich einschlägig ausgebildete Per-
sonen, die nur vorübergehend oder aushilfsweise im
Betrieb beschäftigt werden, nicht auf die Verhältnis-
zahlen anzurechnen. 

(8) Werden in einem Betrieb in mehr als einem Lehr-
beruf Lehrlinge ausgebildet, dann sind Personen, die
für mehr als einen dieser Lehrberufe fachlich einschlä-
gig ausgebildet sind, nur auf die Verhältniszahl eines
dieser Lehrberufe anzurechnen. 

(9) Ein Ausbilder ist bei der Ermittlung der Verhältnis-
zahl gemäß Abs 5 als eine fachlich einschlägig ausge-
bildete Person zu zählen. Wenn er jedoch mit Ausbil-
dungsaufgaben in mehr als einem Lehrberuf betraut
ist, ist er als eine fachlich einschlägig ausgebildete Per-
son bei den Verhältniszahlen aller Lehrberufe zu
zählen, in denen er Lehrlinge ausbildet. 

(10) Zur Sicherung einer sachgemäßen Ausbildung
sind folgende Verhältniszahlen betreffend das Verhält-
nis der Anzahl der Lehrlinge zur Zahl der im Betrieb be-
schäftigten Ausbilder einzuhalten:
1. auf je fünf Lehrlinge zumindest ein Ausbilder, der

nicht ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben be-
traut ist,

2. auf je 15 Lehrlinge zumindest ein Ausbilder, der aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut ist.

Die Verhältniszahl gemäß Abs 5 darf jedoch nicht über-
schritten werden. 

(11) Ein Ausbilder, der mit Ausbildungsaufgaben in
mehr als einem Lehrberuf betraut ist, darf – unter Be-
achtung der Verhältniszahlen gemäß Abs 5 oder der
entsprechenden durch Verordnung gemäß Abs 12 je-
weils festgelegten Verhältniszahlen – insgesamt höchs-
tens so viele Lehrlinge ausbilden, wie es den Verhält-
niszahlen gemäß Abs 10 oder den entsprechenden
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durch Verordnung gemäß Abs 12 festgelegten höchs-
ten Verhältniszahlen der in Betracht kommenden Lehr-
berufe entspricht. 

(12) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und
Jugend hat in den Ausbildungsvorschriften von den
Absätzen 5 bis 11 abweichende Regelungen über die
Verhältniszahlen festzulegen, wenn dies auf Grund der
besonderen Anforderungen des Lehrberufes für eine
sachgemäße Ausbildung zweckmäßig ist. (Fassung
BGBl I/40/2010)

(13) Die Lehrlingsstelle hat auf Antrag des Lehrberech-
tigten die Lehrlingshöchstzahl gemäß Abs 5 oder die
entsprechende gemäß Abs 12 in einer Ausbildungsord-
nung festgesetzte Lehrlingshöchstzahl bis zu 30 Pro-
zent, mindestens jedoch um einen Lehrling durch Be-
scheid zu erhöhen, wenn nach den gegebenen Verhält-
nissen des betreffenden Einzelfalles eine sachgemäße
Ausbildung bei der erhöhten Lehrlingszahl zu erwarten
ist, dies in einer Stellungnahme des Landes-Berufs-
ausbildungsbeirates festgestellt wird und ansonsten
die Ausbildung von Lehrstellenbewerbern in dem be-
treffenden Lehrberuf nicht gewährleistet ist. Die Lehr-
lingsstelle hat unverzüglich eine Stellungnahme des
Landes-Berufsausbildungsbeirates einzuholen; dieser
hat die Stellungnahme innerhalb von drei Wochen zu
erstatten. Die Lehrlingsstelle hat innerhalb von vier 
Wochen nach Einlangen des Antrages zu entscheiden.
Der Antrag ist jedenfalls abzuweisen, wenn unter
Nichtbeachtung der Verhältniszahl gemäß Abs 5 oder
der gemäß Abs 12 festgesetzten Lehrlingshöchstzahl
ein Lehrling bereits aufgenommen wurde. Bei Wegfall
einer der im ersten Satz angeführten Voraussetzungen
ist die Erhöhung der Lehrlingshöchstzahl zu wider-
rufen. Gegen auf Grund dieses Absatzes getroffene
Entscheidungen der Lehrlingsstelle ist eine Berufung
nicht zulässig. (Fassung BGBl I/40/2010)

(14) Wenn der Lehrlingsstelle Umstände bekannt wer-
den, die die sachgemäße Ausbildung bei einem Lehr-
berechtigten in Frage stellen, hat sie eine entsprechen-
de Überprüfung einzuleiten, ob durch eine Herabset-
zung der gemäß Abs 5 oder der entsprechenden
gemäß Abs 12 in einer Ausbildungsordnung festge-
setzten Lehrlingshöchstzahl eine sachgemäße Ausbil-
dung aufrechterhalten werden kann. Die Lehrlingsstel-
le hat hiezu eine Stellungnahme des Landes-Berufs-
ausbildungsbeirates einzuholen; dieser hat die Stel-
lungnahme innerhalb von vier Wochen zu erstatten.
Wird auf Grund der Stellungnahme des Landes-
Berufsausbildungsbeirates festgestellt, dass durch 
eine solche Maßnahme eine sachgemäße Ausbildung
bei dem Lehrberechtigten aufrechterhalten werden
kann, so hat die Lehrlingsstelle durch Bescheid die
Lehrlingshöchstzahl gemäß Abs 5 oder die gemäß 
Abs 12 in einer Ausbildungsordnung festgesetzte Lehr-
lingshöchstzahl entsprechend zu verringern. Durch
diese Verringerung der Lehrlingshöchstzahl werden
bestehende Lehrverhältnisse nicht berührt. Sind die
Voraussetzungen für die Verringerungen weggefallen,
so hat die Lehrlingsstelle diese Maßnahme zu wider-
rufen. Gegen auf Grund dieses Absatzes getroffene

Entscheidungen der Lehrlingsstelle ist eine Berufung
nicht zulässig. (Fassung BGBl I/40/2010)

(15) In den Ausbildungsvorschriften ist ferner vorzuse-
hen, dass den Lehrlingen, insbesondere auch solchen,
die bei einem Lehrberechtigten, dessen Betrieb nur
saisonmäßig geführt wird, ausgebildet werden, die
Möglichkeit gegeben wird, vor einer von der Lehrlings-
stelle in sinngemäßer Anwendung des § 22 gebildeten
Kommission Teilprüfungen zur Feststellung des jeweili-
gen Ausbildungsstandes abzulegen, wenn eine solche
Maßnahme im Hinblick auf die besonderen Anforde-
rungen des Lehrberufes zweckmäßig ist und die Lehr-
lingsstellen in der Lage sind, die erforderliche Anzahl
von Prüfungskommissionen einzurichten. 

(16) Wenn im Rahmen der gemäß Abs 15 vorgesehe-
nen Teilprüfungen die Fertigkeiten und Kenntnisse, die
Gegenstand der Lehrabschlussprüfung sind, geprüft
werden, ist in den Ausbildungsvorschriften festzule-
gen, dass durch die erfolgreiche Ablegung der Teilprü-
fungen und die Erreichung des Lehrzieles der letzten
Klasse der Berufsschule die Ablegung der Lehrab-
schlussprüfung ersetzt wird.

Ausbildungsversuche
§ 8a. (1) Wenn es im Interesse der Verbesserung der
Ausbildung von Lehrlingen gelegen ist, kann der Bun-
desminister für Wirtschaft, Familie und Jugend zur
Erprobung, ob bestimmte berufliche Tätigkeiten, deren
fachgemäße Erlernung mindestens zwei Jahre dauert,
geeignet sind, den Gegenstand eines neuen Lehrberu-
fes im Sinne dieses Bundesgesetzes zu bilden, durch
Verordnung die Durchführung eines Ausbildungsversu-
ches vorsehen. In dieser Verordnung sind die betref-
fenden beruflichen Tätigkeiten, die Dauer der Ausbil-
dung, die Ausbildungsvorschriften und die Gegenstän-
de der Abschlussprüfung festzulegen. (Fassung BGBl
I/40/2010)

(2) Wenn es im Interesse der Verbesserung der Ausbil-
dung von Lehrlingen gelegen ist, kann der Bundes-
minister für Wirtschaft, Familie und Jugend zur Er-
probung, ob bei einem in der Lehrberufsliste festge-
setzten Lehrberuf eine Verkürzung oder Verlängerung
der Dauer der Lehrzeit auf Grund des in den Ausbil-
dungsvorschriften festgesetzten Berufsbildes zweck-
mäßig ist, durch Verordnung die Durchführung eines
Ausbildungsversuches vorsehen. In dieser Verordnung
ist der Lehrberuf anzugeben sowie die Dauer der Lehr-
zeit für den Ausbildungsversuch und unter Berücksich-
tigung der Zahl der in diesem Lehrberuf in Ausbildung
stehenden Lehrlinge die Höchstzahl der Lehrlinge fest-
zusetzen, die in den Ausbildungsversuch einbezogen
werden dürfen. (Fassung BGBl I/40/2010)

(3) Der Ausbildungsversuch ist auf den Bereich eines
Bundeslandes zu beschränken, wenn dies im Hinblick
auf das örtlich beschränkte Vorkommen der betreffen-
den beruflichen Tätigkeiten erforderlich oder zur Erpro-
bung ausreichend ist.
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(4) Für die Dauer eines solchen Ausbildungsversuches
sind die seinen Gegenstand bildenden Tätigkeiten 
einem Lehrberuf im Sinne dieses Bundesgesetzes
gleichzuhalten. 

(5) Der Lehrberechtigte hat auf Verlangen des Landes-
Berufsausbildungsbeirates diesem Auskunft über die
nähere Gestaltung und die Ergebnisse der Maßnah-
men, die er im Rahmen des betreffenden Ausbildungs-
versuches durchführt, zu erteilen. Der Landes-Berufs-
ausbildungsbeirat hat dieses Verlangen zu stellen,
wenn dies mindestens zwei seiner Mitglieder beantra-
gen. Der Lehrberechtigte hat ferner die Beobachtung
dieser Maßnahmen durch die Lehrlingsstelle, durch die
im § 19 Abs 8 angeführten Behörden oder durch Mit-
glieder (Ersatzmitglieder) des Landes-Berufsausbil-
dungsbeirates (§ 31a) oder des Bundes-Berufsausbil-
dungsbeirates (§ 31) sowie die Befragung von Ausbil-
dern und Lehrlingen bei dieser Beobachtung zuzulas-
sen. 

(6) Nach Beendigung eines Ausbildungsversuches
gemäß Abs 1 hat der Bundesminister für Wirtschaft,
Familie und Jugend unter Berücksichtigung der beim
Ausbildungsversuch und bei den einschlägigen Prü-
fungen gemachten Erfahrungen zu prüfen, ob den den
Gegenstand des Ausbildungsversuches bildenden be-
ruflichen Tätigkeiten die Eignung als Lehrberuf zu-
kommt, und – falls dies zutrifft – diese Tätigkeiten 
unter Bedachtnahme auf § 7 als Lehrberuf in die Lehr-
berufsliste aufzunehmen. In diesem Falle gilt die er-
folgreich abgelegte Abschlussprüfung als Lehrab-
schlussprüfung im Sinne dieses Bundesgesetzes.
(Fassung BGBl I/40/2010)

(7) Werden die den Gegenstand eines Ausbildungs-
versuches gemäß Abs 1 bildenden beruflichen Tätig-
keiten nicht als Lehrberuf in die Lehrberufsliste auf-
genommen, so hat der Bundesminister für Wirt-
schaft, Familie und Jugend durch Verordnung zu be-
stimmen, auf welche Art und Weise die im Ausbil-
dungsversuch ausgebildeten Lehrlinge mit Lehrlingen
in bestehenden Lehrberufen gleichgestellt werden 
können; hiebei können insbesondere auch zusätzliche
Ausbildungsmaßnahmen vorgeschrieben und kann die
Möglichkeit der Anrechnung der Ausbildung im Aus-
bildungsversuch auf die Lehrzeit in fachlich in Be-
tracht kommenden Lehrberufen festgelegt werden.
Weiters sind in dieser Verordnung nähere Bestimmun-
gen über die auszustellenden Zeugnisse unter Be-
dachtnahme auf die auf Grund des ersten Satzes sonst
zu treffenden Maßnahmen zu erlassen. (Fassung BGBl
I/40/2010)

(8) Nach Beendigung eines Ausbildungsversuches
gemäß Abs 2 hat der Bundesminister für Wirtschaft,
Familie und Jugend unter Berücksichtigung der beim
Ausbildungsversuch und bei den einschlägigen Prü-
fungen gemachten Erfahrungen zu prüfen, ob die in der
Lehrberufsliste für den Lehrberuf festgesetzte Dauer
der Lehrzeit zu ändern ist und – falls dies zutrifft – die
Dauer der Lehrzeit für diesen Lehrberuf neu festzuset-
zen (§ 7). (Fassung BGBl I/40/2010)

Integrative Berufsausbildung
§ 8b. (1) Zur Verbesserung der Eingliederung von
benachteiligten Personen mit persönlichen Vermitt-
lungshindernissen in das Berufsleben kann am Beginn
oder im Laufe des Lehrverhältnisses im Lehrvertrag ei-
ne gegenüber der für den Lehrberuf festgesetzten Dau-
er der Lehrzeit (§ 7 Abs 1 lit b) längere Lehrzeit verein-
bart werden. Die sich aufgrund der Lehrberufsliste er-
gebende Lehrzeit kann um höchstens ein Jahr, in Aus-
nahmefällen um bis zu zwei Jahre, verlängert werden,
sofern dies für die Erreichung der Lehrabschlussprü-
fung notwendig ist. 

(2) Zur Verbesserung der Eingliederung von benach-
teiligten Personen mit persönlichen Vermittlungshin-
dernissen in das Berufsleben kann in einem Ausbil-
dungsvertrag die Festlegung einer Teilqualifikation
durch Einschränkung auf bestimmte Teile des Berufs-
bildes eines Lehrberufes, allenfalls unter Ergänzung
von Fertigkeiten und Kenntnissen aus Berufsbildern
weiterer Lehrberufe, vereinbart werden. In der Verein-
barung sind jedenfalls die zu vermittelnden Fertigkeiten
und Kenntnisse und die Dauer der Ausbildung fest-
zulegen. Die Dauer dieser Ausbildung kann zwischen
einem und drei Jahren betragen. Ein Ausbildungsver-
trag über eine Teilqualifizierung hat Fertigkeiten und
Kenntnisse zu umfassen, die im Wirtschaftsleben ver-
wertbar sind.  

(3) Die Ausbildung in einer integrativen Berufsausbil-
dung gemäß Abs 1 oder Abs 2 soll vorrangig in Lehr-
betrieben durchgeführt werden. 

(4) Für die Ausbildung in einer integrativen Berufsaus-
bildung kommen Personen in Betracht, die das Ar-
beitsmarktservice nicht in ein Lehrverhältnis als Lehr-
ling gemäß § 1 vermitteln konnte und auf die eine der
folgenden Voraussetzungen zutrifft:
1. Personen, die am Ende der Pflichtschule sonder-

pädagogischen Förderbedarf hatten und zumindest
teilweise nach dem Lehrplan einer Sonderschule
unterrichtet wurden, oder 

2. Personen ohne Hauptschulabschluss bzw mit ne-
gativem Hauptschulabschluss, oder 

3. Behinderte im Sinne des Behinderteneinstellungs-
gesetzes bzw des jeweiligen Landesbehindertenge-
setzes, oder 

4. Personen, von denen im Rahmen einer Berufs-
orientierungsmaßnahme oder auf Grund einer nicht
erfolgreichen Vermittlung in ein Lehrverhältnis als
Lehrling gemäß § 1 angenommen werden muss,
dass für sie aus ausschließlich in der Person gele-
genen Gründen in absehbarer Zeit keine Lehrstelle
im Sinne des § 1 gefunden werden kann. 

(5) Die Lehrlingsstelle darf einen Lehrvertrag gemäß
Abs 1 oder einen Ausbildungsvertrag gemäß Abs 2 nur
eintragen, wenn auf die betreffende Person eine der
Voraussetzungen gemäß Abs 4 Z 1 bis 4 zutrifft und
wenn das Arbeitsmarktservice diese Person nicht in ein
Lehrverhältnis als Lehrling gemäß § 1 vermitteln konn-
te. Bei einem Wechsel in eine andere Ausbildungs-
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form gemäß Abs 11 ist kein Vermittlungsversuch
durch das Arbeitsmarktservice erforderlich. (Fas-
sung BGBl I/40/2010)

(6) Das Ausbildungsverhältnis im Rahmen einer inte-
grativen Berufsausbildung ist durch die Berufsausbil-
dungsassistenz zu begleiten und zu unterstützen. Die
Berufsausbildungsassistenz hat im Zuge ihrer Unter-
stützungstätigkeit sozialpädagogische, psychologi-
sche und didaktische Probleme von Personen, die 
ihnen im Rahmen der integrativen Berufsausbildung
anvertraut sind, mit Vertretern von Lehrbetrieben, be-
sonderen selbstständigen Ausbildungseinrichtungen
und Berufsschulen zu erörtern, um zur Lösung dieser
Probleme beizutragen. Die Berufsausbildungsassis-
tenz hat zu Beginn der integrativen Berufsausbil-
dung gemeinsam mit den dafür in Frage kommen-
den Personen bzw den Erziehungsberechtigten und
den Lehrberechtigten bzw Ausbildungsverantwort-
lichen oder den Ausbildungseinrichtungen und un-
ter Einbeziehung der Schulbehörde erster Instanz
und des Schulerhalters die Ziele der integrativen 
Berufsausbildung festzulegen und bei der Ab-
schlussprüfung gemäß Abs 10 mitzuwirken. Sie hat
zusammen mit einem Experten des betreffenden Be-
rufsbereiches die Abschlussprüfung zum Abschluss
der Ausbildung gemäß Abs 2 durchzuführen. Die Be-
rufsausbildungsassistenz hat bei einem Ausbildungs-
wechsel das Einvernehmen mit dem genannten, an der
integrativen Berufsausbildung Beteiligten herzustellen
und diesbezüglich besondere Beratungen durchzu-
führen. (Fassung BGBl I/40/2010)

(7) Die Lehrlingsstelle darf einen Lehrvertrag gemäß
Abs 1 oder einen Ausbildungsvertrag gemäß Abs 2 nur
eintragen, wenn eine verbindliche Erklärung des Ar-
beitsmarktservice, des Bundessozialamtes oder einer
Gebietskörperschaft bzw einer Einrichtung einer Ge-
bietskörperschaft über die Durchführung der Berufs-
ausbildungsassistenz vorliegt. Diese können eine be-
währte Einrichtung auf dem Gebiet der sozialpädago-
gischen Betreuung und Begleitung mit der Durch-
führung der Berufsausbildungsassistenz betrauen.

(8) Die Festlegung der Ausbildungsinhalte, des
Ausbildungszieles und der Zeitdauer im Rahmen
der integrativen Ausbildung hat durch die Vertrags-
parteien gemeinsam mit der Berufsausbildungs-
assistenz unter Einbeziehung der Schulbehörde 
erster Instanz und des Schulerhalters zu erfolgen.
Dabei sind auch pädagogische Begleitmaßnahmen
bzw die Form der Einbindung in den Berufsschul-
unterricht unter Berücksichtigung der persönlichen
Fähigkeiten und Bedürfnisse der die integrative Be-
rufsausbildung anstrebenden Person festzulegen.
Bei Personen gemäß Abs 4 Z 3 kann bei Vorliegen
gesundheitlicher Gründe sowohl in Lehrverträgen
gemäß Abs 1 als auch in Ausbildungsverträgen
gemäß Abs 2 eine Reduktion der regulären tägli-
chen und wöchentlichen fiktiven Normalarbeitszeit
vereinbart werden, wobei Lehrverhältnisse gemäß
Abs 1 jedenfalls im Ausmaß der Reduktion der fik-
tiven Normalarbeitszeit verlängert werden müssen.

Die Gesamtdauer der verlängerten Lehrzeit darf die
gemäß Abs 1 zulässige Dauer nicht übersteigen.
Bei Ausbildungsverhältnissen gemäß Abs 2 ist eine
Reduktion um bis zur Hälfte der fiktiven Normalar-
beitszeit zulässig, wobei sich die Mindestdauer der
Ausbildungszeit gemäß Abs 2 (ein Jahr) im Ausmaß
der Reduktion der fiktiven Normalarbeitszeit ver-
längert. Die Gesamtdauer der Ausbildungszeit darf
drei Jahre nicht übersteigen. Die Lehrlingsstelle hat
vor Eintragung des Lehrvertrages bzw Ausbil-
dungsvertrages eine Stellungnahme des Landes-
Berufsausbildungsbeirates einzuholen. Dieser hat
bei der Stellungnahme ärztliche Gutachten oder
sonstige ärztliche Unterlagen zu berücksichtigen.
(Fassung BGBl I/40/2010)

(9) Vor Beginn einer integrativen Berufsausbildung
kann vom Arbeitsmarktservice der Besuch einer beruf-
lichen Orientierungsmaßnahme empfohlen werden. Die
berufliche Orientierungsmaßnahme gründet weder auf
einem Ausbildungsvertrag noch auf einem Lehrvertrag. 

(10) Zur Feststellung der in einer Ausbildung gemäß
Abs 2 erworbenen Qualifikationen erfolgt durch eine
Abschlussprüfung am Ende der Ausbildungszeit,
frühestens zwölf Wochen vor dem regulären Ende
der Ausbildung. Die Abschlussprüfung findet im
Lehrbetrieb oder in einer sonst geeigneten Einrich-
tung statt und ist durch einen von der Lehrlingsstel-
le im Einvernehmen mit dem Landes-Berufsausbil-
dungsbeirat zu nominierenden Experten des betref-
fenden Berufsbereiches und ein Mitglied der Be-
rufsausbildungsassistenz durchzuführen. Dabei ist
anhand der vereinbarten Ausbildungsinhalte und
Ausbildungsziele festzustellen, welcher Ausbil-
dungsstand erreicht und welche Fertigkeiten und
Kenntnisse erworben wurden. Die Lehrlingsstelle
hat im Einvernehmen mit dem Landes-Berufsausbil-
dungsbeirat den Ablauf der Abschlussprüfungen
und die Gestaltung der jeweiligen Abschlusszeug-
nisse entsprechend den Erfordernissen des jeweili-
gen Berufsbereiches festzulegen. Im Abschluss-
zeugnis sind die festgestellten Fertigkeiten und
Kenntnisse zu dokumentieren. Die für die Lehrab-
schlussprüfung geltenden Bestimmungen betref-
fend Prüfungstaxe und Prüferentschädigung sind
anzuwenden. (Fassung BGBl I/40/2010)

(11) Bei einer Ausbildung in einem Lehrberuf gemäß 
§ 1, bei einer Ausbildung in einem Lehrberuf gemäß
Abs 1 oder bei einer Ausbildung gemäß Abs 2 ist ein
Wechsel in eine jeweils andere dieser Ausbildungen im
Zusammenhang mit einer Vereinbarung zwischen dem
Lehrberechtigten und dem Lehrling und im Einverneh-
men mit der Berufsausbildungsassistenz sowie unter
Einbeziehung der Schulbehörde erster Instanz mög-
lich. Der Wechsel der Ausbildung hat durch den Ab-
schluss eines neuen Lehrvertrages bzw eines neuen
Ausbildungsvertrages zu erfolgen. Der Wechsel von 
einer Ausbildung in einem Lehrberuf gemäß § 1 zu 
einer Ausbildung in einem Lehrberuf gemäß Abs 1 und
umgekehrt kann auch durch Änderung des Lehrvertra-
ges erfolgen. Bei einem Wechsel der Ausbildung sind
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im Einvernehmen mit der Berufsausbildungsassistenz
die in der Folge noch erforderlichen Ausbildungsinhal-
te und die noch erforderliche Ausbildungsdauer festzu-
legen. Die Probezeit beginnt bei einem Wechsel der
Ausbildung im selben Ausbildungsbetrieb bzw dersel-
ben Ausbildungseinrichtung nicht von neuem zu lau-
fen. Bei einem Wechsel von einer Ausbildung in 
einem Lehrberuf gemäß § 1 in eine Ausbildung in 
einem Lehrberuf gemäß Abs 1 oder in eine Ausbil-
dung gemäß Abs 2 wird das Zutreffen der Voraus-
setzung gemäß Abs 4 Z 4 durch die Berufsausbil-
dungsassistenz mit der Maßgabe, dass die von der
betreffenden Person begonnene Lehre in der 
regulären Form voraussichtlich nicht erfolgreich
abgeschlossen werden kann, bestätigt. (Fassung
BGBl I/40/2010)

(12) Wurde im Rahmen einer Ausbildung gemäß Abs 2
sowohl das Ausbildungsziel des Abs 10 im Sinne einer
erfolgreichen Ablegung der Abschlussprüfung als auch
das berufsfachliche Bildungsziel der ersten Schulstufe
der Berufsschule erreicht, so ist bei einer anschließen-
den Ausbildung in einem Lehrberuf gemäß § 1 oder in
einem Lehrberuf gemäß Abs 1 zumindest das erste
Lehrjahr auf die Dauer der Lehrzeit des betreffenden
Lehrberufes anzurechnen, sofern nicht eine Vereinba-
rung zwischen dem Lehrberechtigten und dem Lehrling
über eine weitergehende Anrechnung vorliegt. 

(13) Personen, die eine integrative Berufsausbil-
dung gemäß § 8b oder § 8c absolvieren, gelten als
Lehrlinge im Sinne des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes, im Sinne des Familienlastenaus-
gleichsgesetzes, BGBl Nr 376/1967, im Sinne des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, im Sinne
des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes (IESG),
BGBl Nr 324/1977 und im Sinne des Einkommen-
steuergesetzes. Dies gilt weiters für Personen, die
sich in einer diesen Ausbildungen vorgelagerten
Berufsorientierungsmaßnahme befinden, bis zum
Ausmaß von sechs Monaten einer solchen Berufs-
orientierungsmaßnahme. Personen, die im Rahmen
einer integrativen Berufsausbildung gemäß Abs 1
ausgebildet werden, sind hinsichtlich der Berufs-
schulpflicht Lehrlingen gleichgestellt. Für Perso-
nen, die im Rahmen einer integrativen Berufsaus-
bildung gemäß Abs 2 ausgebildet werden, besteht
nach Maßgabe der Festlegungen gemäß Abs 8 die
Pflicht bzw das Recht zum Besuch der Berufsschu-
le. Personen, die in einer Ausbildungseinrichtung
gemäß § 8c ausgebildet werden, haben Anspruch
auf eine Ausbildungsbeihilfe, die die Beitrags-
grundlage für die Bemessung der Sozialversiche-
rungsbeiträge bildet. (Fassung BGBl I/40/2010)

(14) Im Übrigen gelten die Bestimmungen die-
ses Bundesgesetzes sinngemäß. (Fassung BGBl
I/40/2010)

Überbetriebliche Integrative Berufsausbildung
§ 8c. (1) Das Ausbilden von Personen in einer in-
tegrativen Berufsausbildung gemäß § 8b Abs 1

oder Abs 2 in Ausbildungseinrichtungen, die weder
von einem Lehrberechtigten geführt werden noch
Schulen oder im § 29 angeführte Anstalten sind, be-
darf einer Bewilligung des Bundesministers für
Wirtschaft, Familie und Jugend, soweit nicht die
Voraussetzungen des § 30b vorliegen. (Fassung 
BGBl I/40/2010)

(2) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn
1. die Organisation und Ausstattung der Ausbil-

dungseinrichtung unter Berücksichtigung einer
allfälligen ergänzenden Ausbildung im Falle 
einer Ausbildung gemäß § 8b Abs 1 die Vermitt-
lung aller für die praktische Erlernung des be-
treffenden Lehrberufes nötigen Fertigkeiten und
Kenntnisse und im Falle einer Ausbildung gemäß
§ 8b Abs 2 die Vermittlung der betreffenden Teil-
qualifikationen ermöglichen,

2. für die erforderliche Anzahl von Personen, die
die persönlichen Voraussetzungen für das Aus-
bilden von Lehrlingen besitzen, vorgesorgt ist, 

3. die Gestaltung der Ausbildung im Falle des § 8b
Abs 1 im Wesentlichen dem Berufsbild des be-
treffenden Lehrberufes und das Ausbildungsziel
den in der Prüfungsordnung dieses Lehrberufes
gestellten Anforderungen entspricht und mit der
Ablegung der Lehrabschlussprüfung abge-
schlossen wird sowie im Falle des § 8b Abs 2 der
Vermittlung der betreffenden Teilqualifikationen
entspricht und

4. glaubhaft gemacht wird, dass die Führung der
Ausbildungseinrichtung für die erforderliche
Ausbildungsdauer mit einem hohen Grad der
Wahrscheinlichkeit sichergestellt ist. (Fassung
BGBl I/40/2010)

(3) Die Bewilligung kann mit Auflagen erteilt wer-
den, insbesondere über
1. das Mindestausmaß der praktischen Ausbil-

dung,
2. das Mindest- oder Höchstausmaß ergänzender

Ausbildungen,
3. das Höchstausmaß betrieblicher Praktika,
4. die Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnis-

sen zur Bewerbung und die Verpflichtung zur
Setzung gezielter Bemühungen zur Übernahme
der auszubildenden Personen in ein betriebli-
ches Lehrverhältnis gemäß den §§ 1 und 2 sowie
§ 8b Abs 1 und Abs 2. (Fassung BGBl I/40/2010)

(4) Die erstmalige Bewilligung ist hinsichtlich einer
Ausbildung gemäß § 8b Abs 1 unter Bedachtnah-
me auf die Lehrzeit der beantragten Lehrberufe und
unter Zugrundelegung der Verlängerung der Lehr-
zeitdauer auf die Dauer des längsten der beantrag-
ten Lehrberufe samt Lehrzeitverlängerung zu ertei-
len. Hinsichtlich einer Ausbildung gemäß § 8b 
Abs 2 ist die erstmalige Bewilligung unter Bedacht-
nahme auf die Lehrzeit der beantragten Lehrberufe,
von welchen Teilqualifikationen vermittelt werden,
auf die Dauer des längsten der betreffenden Lehr-
berufe zu erteilen. Sodann ist die Bewilligung unbe-
fristet zu erteilen. (Fassung BGBl I/40/2010)
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(5) Um die Bewilligung hat der Inhaber der Ausbil-
dungseinrichtung anzusuchen und die für die Prü-
fung des Vorliegens der im Abs 2 geforderten Vor-
aussetzungen notwendigen Angaben zu machen
und die erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
(Fassung BGBl I/40/2010)

(6) Wenn die im Abs 2 Z 1 bis 4 genannten Voraus-
setzungen nicht mehr gegeben sind, ist dem Inha-
ber der Bewilligung unter Androhung des Entzuges
oder der Nichtverlängerung der Bewilligung eine
angemessene, höchstens sechs Monate dauernde
Frist zur Behebung der Mängel zu setzen. Werden
die Mängel innerhalb der gesetzten Frist nicht be-
hoben, so hat der Bundesminister für Wirtschaft,
Familie und Jugend die Bewilligung zu entziehen
oder nicht zu verlängern. (Fassung BGBl I/40/2010)

(7) Bewilligungen für Ausbildungseinrichtungen
gemäß § 30 können als Bewilligungen für Ausbil-
dungseinrichtungen gemäß § 8c beansprucht wer-
den. (Fassung BGBl I/40/2010)

(8) Soweit § 8c keine besondere Regelung enthält,
sind die Bestimmungen des § 8b anzuwenden. 
(Fassung BGBl I/40/2010)

(9) Auf die Inhaber einer Bewilligung gemäß Abs 1,
auf die dort in Ausbildung Stehenden und die Aus-
bildungsverhältnisse überhaupt, finden die Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes mit Ausnahme der
§§ 15a, 17, 17a und 18 mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass im Falle der Ausbildung gemäß § 8b 
Abs 1 kein Lehrvertrag abzuschließen ist und die
Ausbildungsverhältnisse in Ausbildungen gemäß 
§ 8b Abs 1 und 2 bei der Lehrlingsstelle in Form 
einer Liste, die sämtliche im § 12 Abs 3 geforder-
ten Angaben enthalten muss, anzumelden sind.
(Fassung BGBl I/40/2010)

Pflichten des Lehrberechtigten
§ 9. (1) Der Lehrberechtigte hat für die Ausbildung
des Lehrlings zu sorgen und ihn unter Bedachtnahme
auf die Ausbildungsvorschriften des Lehrberufes selbst
zu unterweisen oder durch geeignete Personen unter-
weisen zu lassen.

(2) Der Lehrberechtigte hat den Lehrling nur zu sol-
chen Tätigkeiten heranzuziehen, die mit dem Wesen
der Ausbildung vereinbar sind. Dem Lehrling dürfen
keine Aufgaben zugewiesen werden, die seine Kräfte
übersteigen.

(3) Der Lehrberechtigte hat den Lehrling zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung seiner Aufgaben und zu verantwor-
tungsbewusstem Verhalten anzuleiten und ihm diesbe-
züglich ein gutes Beispiel zu geben; er darf den Lehr-
ling weder misshandeln noch körperlich züchtigen und
hat ihn vor Misshandlungen oder körperlichen Züchti-
gungen durch andere Personen, insbesondere durch
Betriebs- und Haushaltsangehörige, zu schützen. 

(4) Der Lehrberechtigte hat die Eltern oder sonstige
Erziehungsberechtigte des Lehrlings von wichtigen
Vorkommnissen, die die Ausbildung eines minderjähri-
gen Lehrlings betreffen, und, sofern ein minderjähriger
Lehrling in die Hausgemeinschaft des Lehrberechtig-
ten aufgenommen wurde, auch von einer Erkrankung
des Lehrlings ehestens zu verständigen. Die Verständi-
gung vom Eintritt der Endigung des Lehrverhältnisses
gemäß § 14 Abs 2 lit b und d hat schriftlich und auch
an den Lehrling zu erfolgen. 

(5) Der Lehrberechtigte hat dem Lehrling, der zum Be-
such der Berufsschule verpflichtet ist, die zum Schul-
besuch erforderliche Zeit freizugeben und ihn zum re-
gelmäßigen Schulbesuch anzuhalten sowie auf den
Stand der Ausbildung in der Berufsschule nach Mög-
lichkeit Bedacht zu nehmen. Wenn die Kosten der Un-
terbringung und Verpflegung, die durch den Aufenthalt
des Lehrlings in einem für die Schüler der Berufsschu-
le bestimmten Schülerheim zur Erfüllung der Berufs-
schulpflicht entstehen (Internatskosten), höher sind als
die dem Lehrling gebührende Lehrlingsentschädigung,
hat der Lehrberechtigte dem Lehrling den Unter-
schiedsbetrag zwischen diesen Internatskosten und
der Lehrlingsentschädigung zu ersetzen. 

(6) Wenn an ganzjährigen und saisonmäßigen Berufs-
schulen einzelne Unterrichtsstunden an einem Schul-
tag entfallen oder wenn an lehrgangsmäßigen Berufs-
schulen während des Lehrganges der Unterricht an bis
zu zwei aufeinanderfolgenden Werktagen entfällt und
es in jedem dieser Fälle wegen des Verhältnisses zwi-
schen der im Betrieb zu verbringenden Zeit und der
Wegzeit nicht zumutbar ist, dass der Lehrling während
dieser unterrichtsfreien Zeit den Betrieb aufsucht, hat
der Lehrberechtigte dem Lehrling diese Zeit unter Fort-
zahlung der Lehrlingsentschädigung freizugeben. 

(7) Der Lehrberechtigte hat dem Lehrling die zur Able-
gung der Lehrabschlussprüfung und der in den Ausbil-
dungsvorschriften vorgesehenen Teilprüfungen erfor-
derliche Zeit freizugeben. Wenn der Lehrling während
der Lehrzeit oder während der Zeit seiner Weiterver-
wendung gemäß § 18 dieses Bundesgesetzes erstmals
zur Lehrabschlussprüfung antritt, hat der Lehrberech-
tigte dem Lehrling die Kosten der Prüfungstaxe zu er-
setzen.  

(8) Die Abs 2 bis 7 gelten für den Ausbilder sinn-
gemäß. Der Lehrberechtigte hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Ausbilder die zur Erfüllung seiner Ausbil-
dungsaufgaben erforderliche Zeit sowie eine angemes-
sene Zeit zur beruflichen Weiterbildung im Interesse
der Verbesserung der Ausbildung von Lehrlingen zur
Verfügung steht. 

(9) Der Lehrberechtigte hat der Lehrlingsstelle ohne
unnötigen Aufschub, spätestens jedoch binnen vier
Wochen anzuzeigen:

a) die Dauer des Lehrverhältnisses gemäß § 13 
Abs 3 berührende Umstände,

b) eine Endigung des Lehrverhältnisses gemäß 
§ 14 Abs 2 lit a, b oder d,
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c) eine Fortsetzung des Lehrverhältnisses gemäß 
§ 14 Abs 3,

d) eine vorzeitige Auflösung des Lehrverhältnisses
(§ 15) und

e) die Betrauung und den Wechsel des Ausbilders,
sofern jedoch ein Ausbildungsleiter betraut wurde (§ 3
Abs 5), dessen Betrauung und Wechsel. 

(10) Die Lehrlingsstellen haben die zuständige Kam-
mer für Arbeiter und Angestellte vom Inhalt der auf
Grund des Abs 9 erstatteten Anzeigen in Kenntnis zu
setzen.

Pflichten des Lehrlings
§ 10. (1) Der Lehrling hat sich zu bemühen, die für
die Erlernung des Lehrberufes erforderlichen Fertigkei-
ten und Kenntnisse zu erwerben; er hat die ihm im
Rahmen der Ausbildung übertragenen Aufgaben ord-
nungsgemäß zu erfüllen und durch sein Verhalten im
Betrieb der Eigenart des Betriebes Rechnung zu tra-
gen. Er hat Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu
wahren und mit den ihm anvertrauten Werkstoffen,
Werkzeugen und Geräten sorgsam umzugehen. 

(2) Der Lehrling hat im Falle einer Erkrankung oder
sonstiger Verhinderung den Lehrberechtigten oder den
Ausbilder ohne Verzug zu verständigen oder verständi-
gen zu lassen.

(3) Der Lehrling hat dem Lehrberechtigten unverzüg-
lich nach Erhalt das Zeugnis der Berufsschule und auf
Verlangen des Lehrberechtigten die Hefte und sonsti-
gen Unterlagen der Berufsschule, insbesondere auch
die Schularbeiten, vorzulegen.

Pflichten der Eltern oder der sonstigen 
Erziehungsberechtigten eines minderjährigen
Lehrlings
§ 11. Die Eltern oder die sonstigen Erziehungsbe-
rechtigten eines minderjährigen Lehrlings haben im Zu-
sammenwirken mit dem Lehrberechtigten den Lehrling
dazu anzuhalten, seine Pflichten auf Grund der Vor-
schriften über die Berufsausbildung und auf Grund des
Lehrvertrages zu erfüllen.

Lehrverhältnis und Lehrvertrag
§ 12. (1) Das Lehrverhältnis wird durch den Eintritt
des Lehrlings in die fachliche Ausbildung und Verwen-
dung begründet und durch den Lehrvertrag geregelt.
Der Lehrvertrag ist unter Bedachtnahme auf den
Zweck der Ausbildung in einem in der Lehrberufsliste
angeführten Lehrberuf zwischen dem Lehrberechtigten
und dem Lehrling schriftlich abzuschließen. Der Ab-
schluss des Lehrvertrages eines minderjährigen Lehr-
lings bedarf der Zustimmung des gesetzlichen Vertre-
ters des Lehrlings.

(2) Verträge, deren Gegenstand die Erlernung von
Tätigkeiten ist, die nicht in der Lehrberufsliste als Lehr-

berufe festgesetzt sind, begründen kein Lehrverhältnis
im Sinne dieses Bundesgesetzes.

(3) Der Lehrvertrag hat zu enthalten:
1. Bei physischen Personen den Vornamen, den Fami-

liennamen und den Wohnort des Lehrberechtigten,
bei juristischen Personen oder Personengesell-
schaften des Handelsrechtes oder eingetragenen
Erwerbsgesellschaften die Firma und den Sitz des
Lehrberechtigten; weiters den Gegenstand des 
Betriebes und den Standort der festen Betriebs-
stätten, in denen der Lehrling ausgebildet werden
soll, gegebenenfalls den Vornamen, den Familien-
namen und den Wohnort des gewerberechtlichen
Geschäftsführers oder den Vornamen und den 
Familiennamen des Ausbilders; sofern jedoch ein
Ausbildungsleiter (§ 3 Abs 5) betraut wurde, dessen
Vornamen und Familiennamen; 

2. den Vornamen und den Familiennamen des Lehr-
lings, sein Geburtsdatum und seinen Geburtsort,
seine Sozialversicherungsnummer, seinen Wohnort,
bei minderjährigen Lehrlingen den Vornamen,
Familiennamen und den Wohnort der gesetzli-
chen Vertreter; (Fassung BGBl I/40/2010)

3. die Bezeichnung des Lehrberufes, den der Lehrling
erlernen soll und die für diesen Lehrberuf festge-
setzte Dauer der Lehrzeit; im Falle eines Lehrberu-
fes, der gemäß § 5 Abs 3a und § 8 Abs 4 als modu-
larer Lehrberuf eingerichtet ist, die Bezeichnung des
Grundmoduls, des Hauptmoduls (der Hauptmodule)
und gegebenenfalls des Spezialmoduls (der Spe-
zialmodule), die der Lehrling erlernen soll und die
dafür festgesetzte Dauer der Lehrzeit; 

4. das Eintrittsdatum als den kalendermäßigen Beginn
und das kalendermäßige Ende des Lehrverhältnis-
ses;

5. die Erklärung des Lehrlings, für den minderjährigen
Lehrling die des gesetzlichen Vertreters, mit der
Aufnahme in ein für die Schüler der Berufsschule
bestimmtes Schülerheim einverstanden zu sein,
wenn der Lehrling die Berufsschulpflicht nur auf
diese Weise erfüllen kann;

6. den Hinweis
a) auf die Pflicht zum Besuch der Berufsschule,
b) auf die allenfalls bestehende kollektivvertragli-

che Verpflichtung zur Ausbildung in einem Ausbil-
dungsverbund,

c) auf die Bestimmungen über die Endigung und
Auflösung des Lehrverhältnisses,

d) auf die Höhe der Lehrlingsentschädigung (§ 17);
7. den Tag des Vertragsabschlusses. 

(4) Sofern die Ausbildung auch im Rahmen eines Aus-
bildungsverbundes erfolgt, ist eine Vereinbarung (§ 2a
Abs 2 zweiter Satz) abzuschließen, die eine Zusam-
menstellung jener Fertigkeiten und Kenntnisse enthält,
die von einem anderen hiefür geeigneten und entspre-
chend Abs 3 Z 1 näher bezeichneten Betrieb oder von
einer anderen hiefür geeigneten Einrichtung vermittelt
werden. Hiebei ist auch – zumindest nach Lehrjahren –
anzugeben, wann diese Ausbildung im Rahmen des
Ausbildungsverbundes durchgeführt wird und weiters
deren voraussehbare Dauer. Wenn hiebei nicht auf 
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öffentlich ausgeschriebene und regelmäßig angebo-
tene Kursmaßnahmen geeigneter Einrichtungen Be-
zug genommen wird, ist diese Vereinbarung zusätzlich
von dem zu unterfertigen, der die Verpflichtung zur
Durchführung der Ausbildungsmaßnahme übernimmt;
diese Vereinbarung ist dem Lehrvertrag anzuschlie-
ßen. 

(5) In die Lehrverträge können weitere Vereinbarungen
aufgenommen werden, insbesondere 
1. über die Bedingungen, unter denen der Lehrbe-

rechtigte dem Lehrling Verköstigung, Bekleidung
und Wohnung gewährt;

2. über eine besondere Gestaltung der Ausbildung;
3. über die Tragung der Kosten für das Berufsschul-

internat durch den Lehrberechtigten. 

(6) Der Lehrvertrag unterliegt keiner Gebührenpflicht
im Sinne des Gebührengesetzes 1957, BGBl Nr 267.

(7) Durch die Nichteinhaltung der Schriftform und der
Bestimmungen der Abs 3 und 4 wird keine Nichtigkeit
des Lehrvertrages bewirkt. 

Dauer des Lehrverhältnisses
§ 13. (1) Der Lehrvertrag ist für die für den Lehrberuf
festgesetzte Dauer der Lehrzeit (§ 7 Abs 1 lit b), bei
gleichzeitiger Ausbildung in zwei Lehrberufen für die
sich aus § 6 Abs 2 ergebende Zeit, abzuschließen. 
Eine kürzere als diese Zeit darf nur vereinbart werden,
wenn

a) der Lehrling bereits eine gemäß Abs 2 für den
Lehrberuf anrechenbare Lehrzeit oder sonstige berufs-
orientierte Ausbildungszeiten in einem Lehrgang
gemäß § 3 des Jugendausbildungs-Sicherungsgeset-
zes oder in einer Integrativen Berufsausbildung, oder
eine gemäß § 28 dieses Bundesgesetzes anrechenba-
re schulmäßige Ausbildung oder eine gemäß § 29 die-
ses Bundesgesetzes anrechenbare Zeit zurückgelegt
hat, jedoch höchstens für die auf die festgesetzte Lehr-
zeitdauer fehlende Zeit, 

b) (lit b entfällt) 
c) die Ausbildung in mehreren Betrieben in dem

betreffenden Lehrberuf zur Erreichung des Ausbil-
dungszieles zweckmäßig und sichergestellt ist oder 

d) der Lehrling die Lehrabschlussprüfung nicht be-
standen hat, jedoch höchstens für die Dauer von sechs
Monaten. (Fassung BGBl I/40/2010)

(1a) Wird ein Lehrberuf in Zusammenhang mit einer
anderen Ausbildung, deren gleichzeitige oder dazwi-
schen erfolgende Absolvierung mit der Erreichung des
Lehrzieles vereinbar ist, erlernt, so kann auf Antrag, der
in Verbindung mit der Anmeldung oder der Abände-
rung des Lehrvertrages zu stellen ist, und nach Ein-
holung einer binnen vier Wochen zu erstattenden
Stellungnahme des Landes-Berufsausbildungsbeira-
tes im Lehrvertrag eine gegenüber der für den Lehr-
beruf festgesetzten Dauer der Lehrzeit (§ 7 Abs 1 lit b)
jeweils um bis zu 18 Monate längere Dauer des 
Lehrverhältnisses vereinbart werden. (Fassung BGBl
I/40/2010)

(2) Auf Grund einer im Zusammenhang mit der Eintra-
gung eines späteren Lehrvertrages gemachten Mittei-
lung des Lehrberechtigten oder des Lehrlings, für min-
derjährige Lehrlinge auch dessen gesetzlichen Vertre-
ters, sind von der Lehrlingsstelle auf die für den Lehr-
beruf festgesetzte Dauer der Lehrzeit anzurechnen:

a) die Teile der Lehrzeit, die in demselben Lehrbe-
ruf bereits zurückgelegt worden sind, in vollem Aus-
maß,

b) die in einem verwandten Lehrberuf zurückgeleg-
te, in der Lehrberufsliste festgesetzte Lehrzeit, in dem
gemäß § 7 Abs 1 lit d bezeichneten Ausmaß,

c) die in einem verwandten Lehrberuf zurückgeleg-
ten Teile einer Lehrzeit – sofern sie nicht ohnehin im
vollen Ausmaß anzurechnen sind – im Verhältnis des
Anteiles der zurückgelegten Lehrzeit zu dem in der
Lehrberufsliste gemäß § 7 Abs 1 lit d bezeichneten
Ausmaß der Anrechnung; gegebenenfalls jedoch eine
weitergehende Anrechnung entsprechend einer Verein-
barung des Lehrberechtigten und des Lehrlings, für
minderjährige Lehrlinge auch dessen gesetzlichen Ver-
treters, über die in einem verwandten Lehrberuf zu-
rückgelegten Teile der Lehrzeit, bis zu einem Höchst-
ausmaß der tatsächlich zurückgelegten Lehrzeit, 

d) die in einem Ausbildungszweig der Land- und
Forstwirtschaft zurückgelegte Lehrzeit unter Bedacht-
nahme auf das in einer fachlich nahestehenden Be-
schäftigung Gelernte und dessen Verwertbarkeit für den
Lehrberuf im Höchstausmaß von zwei Dritteln der für
den Lehrberuf festgesetzten Dauer der Lehrzeit, es sei
denn,dass für diesen Ausbildungszweig eineVerwandt-
schaftsregelung in der Lehrberufsliste festgelegt ist, 

e) nach Einholung einer binnen vier Wochen zu
erstattenden Stellungnahme des Landes-Berufsaus-
bildungsbeirates im Ausland zurückgelegte Lehrzeiten
oder vergleichbare berufsorientierte Ausbildungszei-
ten, wenn ein Vergleich der ausländischen Rechtsvor-
schriften mit den Bestimmungen des österreichischen
Rechtes, insbesondere auch mit den gemäß § 8 erlas-
senen Ausbildungsvorschriften und den schulrechtli-
chen Vorschriften betreffend die Berufsschule ergibt,
dass die im Ausland zurückgelegte Ausbildung mit 
einer in Österreich zurückgelegten Lehrzeit in dem in
Betracht kommenden Lehrberuf gleichgesetzt werden
kann, 

f) die Zeiten des Weiterbesuches der Berufsschule
gemäß § 21 Abs 2 des Schulpflichtgesetzes, BGBl Nr
241/1962, 

g) im Ausland zurückgelegte Ausbildungszeiten,
wenn sie gemäß § 27b gleichgehalten sind,

h) sofern keine Vereinbarung gemäß lit i über eine
weitergehende Anrechnung vorliegt, die in einem Lehr-
gang gemäß § 3 des Jugendausbildungs-Sicherungs-
gesetzes in dem sich aus § 3 Abs 6 dieses Gesetzes
ergebenden Ausmaß oder die in einer Integrativen
Berufsausbildung für diesen Lehrberuf oder für 
einen mit diesem Lehrberuf verwandten Lehrberuf
zurückgelegte Ausbildungszeit in dem sich aus § 8b
ergebenden Ausmaß,

i) entsprechend einer Vereinbarung des Lehrbe-
rechtigten und des Lehrlings, für minderjährige Lehrlin-
ge auch dessen gesetzlichen Vertreters, die in einem
Lehrgang gemäß § 3 des Jugendausbildungs-Siche-
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rungsgesetzes oder die in einer Integrativen Berufs-
ausbildung zurückgelegten Ausbildungszeiten,

j) die Zeit der Teilnahme an einem Lehrgang, der zur
Verbesserung der Eingliederung von benachteiligten
Jugendlichen mit persönlichen Vermittlungshindernis-
sen in das Berufsleben eingerichtet wurde, um den Bil-
dungsinhalt des ersten Lehrjahres eines Lehrberufes zu
vermitteln, entsprechend einer Vereinbarung des Lehr-
berechtigten und des Lehrlings, für minderjährige Lehr-
linge auch dessen gesetzlichen Vertreters, in dem ver-
einbarten Ausmaß, höchstens jedoch im Ausmaß der
tatsächlich absolvierten Zeit, 

k) entsprechend einer Vereinbarung des Lehrbe-
rechtigten und des Lehrlings und nach Einholung einer
Stellungnahme des Landes-Berufsausbildungsbeira-
tes im Inland oder im Ausland zurückgelegte Zeiten be-
ruflicher Praxis, von Anlerntätigkeiten, von Kursbesuch
oder sonstige Zeiten des Erwerbs von beruflichen Fer-
tigkeiten und Kenntnissen unter Bedachtnahme auf
das in einer fachlich nahestehenden Beschäftigung
Gelernte und dessen Verwertbarkeit für den Lehrberuf
im Höchstausmaß von zwei Dritteln der für den Lehr-
beruf festgesetzten Dauer der Lehrzeit. (Fassung BGBl
I/40/2010)

(3) Wenn der Lehrling in einem zusammenhängenden
Zeitraum von über vier Monaten aus in seiner Person
gelegenen Gründen verhindert ist, den Lehrberuf zu er-
lernen, so ist die vier Monate überschreitende Zeit
nicht auf die für den Lehrberuf festgesetzte Lehrzeit
anzurechnen. Das gleiche gilt, wenn die Dauer mehre-
rer solcher Verhinderungen in einem Lehrjahr insge-
samt vier Monate übersteigt.

(4) In einem Lehrvertrag darf nicht vereinbart werden,
dass sich die Dauer des Lehrverhältnisses verlängert
oder dass ein neuer Lehrvertrag abzuschließen ist, so-
fern die Voraussetzung des Abs 1 lit d gegeben sein
sollte.

(5) Aus sachlich gerechtfertigten Gründen kann im
Einzelfall durch Vereinbarung zwischen dem Lehrbe-
rechtigten und dem Lehrling, bei minderjährigen Lehr-
lingen auch dessen gesetzlichen Vertreter, die bei der
Anmeldung des Lehrvertrages der Lehrlingsstelle vor-
zulegen ist, der gemäß § 28 Abs 2 festgelegte Lehr-
zeitersatz um nicht mehr als ein Jahr vermindert wer-
den. Die Lehrlingsstelle hat vor der Eintragung eines
derartigen Lehrvertrages eine binnen vier Wochen zu
erstattende Stellungnahme des Landes-Berufsaus-
bildungsbeirates einzuholen. In dieser Stellungnahme
hat der Landes-Berufsausbildungsbeirat die Interessen
des Lehrlings, insbesondere im Hinblick auf die Errei-
chung des Lehrzieles, zu berücksichtigen. Eine Eintra-
gung des Lehrvertrages unter Bedachtnahme auf eine
derartige Vereinbarung kann nur dann erfolgen, wenn
die Stellungnahme des Landes-Berufsausbildungs-
beirates die sachliche Rechtfertigung der Vereinbarung
sowie das Ausmaß der Lehrzeitverkürzung feststellt.
(Fassung BGBl I/40/2010)

(6) Teilnehmer an einem Lehrgang gemäß Abs 2 lit j
sind hinsichtlich der Berufsschulpflicht und der sozial-

rechtlichen Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich
§ 4 Abs 2 Z 2 ASVG und des Familienlastenaus-
gleichsgesetzes, BGBl Nr 376/1967, Lehrlingen gleich-
gestellt. 

Endigung des Lehrverhältnisses
§ 14. (1) Das Lehrverhältnis endet mit Ablauf der im
Lehrvertrag vereinbarten Dauer der Lehrzeit.

(2) Vor Ablauf der vereinbarten Lehrzeit endet das
Lehrverhältnis, wenn

a) der Lehrling stirbt;
b) der Lehrberechtigte stirbt und kein Ausbilder

vorhanden ist, es sei denn, dass er ohne unnötigen
Aufschub bestellt wird;

c) die Eintragung des Lehrvertrages rechtskräftig
verweigert oder die Löschung der Eintragung des
Lehrvertrages rechtskräftig verfügt wurde;

d) der Lehrberechtigte nicht mehr zur Ausübung
der Tätigkeit befugt ist, in deren Rahmen der Lehrling
ausgebildet wird oder der Lehrberechtigte auf Grund
des § 4 von der Ausbildung von Lehrlingen ausge-
schlossen ist;

e) der Lehrling die Lehrabschlussprüfung erfolg-
reich ablegt, wobei die Endigung des Lehrverhältnisses
mit Ablauf der Woche, in der die Prüfung abgelegt wird,
eintritt. 

(3) Wenn ein Lehrverhältnis gemäß Abs 2 lit d endet
und der Lehrberechtigte innerhalb von sechs Monaten
nach Endigung des Lehrverhältnisses seine Tätigkeit
wieder aufnimmt, ist das Lehrverhältnis fortzusetzen,
wenn der Lehrling innerhalb von zwei Wochen nach
Verständigung von der Wiederaufnahme der Tätigkeit
durch den Lehrberechtigten oder sonst innerhalb von
zwei Monaten nach Wiederaufnahme der Tätigkeit eine
diesbezügliche schriftliche Erklärung abgibt. Die vier
Monate übersteigende Zeit zwischen der Endigung des
Lehrverhältnisses und seiner Fortsetzung ist auf die für
den Lehrberuf festgesetzte Lehrzeit nicht anzurechnen. 

Vorzeitige Auflösung des Lehrverhältnisses
§ 15. (1) Während der ersten drei Monate kann so-
wohl der Lehrberechtigte als auch der Lehrling das
Lehrverhältnis jederzeit einseitig auflösen; erfüllt der
Lehrling seine Schulpflicht in einer lehrgangsmäßigen
Berufsschule während der ersten drei Monate, kann
sowohl der Lehrberechtigte als auch der Lehrling das
Lehrverhältnis während der ersten sechs Wochen der
Ausbildung im Lehrbetrieb (in der Ausbildungsstätte)
jederzeit einseitig auflösen. Darüber hinaus ist die vor-
zeitige Auflösung des Lehrverhältnisses einvernehm-
lich oder bei Vorliegen eines der in Abs 3 und 4 ange-
führten Gründe einseitig durch den Lehrberechtigten
oder durch den Lehrling sowie die außerordentliche
Auflösung gemäß § 15a zulässig. 

(2) Die Auflösung bedarf zur Rechtswirksamkeit der
Schriftform. Die Auflösung durch einen minderjährigen
Lehrlingen in den Fällen der Abs 1 und 4 sowie des 
§ 15a bedarf überdies der Zustimmung des gesetzli-
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chen Vertreters, jedoch keiner pflegschaftsgerichtli-
chen Zustimmung.

(3) Gründe, die den Lehrberechtigten zur vorzeitigen
Auflösung des Lehrverhältnisses berechtigen, liegen
vor, wenn

a) der Lehrling sich eines Diebstahls, einer Verun-
treuung oder einer sonstigen strafbaren Handlung
schuldig macht, die ihn des Vertrauens des Lehrbe-
rechtigten unwürdig macht oder der Lehrling länger als
einen Monat in Haft, ausgenommen Untersuchungs-
haft, gehalten wird;

b) der Lehrling den Lehrberechtigten, dessen Be-
triebs- oder Haushaltsangehörige tätlich oder erheblich
wörtlich beleidigt oder gefährlich bedroht hat oder der
Lehrling die Betriebsangehörigen zur Nichtbefolgung
von betrieblichen Anordnungen, zu unordentlichem Le-
benswandel oder zu unsittlichen oder gesetzwidrigen
Handlungen zu verleiten sucht;

c) der Lehrling trotz wiederholter Ermahnungen die
ihm auf Grund dieses Bundesgesetzes, des Schul-
pflichtgesetzes, BGBl Nr 242/1962, oder des Lehrver-
trages obliegenden Pflichten verletzt oder vernachläs-
sigt;

d) der Lehrling ein Geschäfts- oder Betriebsge-
heimnis anderen Personen verrät oder es ohne Zustim-
mung des Lehrberechtigten verwertet oder einen sei-
ner Ausbildung abträglichen Nebenerwerb betreibt
oder ohne Einwilligung des Lehrberechtigten Arbeiten
seines Lehrberufes für Dritte verrichtet und dafür ein
Entgelt verlangt;

e) der Lehrling seinen Lehrplatz unbefugt verlässt; 
f) der Lehrling unfähig wird, den Lehrberuf zu erler-

nen, sofern innerhalb der vereinbarten Lehrzeit die
Wiedererlangung dieser Fähigkeit nicht zu erwarten ist;
oder

g) der Lehrling einer vereinbarten Ausbildung im
Rahmen eines Ausbildungsverbundes infolge erhebli-
cher Pflichtverletzung nicht nachkommt. 

(4) Gründe, die den Lehrling zur vorzeitigen Auflösung
des Lehrverhältnisses berechtigen, liegen vor, wenn

a) der Lehrling ohne Schaden für seine Gesundheit
das Lehrverhältnis nicht fortsetzen kann;

b) der Lehrberechtigte oder der Ausbilder die ihm
obliegenden Pflichten gröblich vernachlässigt, den
Lehrling zu unsittlichen oder gesetzwidrigen Handlun-
gen zu verleiten sucht, ihn misshandelt, körperlich
züchtigt oder erheblich wörtlich beleidigt oder den
Lehrling gegen Misshandlungen, körperliche Züchti-
gungen oder unsittliche Handlungen von Seiten der
Betriebsangehörigen und der Haushaltsangehörigen
des Lehrberechtigten zu schützen unterlässt;

c) der Lehrberechtigte länger als einen Monat in
Haft gehalten wird, es sei denn, dass ein gewerbe-
rechtlicher Stellvertreter (Geschäftsführer) oder ein
Ausbilder bestellt ist;

d) der Lehrberechtigte unfähig wird, seine Ver-
pflichtungen auf Grund der Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes oder des Lehrvertrages zu erfüllen; 

e) der Betrieb oder die Werkstätte auf Dauer in 
eine andere Gemeinde verlegt wird und dem Lehrling
die Zurücklegung eines längeren Weges zur Ausbil-

dungsstätte nicht zugemutet werden kann, während
der ersten zwei Monate nach der Verlegung; das 
Gleiche gilt bei einer Übersiedlung des Lehrlings in 
eine andere Gemeinde; 

f) der Lehrling von seinen Eltern oder sonstigen Er-
ziehungsberechtigten wegen wesentlicher Änderung
ihrer Verhältnisse zu ihrer Unterstützung zur vorwie-
genden Verwendung in ihrem Betrieb benötigt wird;  

g) der Lehrling seinen Lehrberuf aufgibt; oder
h) dem Lehrling eine vereinbarte Ausbildung im

Rahmen eines Ausbildungsverbundes ohne gerecht-
fertigte Gründe nicht im hiefür vorgesehenen Lehrjahr
vermittelt wird. 

(5) Bei einvernehmlicher Auflösung des Lehrverhält-
nisses nach Ablauf der gemäß Abs 1 zutreffenden Frist
muss eine Amtsbestätigung eines Gerichts (§ 92
ASGG) oder eine Bescheinigung einer Kammer für 
Arbeiter und Angestellte vorliegen, aus der hervorgeht,
dass der Lehrling über die Bestimmungen betreffend
die Endigung und die vorzeitige Auflösung des Lehr-
verhältnisses belehrt wurde. 

Ausbildungsübertritt
§ 15a. (1) Sowohl der Lehrberechtigte als auch der
Lehrling können das Lehrverhältnis zum Ablauf des
letzten Tages des zwölften Monats der Lehrzeit und bei
Lehrberufen mit einer festgelegten Dauer der Lehrzeit
von drei, dreieinhalb oder vier Jahren überdies zum 
Ablauf des letzten Tages des 24. Monats der Lehrzeit
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat einseitig
außerordentlich auflösen. 

(2) Abs 1 ist auf Ausbildungsverträge gemäß § 8b 
Abs 2 nicht anwendbar. 

(3) Die außerordentliche Auflösung des Lehrverhältnis-
ses durch den Lehrberechtigten ist nur dann wirksam,
wenn der Lehrberechtigte die beabsichtigte außeror-
dentliche Auflösung und die geplante Aufnahme eines
Mediationsverfahrens spätestens am Ende des neun-
ten bzw 21. Lehrmonats dem Lehrling, der Lehrlings-
stelle und gegebenenfalls dem Betriebsrat sowie dem
Jugendvertrauensrat mitgeteilt hat und vor der Er-
klärung der außerordentlichen Auflösung ein Mediati-
onsverfahren durchgeführt wurde und gemäß Abs 6
beendet ist. Die Voraussetzung der Durchführung und
Beendigung eines Mediationsverfahrens entfällt, wenn
der Lehrling die Teilnahme am Mediationsverfahren
schriftlich ablehnt. Diese Ablehnung kann vom Lehrling
innerhalb einer Frist von 14 Tagen schriftlich widerrufen
werden. Die Mitteilung hat den Namen des Lehrlings,
seine Adresse, seinen Lehrberuf sowie den Beginn und
das Ende der Lehrzeit zu enthalten. Die Lehrlingsstelle
hat die Arbeiterkammer binnen angemessener Frist
über die Mitteilung zu informieren. 

(4) Auf das Mediationsverfahren ist das Zivilrechts-
Mediations-Gesetz (ZivMediatG), BGBl I Nr 29/2003,
anzuwenden. 

(5) Der Lehrberechtigte hat dem Lehrling eine in der
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Liste gemäß § 8 ZivMediatG eingetragene Person für
die Durchführung des Mediationsverfahrens vorzu-
schlagen. Der Lehrling kann die genannte Person un-
verzüglich ablehnen. In diesem Fall hat der Lehrbe-
rechtigte zwei weitere in der Liste gemäß § 8 ZivMe-
diatG eingetragene Personen vorzuschlagen, von de-
nen der Lehrling unverzüglich eine Person auszu-
wählen hat. Wählt der Lehrling keine Person aus, ist
der Erstvorschlag angenommen. Der Lehrberechtigte
hat den Mediator spätestens am Ende des zehnten
Lehrmonats bzw am Ende des 22. Lehrmonats zu be-
auftragen. In die Mediation sind der Lehrberechtigte,
der Lehrling, bei dessen Minderjährigkeit auch der ge-
setzliche Vertreter und auf Verlangen des Lehrlings
auch eine Person seines Vertrauens einzubeziehen.
Zweck der Mediation ist es, die Problemlage für die
Beteiligten nachvollziehbar darzustellen und zu erör-
tern, ob und unter welchen Vorraussetzungen eine
Fortsetzung des Lehrverhältnisses möglich ist. Die 
Kosten des Mediationsverfahrens hat der Lehrberech-
tigte zu tragen. 

(6) Das Mediationsverfahren ist beendet, wenn ein Er-
gebnis erzielt wurde. Als Ergebnis gilt die Bereitschaft
des Lehrberechtigten zur Fortsetzung des Lehrverhält-
nisses oder die Erklärung des Lehrlings, nicht weiter
auf der Fortsetzung des Lehrverhältnisses zu beste-
hen. Das Mediationsverfahren ist auch beendet, wenn
der Mediator die Mediation für beendet erklärt. Das
Mediationsverfahren endet jedenfalls mit Beginn des
fünften Werktages vor Ablauf des elften bzw 23. Lehr-
monats, sofern zumindest ein Mediationsgespräch un-
ter Beteiligung des Lehrberechtigten oder in dessen
Vertretung einer mit der Ausbildung des Lehrlings be-
trauten Person stattgefunden hat. 

(7) Im Falle der Auflösung hat der Lehrberechtigte der
Lehrlingsstelle die Erklärung der außerordentlichen
Auflösung des Lehrverhältnisses unverzüglich mitzutei-
len. Die Lehrlingsstelle hat die regionale Geschäftstelle
des Arbeitsmarktsservice von der Erklärung der außer-
ordentlichen Auflösung eines Lehrverhältnisses unver-
züglich in Kenntnis zu setzen, um einen reibungslosen
Ausbildungsübertritt zu gewährleisten.

(8) Auf die außerordentliche Auflösung durch den
Lehrberechtigten ist der besondere Kündigungsschutz
nach dem Mutterschutzgesetz 1979, BGBl Nr 221,
dem Väter-Karenzgesetz, BGBl Nr 651/1989, dem Ar-
beitsplatz-Sicherungsgesetz 1991, BGBl Nr 683, dem
Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl Nr 22/1979,
und für Mitglieder des Jugendvertrauensrates oder Be-
triebsrates nach dem Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl
Nr 22/1974, anzuwenden. Maßgeblich ist der Zeitpunkt
der Erklärung der Auflösung. (Fassung BGBl I/40/2010)

Bericht
§ 15b. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend hat dem Nationalrat alle zwei
Jahre, beginnend mit 2010, bis längstens zum 30. Juni
des jeweiligen Berichtsjahres, einen Bericht zur Situati-
on der Jugendbeschäftigung vorzulegen. In diesem

Bericht ist darzustellen, wie sich die gesetzlichen
Grundlagen und die im Berichtszeitraum ergriffenen
Maßnahmen auf die duale Berufsausbildung auswir-
ken, insbesondere ob und inwieweit es zu einer Er-
höhung der Zahl der in Ausbildung befindlichen Ju-
gendlichen und der verfügbaren Lehrstellen, einer
quantitativen und qualitativen Erweiterung der berufli-
chen Erstausbildung sowie einer Verbesserung der be-
ruflichen Perspektiven der Jugendlichen gekommen ist
und wie sich der Fachkräftebedarf der österreichischen
Unternehmen entwickelt hat. Weiters ist die Anzahl der
nach einem Mediationsverfahren außerordentlich auf-
gelösten Lehrverhältnisse anzugeben. (Fassung BGBl
I/40/2010)

(2) Der Bericht gemäß Abs 1 ist im Internet zu veröf-
fentlichen. 

Lehrzeugnis
§ 16. (1) Nach Endigung oder vorzeitiger Auflösung
des Lehrverhältnisses hat der Lehrberechtigte auf ei-
gene Kosten dem Lehrling ein Zeugnis (Lehrzeugnis)
auszustellen. Dieses Zeugnis muss Angaben über den
Lehrberuf und kalendermäßige Angaben über die Dau-
er des Lehrverhältnisses enthalten; es können auch
Angaben über die erworbenen Fertigkeiten und Kennt-
nisse aufgenommen werden. Angaben, die dem Lehr-
ling das Fortkommen erschweren könnten, sind nicht
zulässig.

(2) Das Lehrzeugnis unterliegt nicht der Gebühren-
pflicht im Sinne des Gebührengesetzes 1957, BGBl Nr
267.

(3) Die Lehrlingsstelle hat die Richtigkeit der Angaben
über den Lehrberuf und die Dauer des Lehrverhältnis-
ses in Lehrzeugnissen auf Antrag des Zeugnisinhabers
zu bestätigen, wenn und insoweit der dem Antrag zu
Grunde liegende Lehrvertrag bei der Lehrlingsstelle
eingetragen ist. Bestätigte Lehrzeugnisse begründen
für die Zulassung zur Lehrabschlussprüfung, zu einer
Zusatzprüfung und für einen Befähigungsnachweis im
Sinne der Gewerbeordnung 1994 vollen Beweis über
die so beurkundete Lehrzeit. 

Lehrlingsentschädigung
§ 17. (1) Dem Lehrling gebührt eine Lehrlingsent-
schädigung, zu deren Bezahlung der Lehrberechtigte
verpflichtet ist.

(2) Liegt keine Regelung der Lehrlingsentschädigung
durch kollektive Rechtsgestaltung vor, so richtet sich
die Höhe der Lehrlingsentschädigung nach der Verein-
barung im Lehrvertrag. Bei Fehlen einer kollektiven Re-
gelung gebührt jedenfalls die für gleiche, verwandte
oder ähnliche Lehrberufe geltende Lehrlingsentschädi-
gung, im Zweifelsfalle ist auf den Ortsgebrauch Be-
dacht zu nehmen. 

(3) Die Lehrlingsentschädigung ist für die Dauer der
Unterrichtszeit in der Berufsschule unter Ausschluss
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der Mittagspause sowie für die Dauer der Lehrab-
schlussprüfung und der in den Ausbildungsvorschrif-
ten vorgesehenen Teilprüfungen weiterzuzahlen. 

(4) Wird der Lehrling vom Lehrberechtigten zu einer
ausländischen berufsorientierten Ausbildung im Sinne
des § 27c Berufsausbildungsgesetz entsandt, dann ist
der Lehrberechtigte für die Zeit der Teilnahme an die-
ser Ausbildung zur Bezahlung der Lehrlingsentschädi-
gung verpflichtet. 

Arbeitsverhinderung
§ 17a. (1) Im Falle der Arbeitsverhinderung durch
Krankheit (Unglücksfall) hat der Lehrberechtigte bis zur
Dauer von vier Wochen die volle Lehrlingsentschädi-
gung und bis zur Dauer von weiteren zwei Wochen ein
Teilentgelt in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwi-
schen der vollen Lehrlingsentschädigung und dem aus
der gesetzlichen Krankenversicherung gebührenden
Krankengeld zu gewähren. 

(2) Kur- und Erholungsaufenthalte, Aufenthalte in Heil-
und Pflegeanstalten, Rehabilitationszentren und Re-
konvaleszentenheimen, die aus Gründen der Erhal-
tung, Besserung oder Wiederherstellung der Arbeits-
fähigkeit von einem Träger der Sozialversicherung,
dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz gemäß § 12 Abs 4 Opferfür-
sorgegesetz, einem Landesinvalidenamt oder einer
Landesregierung auf Grund eines Behindertengeset-
zes auf deren Rechnung bewilligt oder angeordnet
wurden, sind unbeschadet allfälliger Zuzahlungen
durch den Versicherten (Beschädigten) der Arbeits-
verhinderung gemäß Abs 1 gleichzuhalten. (Fassung
BGBl I/40/2010) 

(3) Ist dieser Entgeltsanspruch nach Abs 1 und 2 in-
nerhalb eines Lehrjahres ausgeschöpft, so gebührt bei
einer weiteren Arbeitsverhinderung infolge Krankheit
(Unglücksfall) innerhalb desselben Lehrjahres die volle
Lehrlingsentschädigung für die ersten drei Tage, für die
übrige Zeit der Arbeitsunfähigkeit, längstens jedoch bis
zur Dauer von weiteren sechs Wochen, ein Teilentgelt
in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der
vollen Lehrlingsentschädigung und dem aus der ge-
setzlichen Krankenversicherung gebührenden Kran-
kengeld.

(4) Im Falle der Arbeitsverhinderung durch Arbeitsun-
fall oder Berufskrankheit im Sinne der Vorschriften über
die gesetzliche Unfallversicherung, ist die volle Lehr-
lingsentschädigung ohne Rücksicht auf andere Zeiten
einer Arbeitsverhinderung bis zur Dauer von acht Wo-
chen und ein Teilentgelt in der Höhe des Unterschieds-
betrages zwischen der vollen Lehrlingsentschädigung
und dem aus der gesetzlichen Krankenversicherung
gebührenden Krankengeld bis zur Dauer von weiteren
vier Wochen zu gewähren.

(5) Wird ein in Abs 2 genannter Aufenthalt nach einem
Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit bewilligt oder
angeordnet, so richtet sich der Anspruch nach Abs 4. 

(6) Die Verpflichtung des Lehrberechtigten zur Ge-
währung eines Teilentgelts besteht auch dann, wenn
der Lehrling aus der gesetzlichen Krankenversicherung
kein Krankengeld erhält. 

(7) Die Bestimmungen des Artikels I, Abschnitt 1, § 2
Abs 7, der §§ 3, 4, 6 und 7 sowie Abschnitt 2 Entgelt-
fortzahlungsgesetz (EFZG), sind anzuwenden. 

(8) Wird das Lehrverhältnis während einer Arbeitsver-
hinderung wegen Erkrankung, Unfall, Arbeitsunfall
oder Berufskrankheit durch den Lehrberechtigten
gemäß § 15a aufgelöst, besteht Anspruch auf Fortzah-
lung des Entgelts für die nach Abs 1 und Abs 4 vorge-
sehene Dauer, wenngleich das Lehrverhältnis vorher
endet. 

Weiterverwendung 
von ausgelernten Lehrlingen
§ 18. (1) Der Lehrberechtigte ist verpflichtet, den
Lehrling, dessen Lehrverhältnis mit ihm gemäß § 14
Abs 1 oder § 14 Abs 2 lit e endet, im Betrieb drei Mo-
nate im erlernten Beruf weiterzuverwenden. 

(2) Hat der Lehrling bei dem Lehrberechtigten die für
den Lehrberuf festgesetzte Lehrzeit bis zur Hälfte
zurückgelegt, so trifft diesen Lehrberechtigten die im
Abs 1 festgelegte Verpflichtung nur im halben Ausmaß.
Darüber hinaus trifft den Lehrberechtigten diese Ver-
pflichtung in vollem Ausmaß. 

(3) Die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft
hat im Einvernehmen mit der Kammer für Arbeiter und
Angestellte binnen 14 Tagen auf Antrag dem Lehrbe-
rechtigten die im Abs 1 festgesetzte Verpflichtung zu
erlassen oder die Bewilligung zur Kündigung vor Ablauf
der im Abs. 1 vorgeschriebenen Beschäftigungsdauer
zu erteilen, wenn diese Verpflichtung aus wirtschaftli-
chen Gründen, insbesondere bei Saisongewerben,
nicht erfüllt werden kann. Wird die Entscheidung nicht
innerhalb dieser Frist getroffen, so hat die Bezirksver-
waltungsbehörde über diesen Antrag nach Anhörung
der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und
der Kammer für Arbeiter und Angestellte endgültig zu
entscheiden. Wird dem Antrag entsprochen, darf der
Lehrberechtigte vor Ablauf der bezeichneten Beschäf-
tigungsdauer keinen neuen Lehrling aufnehmen.

(4) Bestimmungen über eine allfällige vorzeitige Been-
digung des Dienstverhältnisses bleiben unberührt.

Lehrlingsstellen
§ 19. (1) Im übertragenen Wirkungsbereich der Lan-
deskammern der gewerblichen Wirtschaft ist je eine
Lehrlingsstelle errichtet. 

(2) Die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft
hat den Leiter der Lehrlingsstelle zu bestellen. Dieser
muss mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ver-
traut sein und über die für diese Tätigkeit erforderlichen
Erfahrungen verfügen. Die Bestellung bedarf für ihre
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Gültigkeit der Bestätigung durch den Landeshaupt-
mann. Die Bestätigung ist zu erteilen, wenn der Leiter
der Lehrlingsstelle den in diesem Absatz aufgestellten
Voraussetzungen entspricht. 

(3) Den Lehrlingsstellen obliegt in erster Instanz die
Durchführung der ihnen durch dieses Bundesgesetz
übertragenen Aufgaben. Sie haben im Rahmen der
Überwachung der Lehrlingsausbildung festzustellen,
ob die Voraussetzungen für die Ausbildung von Lehr-
lingen gegeben sind. Die Lehrlingsstelle hat die be-
triebliche Ausbildung zu überwachen und dabei insbe-
sondere auch auf die Einhaltung der nach diesem Bun-
desgesetz bestehenden Rechtsvorschriften sowie der
im Rahmen eines Ausbildungsverbundes vorgeschrie-
benen ergänzenden Ausbildungsmaßnahmen hinzu-
wirken. Ihre Organe können zu diesem Zwecke die Be-
triebe besichtigen und im erforderlichen Umfang in die
Aufzeichnungen der Betriebe Einsicht nehmen. Im Fal-
le der Durchführung eines Ausbildungsversuches ha-
ben sie diesen zu überwachen. 

(4) Die Lehrlingsstellen haben Ausbildungen im Rah-
men eines Ausbildungsverbundes, insbesondere die
Heranziehung von hiefür geeigneten Betrieben oder
von hiefür geeigneten Einrichtungen, zu fördern und nö-
tigenfalls deren Einrichtung anzuregen. Die Lehrlings-
stellen haben Kursmaßnahmen zur Aus- und Weiterbil-
dung der Ausbilder anzuregen und zu unterstützen. Sie
haben die Lehrlinge, die Ausbilder und die Lehrberech-
tigten in Angelegenheiten der Berufsausbildung zu be-
treuen und die Lehrlinge bei der Wahl eines geeigneten
Lehrplatzes im Einvernehmen mit den zuständigen
Stellen des Arbeitsmarktservice zu unterstützen. Fer-
ner haben sie für die weitere Unterbringung des Lehr-
lings tunlichst Sorge zu tragen, wenn er den Lehrplatz
infolge der vorzeitigen Endigung oder der vorzeitigen
Auflösung des Lehrverhältnisses verlassen muss. 

(4a) Hinsichtlich der Aufgaben gemäß Abs 3 und Abs
4 haben die Lehrlingsstellen einhelligen Anregungen,
Stellungnahmen und Vorschlägen des Landes-Be-
rufsausbildungsbeirates nach Möglichkeit Rechnung
zu tragen. (Fassung BGBl I/40/2010)

(5) Die Lehrlingsstellen haben jedermann in die Lehr-
berufsliste, die Ausbildungsvorschriften sowie in die
Prüfungsordnungen Einsicht zu gewähren und den
Lehrlingen die genannten Verordnungen, soweit sie
sich auf den gewählten Lehrberuf beziehen, anlässlich
der Eintragung des Lehrvertrages in geeigneter Weise
zur Kenntnis zu bringen.

(6) Die Lehrlingsstellen haben in Verfahren, in denen
sie voraussichtlich eine Entscheidung zu treffen haben
werden, die dem Antrag des Lehrlings, für einen min-
derjährigen Lehrling auch dessen gesetzlicher Vertre-
ter, nicht Rechnung trägt, der zuständigen Kammer für
Arbeiter und Angestellte bei sonstiger Nichtigkeit (§ 68
Abs 4 lit d AVG 1950) hievon Mitteilung zu machen und
ihr Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen Stellung-
nahme innerhalb einer Frist von drei Wochen zu geben.
Auf begründetes Ersuchen hat die Lehrlingsstelle diese

Frist angemessen zu erstrecken. Der Kammer für Ar-
beiter und Angestellte ist eine Ausfertigung des Be-
scheides zu übermitteln. Wenn die Entscheidung ihrer
fristgerecht abgegebenen Stellungnahme widerspricht,
steht ihr gegen den Bescheid das Recht der Berufung
und gegen den Berufungsbescheid das Recht der Be-
schwerde gemäß Art 131 Abs 2 B-VG wegen Rechts-
widrigkeit zu. 

(7) Jede Lehrlingsstelle hat den bei ihr errichteten Lan-
des-Berufsausbildungsbeirat über die Situation der
Berufsausbildung im Sinne dieses Bundesgesetzes so-
wie über die durchgeführten Maßnahmen durch einen
Jahresbericht in Kenntnis zu setzen, der in der ersten
Hälfte des dem Berichtsjahr folgenden Jahres zu er-
statten ist; weiters hat sie den Landes-Berufsausbil-
dungsbeirat auf dessen Verlangen von den im Bundes-
land festgesetzten Terminen für Lehrabschlussprüfun-
gen und allfällige Teilprüfungen zu verständigen. 

(8) Sachlich in Betracht kommende Oberbehörden
und im Sinne des Art 103 Abs 4 B-VG im Instanzenzug
übergeordnete Behörden der Lehrlingsstellen sind die
Landeshauptmänner und über diesen der Bundesmi-
nister für Wirtschaft, Familie und Jugend. (Fassung
BGBl I/40/2010)

(9) Schriften und Amtshandlungen im Verfahren vorden
Lehrlingsstellen unterliegen nicht der Gebührenpflicht
im Sinne des Gebührengesetzes 1957, BGBl Nr 267.

(10) Die Amtshandlungen der Lehrlingsstellen sowie
die Amtshandlungen der Landeshauptmänner und des
Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Ju-
gend im Rahmen der Zuständigkeit als sachlich in Be-
tracht kommender Oberbehörde oder als den Lehr-
lingsstellen im Instanzenzug übergeordneter Behörde
sind von Bundesverwaltungsabgaben befreit. (Fassung
BGBl I/40/2010)

Ausbildungsberatung und Schiedsstelle
§ 19a. Die kollektivvertragsfähigen Körperschaften
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sollen im Rah-
men ihres Wirkungsbereiches eine qualifizierte betrieb-
liche Ausbildung fördern, Betriebe zur Lehrlingsausbil-
dung motivieren, die Einrichtung von Ausbildungsver-
bundmaßnahmen (§ 2a) anregen, in besonderen Kon-
fliktfällen aus dem Lehrverhältnis Hilfestellung anbieten
und bei Nichteinigung paritätisch besetzte Schieds-
stellen einrichten. 

Festlegung von Beihilfen für die betriebliche
Ausbildung von Lehrlingen
§ 19b. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung,
Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften hinsicht-
lich der Vergabe von Beihilfen für die betriebliche Aus-
bildung von Lehrlingen, wie sie in diesem Bundesge-
setz enthalten sind, sind auch in den Belangen Bun-
dessache, hinsichtlich derer das B-VG etwas anderes
bestimmt. Die in diesen Vorschriften geregelten Ange-
legenheiten können unmittelbar von den in diesem
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Bundesgesetz vorgesehenen Einrichtungen versehen
werden. 

Beihilfen für die betriebliche Ausbildung von
Lehrlingen
§ 19c. (1) Zur Förderung der betrieblichen Ausbil-
dung von Lehrlingen können Beihilfen an Lehrberech-
tigte gemäß § 2 sowie an Lehrberechtigte gemäß § 2
Abs 1 des Land- und forstwirtschaftlichen Berufsaus-
bildungsgesetzes, BGBl Nr 298/1990, gewährt werden.
Die Beihilfen dienen insbesondere folgenden Zwecken:
1. Förderung des Anreizes zur Ausbildung von Lehrlin-

gen, insbesondere durch Abgeltung eines Teiles der
Lehrlingsentschädigung, 

2. Steigerung der Qualität in der Lehrlingsausbildung,
3. Förderung von Ausbildungsverbünden,
4. Aus- und Weiterbildung von Ausbilder/innen,
5. Zusatzausbildungen von Lehrlingen,
6. Förderung der Ausbildung in Lehrberufen entspre-

chend dem regionalen Fachkräftebedarf,
7. Förderung des gleichmäßigen Zugangs von jungen

Frauen und jungen Männern zu den verschiedenen
Lehrberufen. 

(2) Die näheren Bestimmungen über Art, Höhe, Dauer,
Gewährung und Rückforderbarkeit der Beihilfen wer-
den durch Richtlinien des Förderausschusses (§ 31b)
festgelegt. Die Richtlinien bedürfen der Bestätigung
des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Ju-
gend. (Fassung BGBl I/40/2010)

(3) Die Vergabe der Beihilfen hat im übertragenen Wir-
kungsbereich der Landeskammern der gewerblichen
Wirtschaft durch die Lehrlingsstellen im Namen und
auf Rechnung des Bundes zu erfolgen. 

(4) Die Gewährung der Beihilfen erfolgt auf Antrag des
Lehrberechtigten. Auf Beihilfen besteht kein Rechtsan-
spruch. Der Lehrberechtigte hat der Lehrlingsstelle die
zur Beurteilung der Voraussetzungen für die Ge-
währung der Beihilfe erforderlichen Unterlagen und
Dokumente vorzulegen. Der Lehrberechtigte hat der
Lehrlingsstelle Einsicht in die betriebsbezogenen Un-
terlagen und Zugang zu den betrieblichen Einrichtun-
gen zu gewähren, soweit dies für die Beurteilung der
Voraussetzungen erforderlich ist.

(5) Die Lehrlingsstellen haben der jeweils zuständigen
Arbeiterkammer vor der Gewährung von in den Richtli-
nien bestimmten Beihilfen, bei denen ein Ermessens-
spielraum zur Beurteilung des Vorliegens der Voraus-
setzungen besteht, Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben. Zu diesem Zweck hat die Lehrlingsstelle der Ar-
beiterkammer die für die Entscheidung maßgeblichen
Angaben zu übermitteln. Spricht sich die Arbeiterkam-
mer binnen vierzehn Tagen gegen die Gewährung der
Beihilfe aus, ist der Landes-Berufsausbildungsbeiratan-
zuhören. Der Landes-Berufsausbildungsbeirat entschei-
det über seine Stellungnahme mit einfacher Mehrheit.

(6) Die Lehrlingsstellen haben die Vergabe der Beihil-
fen zu dokumentieren und den Landes-Berufsausbil-

dungsbeiräten mindestens halbjährlich über die wich-
tigsten Umstände zu berichten. Den Kammern für Ar-
beiter und Angestellte sowie dem Bundesminister für
Wirtschaft, Familie und Jugend ist die stichprobenar-
tige und anlassfallbezogene Einsichtnahme in die Do-
kumentation zum Zwecke der Kontrolle der rechtmäßi-
gen und zweckmäßigen Mittelverwendung bzw der
Wahrnehmung der Aufsicht nach § 19d zu gewähren.
Die Dokumentation hat die für jeden Beihilfenfall maß-
geblichen Sachverhaltsangaben samt den zugehörigen
Nachweisen zu enthalten. (Fassung BGBl I/40/2010)

(7) Die Wirtschaftskammern können sich zur Vorberei-
tung und Durchführung der Entscheidungen der Lehr-
lingsstellen einer eigenen Gesellschaft oder sonstiger
geeigneter Einrichtungen als Dienstleister bedienen,
soweit dem die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit nicht entgegenste-
hen. Dadurch dürfen schutzwürdige Interessen Dritter
im Sinne des § 1 Abs 1 des Datenschutzgesetzes 2000
(DSG 2000), BGBl I Nr 165/1999, nicht verletzt werden. 

(8) Den Wirtschaftskammern ist der durch die Schaf-
fung und Aufrechterhaltung der Voraussetzungen für
die Vergabe der Beihilfen, durch die Vergabe der Bei-
hilfen und durch die Erfüllung der Informations- und
Dokumentationspflichten entstehende unvermeidliche
Personal- und Sachaufwand vom Bund aus den vom
Insolvenz-Entgelt-Fonds gemäß § 13e IESG zur Verfü-
gung gestellten Mitteln zu ersetzen. Der Einsatz dieser
Mittel unterliegt der nachprüfenden Kontrolle durch
den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Ju-
gend. (Fassung BGBl I/40/2010)

Aufsicht des Bundesministers für Wirtschaft
und Arbeit
§ 19d. (1) Soweit die Lehrlingsstellen Beihilfen
gemäß § 19c vergeben, unterstehen sie der Aufsicht
des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Ju-
gend und, soweit dies für die gesetzes- und richt-
linienkonforme Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist,
auch dem Weisungsrecht des Bundesministers für
Wirtschaft, Familie und Jugend. (Fassung BGBl
I/40/2010)

(2) Die Lehrlingsstellen sind verpflichtet, dem Bun-
desminister für Wirtschaft, Familie und Jugend so-
wie dem gemäß § 31b eingerichteten Förderausschuss
auf Verlangen alle für die Wahrnehmung der Aufsicht
erforderlichen Auskünfte zu geben und die erforderli-
chen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. (Fassung
BGBl I/40/2010)

(3) Bei der Ausübung der Aufsicht sind die Gesetz-
mäßigkeit und die Einhaltung der nach diesem Gesetz
ergangenen Vorschriften zu prüfen.

Prüfung der Zweckmäßigkeit und Wirkung der
Beihilfen
§ 19e. Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie
und Jugend hat die Zweckmäßigkeit und Wirkung der
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vom Förderausschuss gemäß § 19c festgelegten Bei-
hilfen zu prüfen. Er kann sich dabei erforderlichenfalls
geeigneter externer Einrichtungen als Dienstleister be-
dienen. Dadurch dürfen schutzwürdige Interessen Drit-
ter im Sinne des § 1 Abs 1 DSG 2000 nicht verletzt
werden. (Fassung BGBl I/40/2010)

Informationspflicht
§ 19f. Alle Behörden und Ämter, die Träger der Sozi-
alversicherung sowie die gesetzlichen Interessenver-
tretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sind
verpflichtet, die Lehrlingsstellen in der Erfüllung ihrer
Aufgaben zu unterstützen. Die Träger der Sozialversi-
cherung und der Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger sind verpflichtet, zum
Zweck der Beurteilung der Voraussetzungen für die
Vergabe von Beihilfen gemäß § 19c auf automations-
unterstütztem Weg gespeicherte Daten (§ 31 Abs 4 Z 3
lit b ASVG) über die Versicherungszeiten der Lehrlinge
und die Beiträge, mit denen sie versichert waren, an
die Lehrlingsstellen zu übermitteln, soweit diese Daten
eine wesentliche Voraussetzung zur Durchführung ihrer
Aufgaben nach diesem Bundesgesetz bilden. 

Datenverarbeitung
§ 19g. (1) Die Lehrlingsstellen und das Bundes-
ministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend sind
zur Verarbeitung nachstehender Daten ermächtigt, so-
weit deren Verwendung für die Erfüllung der Aufgaben
eine wesentliche Voraussetzung ist. Die in Frage kom-
menden Datenarten sind:
1. Daten der Lehrlinge:

a) Namen (Vornamen, Familiennamen),
b) Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum,
c) Geschlecht,
d) Staatsangehörigkeit, Aufenthalts- und Arbeits-

berechtigungen,
e) Adresse des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes,
f) gesetzliche Vertreter minderjähriger Lehrlinge,
g) Telefonnummer,
h) E-Mail-Adresse,
i) Lehrberuf,
j) Beginn, Ende und Dauer des Lehrverhältnisses,
k) Ergebnis der Lehrabschlussprüfung und allfälli-

ger Teilprüfungen,
l) Vorbildung und Zusatzausbildungen,
m) anzuwendender Kollektivvertrag oder sonstige

anzuwendende Rechtsquelle (Satzung, Mindestlohn-
tarif, festgesetzte Lehrlingsentschädigung),

n) Höhe der Lehrlingsentschädigung.
2. Daten der Lehrberechtigten:

a) Firmennamen und Betriebsnamen,
b) Firmensitz und Betriebssitz,
c) Struktur des Betriebes (zB Konzern-, Stamm-,

Filialbetrieb),
d) Betriebsgröße,
e) Betriebsgegenstand,
f) Branchenzugehörigkeit,
g) Kollektivvertragszugehörigkeit,
h) Zahl und Struktur der Beschäftigten,

i) Betriebsinhaber und verantwortliche Mitglieder
der Geschäftsführung,

j) Ansprechpartner,
k) Ausbilder/innen,
l) Aus- und Weiterbildung von Ausbilder/innen,
m) Lehrberufe,
n) Ergebnisse von Qualitätsüberprüfungen,
o) Auszeichnungen gemäß § 30a,
p) Ausbildungsverbünde und die daran beteiligten

Unternehmen und Einrichtungen,
q) Dienstgeberkontonummer und Unternehmens-

kennzahl,
r) Telefonnummer,
s) E-Mail-Adresse,
t) sonstige Kontaktmöglichkeiten,
u) Bankverbindung und Kontonummer.

3. Daten über Beihilfen an Lehrberechtigte:
a) Art und Zweck der Beihilfe,
b) Höhe der Beihilfe,
c) Beihilfenzeitraum (Beginn und Ende). (Fassung

BGBl I/40/2010)

(2) Die von den Lehrlingsstellen oder vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft, Familie und Jugend verar-
beiteten Daten gemäß Abs 1 dürfen an Behörden, Ge-
richte, Träger der Sozialversicherung, die Arbeiterkam-
mern, die Wirtschaftskammern, das Arbeitsmarktservi-
ce und die Bundesanstalt Statistik Österreich im Wege
der automationsunterstützten Datenverarbeitung über-
mittelt werden, soweit die entsprechenden Daten für
die Vollziehung der jeweiligen gesetzlich übertragenen
Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden. Die
Behörden, Gerichte, Träger der Sozialversicherung, die
Arbeiterkammern, die Wirtschaftskammern und das
Arbeitsmarktservice dürfen von ihnen verarbeitete Da-
ten gemäß Abs 1 an die Lehrlingsstellen und an das
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Ju-
gend im Wege der automationsunterstützten Daten-
verarbeitung übermitteln, soweit diese Daten für die
Vollziehung der den Lehrlingsstellen und dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend ge-
setzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche Vor-
aussetzung bilden. (Fassung BGBl I/40/2010)

(3) Die Lehrlingsstellen und das Bundesministerium
für Wirtschaft, Familie und Jugend dürfen die von 
ihnen verarbeiteten Daten gemäß Abs 1 an beauftrag-
te Dienstleister im Wege der automationsunterstützten
Datenverarbeitung überlassen, soweit die entspre-
chenden Daten eine unabdingbare Voraussetzung für
die Erfüllung der übertragenen Aufgaben bilden. Eine
derartige Aufgabe kann auch die Erfüllung eines verge-
benen Forschungsauftrages zur Beurteilung der
Zweckmäßigkeit und Wirkung der Beihilfen an Lehrbe-
rechtigte sein. (Fassung BGBl I/40/2010)

Eintragung des Lehrvertrages

§ 20. (1) Der Lehrberechtigte hat ohne unnötigen
Aufschub, jedenfalls binnen drei Wochen nach Beginn
des Lehrverhältnisses, den Lehrvertrag bei der zustän-
digen Lehrlingsstelle zur Eintragung anzumelden und
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den Lehrling davon zu informieren. Die Anmeldung hat
mindestens die im § 12 Abs 3 Z 1 bis 3 verlangten An-
gaben sowie das Eintrittsdatum und allenfalls anre-
chenbare Vorlehr- bzw Schulzeiten zu enthalten. Der
Lehrvertrag ist in vier Ausfertigungen vorzulegen, die
Lehrlingsstelle kann die Anzahl der erforderlichen Aus-
fertigungen herabsetzen. Hat der Lehrberechtigte den
Lehrvertrag nicht fristgerecht angemeldet, so kann der
Lehrling, für minderjährige Lehrlinge auch deren ge-
setzlicher Vertreter, der Lehrlingsstelle den Abschluss
des Lehrvertrages bekannt geben.  

(2) Die Lehrlingsstelle hat ohne unnötigen Aufschub
nach Einlangen der Anmeldung des Lehrvertrages die
Eintragung des Lehrvertrages vorzunehmen oder einen
Bescheid gemäß Abs 3 zu erlassen. Leidet der Lehr-
vertrag an Formgebrechen oder leidet der Lehrvertrag
bzw die Anmeldung an behebbaren sachlichen Män-
geln, so hat die Lehrlingsstelle je nach der Sachlage ei-
nen der Vertragspartner oder beide aufzufordern, die
Formgebrechen zu beheben oder den Vertrag zu än-
dern und hiefür eine angemessene Frist zu setzen.
Wenn im Zuge der Überwachung der betrieblichen
Ausbildung gemäß § 19 Abs 3 durch die Lehrlingsstel-
len festgestellt wird, dass der entsprechende Betrieb
nicht mehr den Anforderungen des § 2 Abs 6 ent-
spricht, da die für die Ausbildung im entsprechenden
Lehrberuf erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse
nicht mehr zu Gänze vermittelt werden können, dann
hat die Lehrlingsstelle vor der Eintragung der entspre-
chenden Lehrverträge den Lehrberechtigten aufzufor-
dern, mit dem Lehrling Ausbildungsverbundmaßnah-
men gemäß § 2a im Sinne des § 12 Abs 4 zu vereinba-
ren. 

(3) Die Lehrlingsstelle hat die Eintragung mit Bescheid
zu verweigern,

a) wenn der Aufnahme des Lehrlings ein in diesem
Bundesgesetz begründetes Hindernis entgegensteht,

b) wenn es sich um ein Scheinlehrverhältnis han-
delt,

c) wenn der Lehrling im Zeitpunkt des Beginnes
des Lehrverhältnisses nicht die allgemeine Schulpflicht
erfüllt hat,

d) wenn es sich im Falle eines jugendlichen Lehr-
lings um einen verbotenen Betrieb im Sinne des Kin-
der- und Jugendbeschäftigungsgesetzes, BGBl Nr
146/1948, handelt, oder dem Lehrberechtigten die Be-
schäftigung Jugendlicher rechtskräftig untersagt ist,

e) wenn der Aufnahme des Lehrlings ein sonstiges
gesetzliches Hindernis entgegensteht,

f) solange in den Fällen des § 3a Abs 1 nicht ein
rechtskräftiger Feststellungsbescheid über das Vorlie-
gen der dort festgelegten Voraussetzungen für den be-
treffenden Lehrberuf innerhalb der letzten fünfzehn
Monate vor der Anmeldung des Lehrvertrages erlassen
wurde, 

g) wenn der Lehrvertrag nicht innerhalb der gemäß
Abs 2 gesetzten Frist der Lehrlingsstelle wiederum vor-
gelegt wird, 

h) wenn der Lehrvertrag erst nach Ablauf der für
den Lehrberuf festgesetzten Lehrzeit zur Eintragung
angemeldet wird, oder

i) wenn die Bestimmungen betreffend den Ausbil-
dungsverbund nicht eingehalten werden. 

(4) Der Landeshauptmann hat im Falle der Ausübung
des Aufsichtsrechtes die Löschung der Eintragung zu
verfügen, wenn diese aus einem der im Abs 3 angege-
benen Gründe zu verweigern gewesen wäre. Eine sol-
che Verfügung ist nicht mehr zulässig, wenn der Lehr-
ling inzwischen die Lehrabschlussprüfung erfolgreich
abgelegt hat.

(5) In dem Bescheid, mit dem die Eintragung eines
Lehrvertrages verweigert oder die Löschung der Ein-
tragung gemäß Abs 4 verfügt wird, ist unter Bedacht-
nahme auf den Grund dieser Maßnahme und den
Stand der Ausbildung des Lehrlings auszusprechen,
ob und inwieweit die bereits tatsächlich zurückgelegte
Zeit auf die in dem betreffenden Lehrberuf festgesetz-
te Lehrzeit anzurechnen ist.

(6) Gegen den Bescheid über die Verweigerung der
Eintragung steht dem Lehrberechtigten und dem Lehr-
ling, für minderjährige Lehrlinge auch dem gesetzlichen
Vertreter, das Recht der Berufung an den Landes-
hauptmann zu. 

(7) Die vollzogene Eintragung sowie eine etwaige An-
rechnung früherer Lehrzeiten oder eine etwaige auf die
Lehrzeit anrechenbare schulmäßige Ausbildung oder
sonst gemäß diesem Bundesgesetz anrechenbare Zei-
ten sind auf allen Ausfertigungen des Lehrvertrages zu
beurkunden. Je eine Ausfertigung ist ohne unnötigen
Aufschub dem Lehrberechtigten und dem Lehrling, für
minderjährige Lehrlinge dem gesetzlichen Vertreter zu-
zustellen. Je eine Ausfertigung oder Abschrift ist der zu-
ständigen Kammer für Arbeiter und Angestellte zu
übermitteln bzw in der Lehrlingsstelle aufzubewahren.
Bei vorhandenen kommunikationstechnischen Mög-
lichkeiten kann anstelle der Übermittlung der Ausferti-
gung oder der Abschrift des Lehrvertrages eine Über-
mittlung der entsprechenden Daten an den Lehrberech-
tigten und auf Grund einer Stellungnahme des Lan-
des-Berufsausbildungsbeirates an den Lehrling sowie
auf Grund einer entsprechenden Vereinbarung an die
Kammer für Arbeiter und Angestellte auch in einer an-
deren geeigneten Form, insbesondere in elektronischer
Form, erfolgen. (Fassung BGBl I/40/2010)

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten für die Abänderung be-
reits eingetragener Lehrverträge sinngemäß.

(9) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben die Lehr-
lingsstellen und die örtlich zuständigen Kammern für
Arbeiter und Angestellte von rechtskräftigen Beschei-
den, mit denen Lehrberechtigten die Beschäftigung Ju-
gendlicher untersagt wird, zu verständigen.

Lehrabschlussprüfung
§ 21. (1) Zweck der Lehrabschlussprüfung ist es
festzustellen, ob sich der Lehrling die im betreffenden
Lehrberuf erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse
angeeignet hat und in der Lage ist, die dem erlernten
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Lehrberuf eigentümlichen Tätigkeiten selbst fachge-
recht auszuführen. Die Lehrabschlussprüfung gliedert
sich in eine praktische und eine theoretische Prüfung
und besteht aus einem schriftlichen und einem münd-
lichen Teil.

(2) Die Lehrlingsstellen haben dafür zu sorgen, dass
sich alle Lehrlinge am Ende der Lehrzeit (§ 23 Abs 2)
der Lehrabschlussprüfung unterziehen können. Dem
Prüfungswerber sind, wenn er erstmals zur Lehrab-
schlussprüfung antritt, die bei der praktischen Prüfung
benötigten Materialien kostenlos zur Verfügung zu stel-
len, sofern er nicht erklärt, das Eigentum an dem in der
praktischen Prüfung Hergestellten erwerben zu wollen.
In der Prüfungsordnung (§ 24) ist unter Bedachtnahme
auf die Besonderheiten des jeweiligen Lehrberufes
festzulegen, wer diese Materialien zur Verfügung zu
stellen hat. Weiters sind dem Prüfungswerber auf des-
sen begründetes Verlangen die zur Durchführung der
praktischen Prüfung erforderlichen Werkzeuge und
Personen (Modelle) kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

(3) Personen, die eine Lehrabschlussprüfung erfolg-
reich abgelegt haben, sind berechtigt sich zu bezeich-
nen:

a) bei Lehrberufen, die einem Handelsgewerbe
entsprechen, als Kaufmannsgehilfen oder mit der Be-
rufsbezeichnung des Lehrberufes,

b) bei den übrigen Lehrberufen als Facharbeiter
oder als Gesellen oder mit der Berufsbezeichnung des
Lehrberufes.

(4) Für die Ablegung der Lehrabschlussprüfung sind
Prüfungstaxen zu entrichten. Die Höhe der Prüfungsta-
xe ist in der Prüfungsordnung (§ 24) so zu bestimmen,
dass zur Tragung des durch die Abhaltung der Prüfun-
gen entstehenden besonderen Verwaltungsaufwandes
einschließlich einer angemessenen Entschädigung der
Mitglieder der Prüfungskommission und sonstiger
Hilfspersonen, die durch die Lehrlingsstelle bestellt
werden, beigetragen wird. Die Prüfungstaxen fließen
der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft zu, in
deren Bereich die Prüfungskommission errichtet wur-
de, und sind für den Verwaltungsaufwand der Lehr-
lingsstellen zu verwenden.

Prüfungskommissionen 
für Lehrabschlussprüfungen
§ 22. (1) Die Lehrabschlussprüfungen sind vor Prü-
fungskommissionen abzulegen, die die Lehrlingsstel-
len zu errichten haben. Jede Prüfungskommission be-
steht aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern.

(2) Der Vorsitzende der Prüfungskommission und 
einer der Beisitzer müssen die dem Lehrberuf entspre-
chenden Tätigkeiten selbständig ausüben oder als Ge-
schäftsführer oder Filialgeschäftsführer durchführen
und zur Ausbildung von Lehrlingen befugt oder Perso-
nen sein, die in dem betreffenden Lehrberuf die Lehr-
abschlussprüfung erfolgreich abgelegt haben oder 
eine diese Prüfung gemäß § 8 Abs 7 oder § 28 erset-

zende Ausbildung aufweisen, ständig mit der Unter-
weisung von Lehrlingen beauftragt und in dieser 
Eigenschaft seit mindestens drei Jahren tätig sind. 

(3) Der andere Beisitzer muss mindestens 21 Jahre alt,
durch mindestens vier Jahre im betreffenden Lehrberuf
tätig gewesen sein und die allenfalls vorgesehene
Lehrabschlussprüfung mit Erfolg abgelegt haben; das
Erfordernis der erfolgreichen Ablegung der Lehrab-
schlussprüfung entfällt bei Lehrberufen, die Handels-
gewerben entsprechen, wenn die Lehrzeit vor dem 
1. Jänner 1952 abgelegt wurde.

(4) Personen, die wegen einer vorsätzlichen, mit mehr
als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten Handlung, we-
gen einer mit Bereicherungsvorsatz begangenen oder
einer strafbaren Handlung gegen die Sittlichkeit oder
wegen der Finanzvergehen des Schmuggels, der Hin-
terziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben
oder der Abgabenhehlerei nach § 37 Abs 1 lit a des 
Finanzstrafgesetzes, BGBl Nr 129/1958, rechtskräftig
von einem Gericht verurteilt worden sind, dürfen nicht
zu Mitgliedern der Prüfungskommission bestellt wer-
den. 

(5) Die Vorsitzenden der Prüfungskommissionen sind
vom Leiter der Lehrlingsstelle auf Grund eines vom
Landes-Berufsausbildungsbeirat einzuholenden Vor-
schlages auf die Dauer von fünf Jahren zu bestellen.
Der Leiter der Lehrlingsstelle ist an einstimmige Vor-
schläge des Landes-Berufsausbildungsbeirates ge-
bunden. Wenn innerhalb von zwei Monaten nach Ein-
holung eines Vorschlages durch die Lehrlingsstelle sei-
tens des Landes-Berufsausbildungsbeirates kein sol-
cher Vorschlag erstattet wird, hat der Leiter der Lehr-
lingsstelle die Bestellung der Vorsitzenden nach An-
hörung der Kammer für Arbeiter und Angestellte und
der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft vorzu-
nehmen. Die Beisitzer sind von der Lehrlingsstelle für
jeden Prüfungstermin gesondert auf Grund von Listen
zu bestimmen, die für die einzelnen Lehrberufe hin-
sichtlich des im Abs 2 vorgesehenen Beisitzers von der
Lehrlingsstelle nach Anhörung der fachlich zuständi-
gen Fachgruppe (Fachvertretung, Kammer der ge-
werblichen Wirtschaft – Sektion Handel) und hinsicht-
lich des im Abs 3 vorgesehenen Beisitzers von der
Kammer für Arbeiter und Angestellte auf die Dauer von
fünf Jahren aufzustellen sind. Liegt der Lehrlingsstelle
keine für die ordnungsgemäße Heranziehung der erfor-
derlichen Beisitzer ausreichende Liste vor, so hat die
Lehrlingsstelle die Beisitzer unter Bedachtnahme auf
die Abs 2 und 3 heranzuziehen. Die Lehrlingsstelle hat
Beisitzer, die die Voraussetzungen für ihre Bestellung
nicht oder nicht mehr erfüllen oder durch deren wie-
derholte unentschuldigte Abwesenheit die Prüfungs-
kommission nicht beschlussfähig war, der Stelle, die
die Liste erstellt hat oder bei Erstellung der Liste an-
gehört wurde, bekannt zu geben. Diese Stelle hat die
Beisitzer aus der Liste zu streichen und ohne unnöti-
gen Aufschub eine Ergänzung der Liste vorzunehmen. 

(6) Der Leiter der Lehrlingsstelle hat einen Vorsitzen-
den der Prüfungskommission vor Ablauf seiner Amts-
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dauer zu entheben, wenn er seine Pflichten wiederholt
vernachlässigt hat oder andere wichtige Gründe für
seine Abberufung sprechen. 

(7) Die im § 19 Abs 8 angeführten Behörden können
zur Überwachung der Ordnungsmäßigkeit des Prü-
fungsvorganges einen Vertreter zur Prüfung entsenden.

(8) Von der Errichtung von Prüfungskommissionen für
einzelne Lehrberufe ist von der Lehrlingsstelle abzuse-
hen, in deren örtlichen Bereich keine hinreichende Zahl
von Prüfungswerbern in dem betreffenden Lehrberuf
zu erwarten ist oder eine hinreichende Zahl von Prüfern
nicht zur Verfügung steht. In einem solchen Fall hat die
Lehrlingsstelle eine andere Lehrlingsstelle, von der ei-
ne Prüfungskommission für den betreffenden Lehr-
beruf errichtet wurde, zu ersuchen, dass die Prüfungen
vor dieser Prüfungskommission abgelegt werden kön-
nen; die andere Lehrlingsstelle hat diesem Ersuchen zu
entsprechen.

(9) Die Lehrlingsstellen haben die Mitglieder der von
ihnen errichteten Prüfungskommission bei der Durch-
führung der Prüfungen, insbesondere auch hinsichtlich
einer einheitlichen Handhabung der Prüfungsbestim-
mungen, zu unterstützen.

Prüfungskommission für die Teilprüfung über
den Fachbereich der Berufsreifeprüfung im
Rahmen von Lehrabschlussprüfungen über
vierjährige Lehrberufe

§ 22a. (1) Die Prüfungskommission für die Teilprü-
fung über den Fachbereich der Berufsreifeprüfung an-
lässlich der Lehrabschlussprüfung gemäß § 4 Abs 3
letzter Satz des Berufsreifeprüfungsgesetzes, BGBl I
Nr 68/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl I Nr 91/2005, welche bei vierjährigen Lehrberufen
und bei modularen Lehrberufen mit vierjähriger Ausbil-
dungszeit möglich ist, besteht aus den beiden Bei-
sitzern der Kommission gemäß § 22 Abs 1 und einem
fachkundigen Experten gemäß § 8a des Berufsreife-
prüfungsgesetzes als Vorsitzenden.

(2) Die Anmeldung zur Teilprüfung über den Fachbe-
reich hat im Zuge der Anmeldung zur Lehrabschluss-
prüfung zu erfolgen.

(3) Der Prüfungskandidat hat vor Antritt zur Prüfung 
eine Prüfungsgebühr für die Mitglieder der Kommis-
sion in der Höhe der gemäß § 11 Abs 1 des Berufsrei-
feprüfungsgesetzes vorgesehenen Prüfungstaxe zu
entrichten. Diese Prüfungsgebühr ersetzt nicht die 
Prüfungsgebühr gemäß § 21 Abs 4.  

Zulassung zur Lehrabschlussprüfung

§ 23. (1) Zur Lehrabschlussprüfung im erlernten oder
in einem verwandten Lehrberuf sind unter der Voraus-
setzung, dass die im Abs 3 geforderten Nachweise er-
bracht werden, zuzulassen: 

a) Lehrlinge;
b) Personen, die die festgesetzte Lehrzeit allenfalls

unter Anrechnung einer schulmäßigen Ausbildung
gemäß § 28 dieses Bundesgesetzes oder von Zeiten
gemäß § 29 dieses Bundesgesetzes beendet haben;
und

c) Personen, die auf Grund einer schulmäßigen
Ausbildung keine Lehrzeit zurücklegen müssen.

(2) Die Zulassung zur Lehrabschlussprüfung ist im Fall
des Abs 1 lit a bei der für den Lehrbetrieb (die Ausbil-
dungsstätte) des Lehrlings örtlich zuständigen Lehr-
lingsstelle frühestens sechs Monate vor Beendigung
der festgesetzten Lehrzeit, sonst nach Wahl des Prü-
fungswerbers entweder bei der nach dem Arbeitsort
oder bei der nach dem Wohnort des Prüfungswerbers
örtlich zuständigen Lehrlingsstelle zu beantragen. Die-
se Lehrlingsstelle hat über den Antrag zu entscheiden
und den Prüfungstermin festzusetzen, der bei Lehrlin-
gen auch in den letzten zehn Wochen der festgesetzten
Lehrzeit, jedoch bei ganzjährigen oder saisonmäßigen
Berufsschulen nicht früher als sechs Wochen vor dem
Ende des Unterrichtsjahres, bei Lehrberufen mit zwei-
einhalb- oder dreieinhalbjähriger Dauer der Lehrzeit
sechs Wochen vor Beendigung der Berufsschulpflicht
und bei lehrgangsmäßigen Berufsschulen nicht vor
dem Ende des letzten Lehrgangs liegen darf. Wenn der
Prüfungswerber eine Berufsschule in einem anderen
Bundesland besucht, dort am Ende dieses Berufs-
schulbesuches die Möglichkeit der Ablegung der Lehr-
abschlussprüfung hat, von dieser Möglichkeit Ge-
brauch machen will und dies der nach dem ersten Satz
zuständigen Lehrlingsstelle bekannt gibt, hat diese
Lehrlingsstelle die andere Lehrlingsstelle davon zu ver-
ständigen, dass der Lehrling die Prüfung im anderen
Bundesland ablegen darf. Will ein Lehrling auch die
Wiederholungsprüfung bei der Lehrlingsstelle, in des-
sen Wirkungsbereich sich die von ihm besuchte lehr-
gangsmäßige Berufsschule befindet, ablegen, so kann
er seinen Antrag auf Zulassung zur Wiederholungsprü-
fung direkt an diese Lehrlingsstelle richten. Wenn das
Zusammentreten der Prüfungskommission nicht recht-
zeitig möglich ist, so hat die nach dem ersten Satz zu-
ständige Lehrlingsstelle auf Antrag des Prüfungswer-
bers eine andere Lehrlingsstelle, bei der die Ablegung
der Lehrabschlussprüfung rechtzeitig möglich ist, dar-
um zu ersuchen, dass die Prüfung von der Prüfungs-
kommission dieser Lehrlingsstelle abgelegt werden
kann. Die ersuchte Lehrlingsstelle hat diesem Ersuchen
zu entsprechen. 

(2a) Lehrlinge, die die Berufsschule erfolgreich abge-
schlossen haben, können bereits ab Beginn ihres letz-
ten Lehrjahres die Zulassung zur Lehrabschlussprü-
fung beantragen und zur Lehrabschlussprüfung antre-
ten, wenn der Lehrberechtigte in dem Antrag auf Zu-
lassung zur Lehrabschlussprüfung der vorzeitigen Ab-
legung der Lehrabschlussprüfung zugestimmt hat oder
das Lehrverhältnis einvernehmlich oder ohne Verschul-
den des Lehrlings vorzeitig aufgelöst wurde oder vor
Ablauf der vereinbarten Lehrzeit geendet hat. 

(3) Dem Antrag des Prüfungswerbers um Zulassung
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zur Lehrabschlussprüfung sind grundsätzlich anzu-
schließen:

a) Nachweise über die Dauer der zurückgelegten
Lehrzeit oder der gemäß § 13 Abs 2 anzurechnenden
Lehrzeit oder das Zeugnis einer Schule, deren erfolg-
reicher Besuch die Lehrzeit ganz oder teilweise ersetzt;

b) der Nachweis über den Besuch der Berufsschu-
le oder über die Befreiung von der Berufsschulpflicht
und

c) der Nachweis über die Entrichtung der Prü-
fungstaxe.
Die Lehrlingsstelle kann aus organisatorischen Grün-
den auf die Vorlage dieser Beilagen verzichten bzw
festlegen, dass die Prüfungstaxe zu einem späteren
Zeitpunkt eingehoben wird.  

(4) Die Prüfung ist vor einer Prüfungskommission ab-
zulegen, die bei der Lehrlingsstelle, die über die Zulas-
sung entschieden hat, errichtet worden ist. Ist im örtli-
chen Bereich dieser Lehrlingsstelle keine Prüfungs-
kommission für diesen Lehrberuf errichtet worden 
(§ 22 Abs 8) oder liegt ein Fall des § 23 Abs 2 vorletz-
ter oder letzter Satz vor, so kann die Prüfung vor einer
entsprechenden Prüfungskommission einer anderen
Lehrlingsstelle abgelegt werden. 

(5) Nach Wahl des Antragstellers hat die nach dem Ar-
beitsort oder dem Wohnort örtlich zuständige Lehr-
lingsstelle ausnahmsweise einen Prüfungswerber auch
ohne Nachweis der Voraussetzungen gemäß Abs 1
und Abs 3 lit a und b zur Lehrabschlussprüfung zuzu-
lassen,

a) wenn dieser das 18. Lebensjahr vollendet hat
und glaubhaft macht, dass er auf eine andere Weise
die im betreffenden Lehrberuf erforderlichen Fertigkei-
ten und Kenntnisse, beispielsweise durch eine ent-
sprechend lange und einschlägige Anlerntätigkeit oder
sonstige praktische Tätigkeit oder durch den Besuch
entsprechender Kursveranstaltungen erworben hat;
oder 

b) wenn dieser die Zurücklegung von mindestens
der Hälfte der für den Lehrberuf festgesetzten Lehrzeit,
allenfalls unter Berücksichtigung eines Lehrzeiter-
satzes, nachweist und für ihn keine Möglichkeit be-
steht, einen Lehrvertrag für die auf die im Lehrberuf
festgesetzte Dauer der Lehrzeit fehlende Zeit abzu-
schließen.
Der von der Lehrlingsstelle festzusetzende Prüfungs-
termin darf nicht vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem der
Prüfungswerber unter der Annahme eines mit 1. Juli
des Jahres, in dem er die Schulpflicht beendet hat, be-
gonnenen Lehrverhältnisses frühestens die Prüfung
hätte ablegen dürfen. Sofern die Lehrlingsstelle eine
dem Antrag des Prüfungswerbers nicht stattgebende
Entscheidung beabsichtigt, ist die Kammer für Arbeiter
und Angestellte anzuhören. Der Kammer für Arbeiter
und Angestellte ist eine Ausfertigung des Bescheides
zu übermitteln. Gegen den Bescheid steht ihr das
Recht der Berufung und gegen den Berufungsbe-
scheid das Recht der Beschwerde gemäß Art 131 
Abs 2 B-VG wegen Rechtswidrigkeit zu. 

(6) Personen, die die im betreffenden Lehrberuf erfor-

derlichen Fertigkeiten und Kenntnisse oder einen Teil
davon im Wege von Maßnahmen zu ihrer Rehabilita-
tion erworben haben, sind ohne Rücksicht auf das im
Abs 5 lit a verlangte Mindestalter bei Vorliegen der in
dieser Bestimmung sonst geforderten Voraussetzun-
gen zur Lehrabschlussprüfung zuzulassen. 

(7) Wenn es im Interesse der Verbesserung der Vorbe-
reitung auf die Lehrabschlussprüfung der unter Abs 5
lit a fallenden Prüfungswerber gelegen ist, hat der Bun-
desminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
durch Verordnung die Mindestdauer für Kurse festzu-
setzen, die dieser Vorbereitung dienen; er hat hiebei
die in den Berufsbildern der in Betracht kommenden
Lehrberufe angeführten Fertigkeiten und Kenntnisse,
die erforderliche Gestaltung der Kurse sowie die in Be-
tracht kommenden Altersgruppen der Kursteilnehmer
zu berücksichtigen. Die im Abs 5 lit a verlangte Glaub-
haftmachung wird jedenfalls durch Vorlage einer Be-
stätigung über die Teilnahme an einem solchen Kurs
erbracht. (Fassung BGBl I/40/2010)

(8) Bei der Lehrabschlussprüfung entfällt die theoreti-
sche Prüfung, wenn der Prüfungsbewerber die Errei-
chung des Lehrzieles der letzten Klasse der fachlichen
Berufsschule oder den erfolgreichen Abschluss einer
die Lehrzeit ersetzenden berufsbildenden mittleren
oder höheren Schule, deren Sonderformen einschließ-
lich der Schulversuche nachweist. 

(9) Die Lehrlingsstelle hat Prüfungswerber, die eine
Schule mit einer zusätzlichen systematischen Ausbil-
dung in einem Lehrberuf besuchen, am Ende der 12.
Schulstufe zur Lehrabschlussprüfung zuzulassen,
wenn auf Grund der vermittelten fachlichen Ausbildung
eine erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung
erwartet werden kann. Der Antrag auf Zulassung zur
Lehrabschlussprüfung kann bereits ein halbes Jahr vor
dem Ende dieser Schulstufe beantragt werden und ist
nach Wahl des Prüfungswerbers entweder bei der
nach dem Schulstandort oder der nach seinem Wohn-
ort örtlich zuständigen Lehrlingsstelle zu stellen. Bei 
erfolgreicher Absolvierung der 12. Schulstufe der be-
treffenden Schule entfällt bei der Lehrabschlussprü-
fung die theoretische Prüfung. Davon unberührt bleibt
die Bestimmung des § 27 Abs 4.

(10) Hinsichtlich Prüfungswerbern gemäß Abs 5 und 6
kann die Lehrlingsstelle auf Antrag festlegen, dass bei
der Lehrabschlussprüfung die theoretische Prüfung
teilweise oder zur Gänze entfällt, wenn dies aufgrund
des vom Prüfungswerber glaubhaft gemachten Qualifi-
kationserwerbs – allenfalls auch im Zusammenhang
mit der erfolgreichen Absolvierung eines Vorberei-
tungskurses gemäß § 23 Abs 7 – und im Hinblick auf
den im § 21 Abs 1 festgelegten Zweck der Lehrab-
schlussprüfung sachlich vertretbar ist.

Prüfungsordnungen

§ 24. (1) Die Prüfungsordnungen für die Lehrab-
schlussprüfungen in den einzelnen Lehrberufen sind
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vom Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Ju-
gend durch Verordnung zu erlassen. Sie haben auf
Grund der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes den
Prüfungsvorgang einschließlich der Prüfungsnieder-
schrift näher zu regeln, Bestimmungen über die Ge-
genstände der praktischen und der theoretischen Prü-
fung sowie über den schriftlichen und mündlichen Teil
der Lehrabschlussprüfung und über die Höhe der Prü-
fungstaxe und der Entschädigung der Mitglieder der
Prüfungskommissionen zu enthalten. (Fassung BGBl
I/40/2010)

(2) Im Fall des Nichtbestehens der Lehrabschluss-
prüfung sind bei der Wiederholung der Prüfung nur
die mit „nicht genügend“ bewerteten Prüfungsge-
genstände zu prüfen. (Fassung BGBl I/40/2010)

(3) Die Prüfungsordnung hat ferner nach Maßgabe der
Bestimmungen des § 27 Abs 2 festzusetzen, welche
Gegenstände im Rahmen einer Zusatzprüfung zu prü-
fen sind.

(4) Sofern durch die Änderung einer Prüfungsordnung
die Ablegung der Lehrabschlussprüfung wesentlich er-
schwert wird, ist unter Berücksichtigung des im § 21
Abs 1 vorgesehenen Zweckes der Lehrabschlussprü-
fung auch zu bestimmen, ob und in welchem Ausmaß
die geänderten Bestimmungen auf die im Zeitpunkt 
deren Inkrafttretens bereits in Ausbildung stehenden
Personen anzuwenden sind.

(5) In der Prüfungsordnung kann der Bundesminister
für Wirtschaft, Familie und Jugend auch bestimmen,
unter welchen Voraussetzungen Personen, die eine
Lehrabschlussprüfung in einem Lehrberuf abgelegt ha-
ben, jedenfalls unmittelbar zur Führung der Bezeich-
nung des Nachfolgelehrberufes berechtigt sind. (Fas-
sung BGBl I/40/2010)

(6) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und
Jugend hat in der Prüfungsordnung eines vierjährigen
Lehrberufes und eines modularen Lehrberufs mit vier-
jähriger Ausbildungszeit die Teilprüfung über den Fach-
bereich der Berufsreifeprüfung vorzusehen. Die Ausge-
staltung dieser Teilprüfung über den Fachbereich hat
dem § 3 Abs 1 Z 4 des Berufsreifeprüfungsgesetzes
sowie dem Lehrplan einer diesem Lehrberuf entspre-
chenden öffentlichen oder mit Öffentlichkeitsrecht aus-
gestatteten höheren Schule zu entsprechen. (Fassung
BGBl I/40/2010)

Befangenheit der Mitglieder 
der Prüfungskommission und 
Prüfungsvorgang
§ 25. (1) Vom Amt als Mitglied der Prüfungskom-
mission sind im einzelnen Fall der Lehrberechtigte,
der Ausbilder, der Ausbildungsleiter, der gewerbe-
rechtliche Geschäftsführer, der Filialgeschäftsfüh-
rer und, sofern die Prüfung nach Zurücklegung der
Lehrzeit abgelegt wird, die Arbeitgeber des Prüf-
lings sowie Personen ausgeschlossen, bei denen

sonstige wichtige Gründe, insbesondere Verwandt-
schaft, Schwägerschaft oder eingetragene Partner-
schaft gemäß Eingetragene Partnerschaft-Gesetz,
BGBl I Nr 135/2009, vorliegen, die geeignet sind, ih-
re volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen. Ob
Ausschließungsgründe vorliegen, ist nach Tunlichkeit
schon von der Lehrlingsstelle, in jedem Falle aber auch
vom Vorsitzenden der Prüfungskommission, zu prüfen.
(Fassung BGBl I/40/2010)

(2) Die Prüfung ist nicht öffentlich; ausnahmsweise hat
jedoch der Vorsitzende der Prüfungskommission ein-
zelne Zuhörer zuzulassen, sofern diese ein berufliches
Interesse glaubhaft machen und die räumlichen Ver-
hältnisse die Anwesenheit der Zuhörer ohne Beein-
trächtigung des Prüfungsablaufes gestatten. Ein vom
Landesschulrat namhaft gemachter Berufsschullehrer
ist jedenfalls zur Lehrabschlussprüfung als Zuhörer zu-
zulassen. 

(3) Umfang und Niveau der Prüfungsaufgaben und 
-fragen haben dem im § 21 Abs 1 festgelegten Zweck
der Lehrabschlussprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Der mündliche Teil der
Prüfung ist vor der gesamten Prüfungskommission ab-
zulegen.

(4) Die Prüfungskommission hat die Leistungen des
Prüflings in den einzelnen Prüfungsgegenständen mit
folgenden Noten zu bewerten:

a) „sehr gut“ (1), wenn die Leistungen erheblich
über dem Durchschnitt liegen und alle gestellten Auf-
gaben einwandfrei gelöst wurden;

b) „gut“ (2), wenn die Leistungen über dem Durch-
schnitt liegen und die gestellten Aufgaben in den wich-
tigeren Punkten gelöst wurden;

c) „befriedigend“ (3), wenn die Leistungen dem
Durchschnitt entsprechen und die gestellten Aufgaben
im Wesentlichen gelöst wurden;

d) „genügend“ (4), wenn die Leistungen unter dem
Durchschnitt liegen, die gestellten Aufgaben aber we-
nigstens teilweise gelöst wurden und erwartet werden
kann, dass der Prüfling trotz der aufgetretenen Mängel
den im erlernten Beruf gestellten Anforderungen ent-
sprechen wird;

e) „nichtgenügend“ (5), wenn die gestellten Aufga-
ben nicht gelöst wurden und nicht erwartet werden
kann, dass der Prüfling den im erlernten Beruf gestell-
ten Anforderungen entsprechen wird.
Wenn in einem Prüfungsgegenstand die Prüfung aus
einem schriftlichen und einem mündlichen Teil be-
steht, so hat die Prüfungskommission die Leistungen
in beiden Teilen mit einer gemeinsamen Note zu be-
werten.

(5) Auf Grund der gemäß Abs 4 ermittelten Noten
hat die Prüfungskommission festzustellen, ob die
Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung bestan-
den, mit gutem Erfolg bestanden, bestanden oder
nicht bestanden wurde. Die Lehrabschlussprüfung ist

a) mit Auszeichnung bestanden, wenn wenigstens
die Hälfte der Prüfungsgegenstände, worunter auch
die der praktischen Prüfungen zu fallen haben, mit
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„sehr gut“ bewertet wurden und in den übrigen Prü-
fungsgegenständen keine schlechtere Bewertung als
„gut“ erfolgte;

b) mit gutem Erfolg bestanden, wenn wenigstens
die Hälfte der Prüfungsgegenstände, worunter auch
die Gegenstände der praktischen Prüfung zu fallen ha-
ben, mit gut oder sehr gut bewertet wurden und in den
übrigen Prüfungsgegenständen keine schlechtere Be-
wertung als befriedigend erfolgte; 

c) bestanden, wenn kein Prüfungsgegenstand mit
„nichtgenügend“ bewertet wurde;

d) nicht bestanden, wenn ein oder mehrere Prü-
fungsgegenstände mit „nichtgenügend“ bewertet wur-
den. (Fassung BGBl I/40/2010)

(6) Die Lehrabschlussprüfung kann wiederholt wer-
den. 

(7) Für die Beschlüsse der Prüfungskommission ist
Stimmenmehrheit erforderlich. Bei der Abstimmung
hat der Vorsitzende sein Stimmrecht zuletzt auszu-
üben. Der Beschluss der Prüfungskommission gemäß
Abs 5 und 6 ist dem Prüfling vom Vorsitzenden nach
Abschluss der Prüfung mündlich zu verkünden.

(8) Die Bestimmungen des § 9 Abs 7 zweiter Satz und
der §§ 21 bis 26 finden auf Teilprüfungen sinngemäß
Anwendung. 

Prüfungszeugnis und Lehrbrief
§ 26. (1) Die Lehrlingsstelle hat dem Prüfling nach
Ablegung der Lehrabschlussprüfung ein Prüfungs-
zeugnis auszustellen, das die Beurteilung des Prü-
fungsergebnisses der Lehrabschlussprüfung zu enthal-
ten hat. Bei der Ablegung der Lehrabschlussprüfung in
einem modularen Lehrberuf hat sich das Prüfungs-
zeugnis auf die betreffenden Hauptmodule und Spe-
zialmodule zu beziehen. 

(2) Das Prüfungszeugnis ist zumindest vom Vorsitzen-
den der Prüfungskommission zu unterzeichnen und mit
dem Siegel der Lehrlingsstelle zu versehen.

(3) Im Falle des § 8 Abs 16 hat die Lehrlingsstelle dem
Prüfling, der ihr nach Zurücklegung der für den Lehr-
beruf festgesetzten Lehrzeit die Zeugnisse über die er-
folgreiche Ablegung der für den Lehrberuf festgelegten
Teilprüfungen und über den erfolgreichen Besuch der
Berufsschule vorgelegt hat, ein Zeugnis auszustellen,
das die Feststellung über den Ersatz der Lehrab-
schlussprüfung im Sinne des § 8 Abs 16 enthält. Die-
ses Zeugnis gilt als Prüfungszeugnis über die Lehrab-
schlussprüfung. 

(4) Das Prüfungszeugnis und das Zeugnis gemäß 
Abs 3 unterliegen nicht der Gebührenpflicht im Sinne
des Gebührengesetzes 1957, BGBl Nr 267. 

(5) Auf Antrag des Prüflings hat die Lehrlingsstelle ei-
nen Lehrbrief in Form einer entsprechend gestalteten
Urkunde auszustellen. Darin sind die Beendigung

des Lehrverhältnisses und die erfolgreiche Able-
gung der Lehrabschlussprüfung in dem betreffen-
den Lehrberuf, im Falle der Bewertung der Prüfung
mit Auszeichnung oder mit gutem Erfolg, auch dies
zu beurkunden. (Fassung BGBl I/40/2010)

Zusatzprüfung
§ 27. (1) Personen, die eine Lehrabschlussprüfung in
einem diesem Bundesgesetz unterliegenden Lehrbe-
ruf, eine Facharbeiterprüfung in einem land- und forst-
wirtschaftlichen Lehrberuf, eine Reifeprüfung an einer
allgemein bildenden höheren Schule mit einschlägigen
berufsbildenden Inhalten, eine Reife- und Diplomprü-
fung an einer berufsbildenden höheren Schule ein-
schließlich der höheren land- und forstwirtschaftlichen
Lehranstalten gemäß dem land- und forstwirtschaftli-
chen Bundesschulgesetz oder deren Sonderformen er-
folgreich abgelegt haben oder eine mindestens zwei-
jährige berufsbildende mittlere Schule einschließlich ei-
ner land- und forstwirtschaftlichen Fachschule oder
deren Sonderformen erfolgreich abgeschlossen haben,
können eine Zusatzprüfung in Lehrberufen aus dem
Berufsbereich ihrer Ausbildung oder aus einem ihrer
Ausbildung fachlich nahe stehenden Berufsbereich –
insbesondere in verwandten Lehrberufen – ablegen.
Bei modularen Lehrberufen bezieht sich die Möglich-
keit zur Ablegung einer Zusatzprüfung auf die jeweili-
gen Hauptmodule bzw Spezialmodule. Der von der
Lehrlingsstelle für die Zusatzprüfung festzusetzende
Prüfungstermin darf nicht vor dem Zeitpunkt liegen, zu
dem der Prüfungswerber unter der Annahme eines mit
1. Juli des Jahres der Beendigung seiner Schulpflicht
in dem betreffenden Lehrberuf begonnenen Lehrver-
hältnisses frühestens die Lehrabschlussprüfung hätte
ablegen dürfen. Die Zusatzprüfung erstreckt sich auf
die Gegenstände der praktischen Prüfung.

(2) Für Personen, die eine diesem Bundesgesetz un-
terliegende Lehrabschlussprüfung im Sinne des Abs 1
erfolgreich abgelegt haben, kann der Bundesminister
für Wirtschaft, Familie und Jugend in der Prüfungs-
ordnung des betreffenden Lehrberufes festlegen, dass
Teile der praktischen Prüfung nicht zu prüfen sind,
wenn dies auf Grund der fachlich nahe stehenden 
Ausbildungsinhalte im Hinblick auf den im § 21 Abs 1
festgelegten Zweck sachlich vertretbar ist. (Fassung
BGBl I/40/2010)

(3) Für Personen, die eine berufliche Ausbildung
gemäß Abs 1 und in weiterer Folge einen Kurs gemäß
§ 23 Abs 7 erfolgreich absolviert haben, kann der Bun-
desminister für Wirtschaft, Familie und Jugend in
der Prüfungsordnung des betreffenden Lehrberufes
festlegen, dass Teile der praktischen Prüfung nicht zu
prüfen sind, wenn dies auf Grund der fachlich nahe
stehenden Ausbildungsinhalte im Hinblick auf den in 
§ 21 Abs 1 festgelegten Zweck der Lehrabschlussprü-
fung sachlich vertretbar ist. (Fassung BGBl I/40/2010)

(4) Für Personen, die eine Reifeprüfung an einer allge-
mein bildenden höheren Schule mit einschlägigen be-
rufsbildenden Inhalten, eine Reife- und Diplomprüfung
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an einer berufsbildenden höheren Schule einschließ-
lich der höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehr-
anstalten gemäß dem land- und forstwirtschaftlichen
Bundesschulgesetz oder deren Sonderformen erfolg-
reich abgelegt haben oder eine vierjährige berufsbil-
dende mittlere Schule oder eine ihrer Sonderformen 
erfolgreich abgeschlossen haben, kann die Lehrlings-
stelle auf Antrag des Prüfungswerbers festlegen, dass
Teile der praktischen Prüfung nicht zu prüfen sind,
wenn dies auf Grund der fachlich nahe stehenden Aus-
bildungsinhalte im Hinblick auf den im § 21 Abs 1 fest-
gelegten Zweck der Lehrabschlussprüfung sachlich
vertretbar ist.

(5) Die Zusatzprüfung gilt als Lehrabschlussprüfung
im betreffenden Lehrberuf; §§ 21 bis 23, 25 und 26 
haben sinngemäß Anwendung zu finden.

Gleichhaltung von ausländischen 
Prüfungszeugnissen
§ 27a. (1) Ausländische Prüfungszeugnisse sind den
entsprechenden österreichischen Prüfungszeugnissen,
die von diesem Bundesgesetz erfasst sind, gleichge-
halten, wenn dies in Staatsverträgen oder durch Ver-
ordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Fami-
lie und Jugend, mit der die Gleichwertigkeit im Sinne
des Abs 2 festgestellt wurde, festgelegt worden ist.
Hierüber ist über Antrag eine Bestätigung durch die
Lehrlingsstelle auszustellen. (Fassung BGBl I/40/2010)

(2) Eine im Ausland erfolgreich abgelegte Prüfung,
die durch Abs 1 nicht erfasst ist, ist auf Antrag des-
jenigen, der diese Prüfung abgelegt hat, vom Bun-
desminister für Wirtschaft, Familie und Jugend der
entsprechenden Prüfung, die von diesem Bundes-
gesetz erfasst ist, gleichzuhalten, wenn nachge-
wiesen wird, dass die Berufsausbildung und die in
der Prüfung nachgewiesenen Fertigkeiten und
Kenntnisse in Zusammenhalt mit allenfalls bereits
zurückgelegten facheinschlägigen Tätigkeiten in
der Hinsicht gleichwertig sind, dass der Antragstel-
ler in der Lage ist, die dem entsprechenden Lehr-
beruf eigentümlichen Tätigkeiten selbst fachge-
recht auszuführen (Gleichwertigkeit). (Fassung BGBl
I/40/2010)

(3) Wenn die Gleichwertigkeit nicht nachgewiesen
werden kann, jedoch glaubhaft gemacht wird, dass
die im Ausland zurückgelegte Berufsausbildung in
weiten Bereichen einer Ausbildung in einem Lehr-
verhältnis und die bei der Prüfung im Ausland nach-
gewiesenen Fertigkeiten und Kenntnisse in weiten
Bereichen dem im § 21 Abs 1 festgelegten Zweck
einer Lehrabschlussprüfung nahe kommen, ist vom
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
statt der Gleichhaltung die Zulassung zur Lehrab-
schlussprüfung auszusprechen und unter Bedacht-
nahme auf die berufspraktischen Erfordernisse
gleichzeitig festzulegen, welche Gegenstände des
praktischen Teils der Lehrabschlussprüfung abzu-
legen sind. (Fassung BGBl I/40/2010)

Gleichhaltung 
von ausländischen Ausbildungszeiten

§ 27b. (1) Ausländische berufsorientierte Ausbil-
dungszeiten sind der Lehrzeit oder Teilen der Lehrzeit
in den entsprechenden Lehrberufen gleichgehalten,
wenn dies in Staatsverträgen festgelegt worden ist. 

(2) Ausländische berufsorientierte Ausbildungszeiten
im Rahmen internationaler Ausbildungsprogramme,
die durch Abs 1 nicht erfasst sind, können durch Ver-
ordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Fami-
lie und Jugend der Lehrzeit oder Teilen der Lehrzeit in
den entsprechenden Lehrberufen gleichgehalten wer-
den, wenn ein Vergleich der ausländischen Rechtsvor-
schriften mit den Ausbildungsvorschriften des betref-
fenden Lehrberufes ergibt, dass die ausländische Aus-
bildung, insbesondere hinsichtlich der vermittelten be-
rufspraktischen Fertigkeiten und Kenntnisse, in weiten
Bereichen der Lehrausbildung nahe kommt. (Fassung
BGBl I/40/2010)

Teilnahme an internationalen 
Ausbildungsprogrammen
§ 27c. (1) Die Zeit der Teilnahme an internationa-
len Ausbildungsprogrammen ist von der Lehrlings-
stelle bis zu vier Monate pro Lehrjahr auf die Lehr-
zeit anzurechnen. Dieser Zeitraum verringert sich
um gemäß § 13 Abs 3 bereits angerechnete Zeit.
Gemäß diesem Absatz angerechnete Zeiten der
Teilnahme an internationalen Ausbildungsprogram-
men verringern die gemäß § 13 Abs 3 anzurechnen-
de Zeit. (Fassung BGBl I/40/2010)

(2) Die Zeit der Teilnahme an internationalen Aus-
bildungsprogrammen, bei welchen eine dem Be-
rufsbild des jeweiligen Lehrberufs für die Ausbil-
dung im entsprechenden Lehrjahr entsprechende
Ausbildung absolviert wird, ist von der Lehrlings-
stelle bis zu sechs Monate pro Lehrjahr auf die
Lehrzeit anzurechnen. Dieser Zeitraum verringert
sich nicht um bereits gemäß Abs 1 oder § 13 Abs 3
angerechnete Zeit. Gemäß diesem Absatz ange-
rechnete Zeiten der Teilnahme an internationalen
Ausbildungsprogrammen verringern die gemäß
Abs 1 oder § 13 Abs 3 anzurechnende Zeit nicht.
(Fassung BGBl I/40/2010)

(3) Der Lehrberechtigte hat der Lehrlingsstelle 
ohne unnötigen Aufschub, spätestens jedoch bin-
nen vier Wochen nach dem Abschluss die Teil-
nahme an einem internationalen Ausbildungspro-
gramm gemäß Abs 1 oder 2 anzuzeigen. (Fassung
BGBl I/40/2010)

(4) Teilnehmer an internationalen Ausbildungspro-
grammen gemäß Abs 1 oder 2 gelten als Lehrlinge
im Sinne des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes, im Sinne des Familienlastenausgleichs-
gesetzes, BGBl Nr 376/1967, im Sinne des Arbeits-
losenversicherungsgesetzes 1977, im Sinne des 
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Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes (IESG), BGBl
Nr 324/1977 und im Sinne des Einkommenssteuer-
gesetzes. (Fassung BGBl I/40/2010)

Ersatz von Lehrzeiten 
auf Grund schulmäßiger Berufsausbildung
§ 28. (1) Zeugnisse (Jahrgangszeugnisse, Abschluss-
zeugnisse, Abschlussprüfungszeugnisse, Reifeprü-
fungszeugnisse), mit denen der erfolgreiche Abschluss
allgemeinbildender höherer oder berufsbildender mitt-
lerer oder höherer Schulen einschließlich deren Sonder-
formen und der Schulversuche oder einzelner Klassen
dieser Schulen nachgewiesen wird, ersetzen Lehrzeiten
in den der schwerpunktmäßigen berufsbildenden Aus-
bildung der Schule entsprechenden Lehrberufen, wenn
die Schüler während des Besuches der Schule oder der
einzelnen Klassen der Schule in den dem betreffenden
Lehrberuf eigentümlichen Fertigkeiten und Kenntnissen
derart fachgemäß ausgebildet und praktisch unterwie-
sen werden, dass sie in der Lage sind, die Ausbildung
in einer Lehre unter entsprechender Verkürzung der
Lehrzeit zweckentsprechend fortzusetzen oder befähigt
sind, zur Lehrabschlussprüfung anzutreten. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und
Jugend hat mit Verordnung festzulegen, in welchem
Ausmaß Lehrzeiten in bestimmten Lehrberufen durch
die schwerpunktmäßige berufsbildende Ausbildung in
einer Schule gemäß Abs 1 ersetzt werden. Bei der erst-
maligen Festlegung der Lehrzeitersätze ist von den in
Geltung stehenden Lehrplänen für die betreffende
Schultype auszugehen. Lehrplanänderungen, die zu 
einer Veränderung der schwerpunktmäßigen berufsbil-
denden Ausbildung der Schultype führen, sind bei der
Regelung des Lehrzeitersatzes zu berücksichtigen.
Lehrzeitersätze dürfen nur für Klassen festgelegt wer-
den, die mindestens der zehnten Schulstufe entspre-
chen. Bei der Festlegung von Lehrzeitersätzen haben
jene Gegenstände, deren Kenntnis für die Ausübung
des Lehrberufes nicht erforderlich ist, außer Betracht
zu bleiben. (Fassung BGBl I/40/2010)

(3) Einer Person, die das 16. Lebensjahr vollendet hat
und

a) die eine von einer Verordnung gemäß Abs 2 nicht
oder hinsichtlich des Lehrberufes nicht erfasste Schu-
le besucht hat oder

b) auf die wegen des Schulerfolges die Bestim-
mungen einer solchen Verordnung nicht Anwendung
finden, 
ist auf Antrag, der in Verbindung mit der Anmeldung
des Lehrvertrages oder einer Abänderung desselben
zu stellen ist, die schulmäßige berufsorientierte Ausbil-
dung auf die festgesetzte Lehrzeit anzurechnen. Im
Falle der lit a ist die Schulzeit auf die festgesetzte Lehr-
zeit eines facheinschlägigen Lehrberufes mit bis zu drei
Jahren Lehrzeit im Ausmaß bis zu eineinhalb Jahren,
mit über drei Jahren Lehrzeit im Ausmaß bis zu zwei
Jahren von der Lehrlingsstelle anzurechnen, wenn das
Erlernte für die Anrechnung dieser Zeit ausreicht. Bei
der Festlegung des Ausmaßes der Anrechnung ist das

Berufsbild des Lehrberufes und die Verwertbarkeit des
Erlernten für die weitere Ausbildung zu berücksichtigen
und auf eine zweckentsprechende Eingliederung zum
Berufsschulbesuch Bedacht zu nehmen. Es darf
gemäß lit b keine Anrechnung vorgenommen werden,
die über die in einer Verordnung gemäß Abs 2 festge-
legte Anrechnung hinausgeht. Es darf auch keine An-
rechnung für Klassen vorgenommen werden, die nicht
mindestens der zehnten Schulstufe entsprechen. Wei-
ters hat die Lehrlingsstelle vor Eintragung des
Lehrvertrages eine binnen vier Wochen abzugeben-
de Stellungnahme des Landes-Berufsausbildungs-
beirates zur sachlichen Rechtfertigung und zum
Ausmaß der Anrechnung einzuholen und zu
berücksichtigen. (Fassung BGBl I/40/2010)

Dauer der Lehrzeit im Falle der Ausbildung
oder Beschäftigung in Anstalten für 
Erziehungsbedürftige, in Justizanstalten, 
in denen der Strafvollzug nach den 
Bestimmungen des IX. Hauptstückes des
Jugendgerichtsgesetzes 1961 erfolgt, oder
in Anstalten für Körperbehinderte
§ 29. (1) Die Lehrlingsstelle hat die Zeit, in der Per-
sonen in einer gemäß § 4 des Jugendgerichtsgesetzes
1961, BGBl Nr 278, errichteten Bundesanstalt für Er-
ziehungsbedürftige, in einer Justizanstalt, in der der
Strafvollzug nach den Bestimmungen des IX. Haupt-
stückes des Jugendgerichtsgesetzes 1961, BGBl Nr
278, erfolgt, in einem auf Grund des § 12 des Jugend-
wohlfahrtsgesetzes, BGBl Nr 99/1954, errichteten Für-
sorgeerziehungsheim oder in einem anderen Heim, das
zur Führung einer öffentlichen Jugendwohlfahrtsmaß-
nahme bestimmt ist, in einem Lehrberuf ausgebildet
werden, auf die Lehrzeit in diesem Lehrberuf in vollem
Ausmaß anzurechnen, wenn die Werkstätte so einge-
richtet ist und so geführt wird, dass die für die prakti-
sche Erlernung im betreffenden Lehrberuf nötigen Fer-
tigkeiten und Kenntnisse vermittelt werden können und
wenn die Anleitung durch eine Person, die die persön-
lichen Voraussetzungen für das Ausbilden von Lehrlin-
gen (§ 2 Abs 2 lit b und c) besitzt, erfolgte.

(2) Die Lehrlingsstelle hat die Zeit, in der Personen in
einer der in Abs 1 angeführten Anstalten mit Verrich-
tungen beschäftigt werden, die den Gegenstand eines
Lehrberufes ausmachen, auf die Lehrzeit in diesem
Lehrberuf anzurechnen, wenn die im Abs 1 angeführ-
ten Voraussetzungen gegeben sind. Im Rahmen des
Ermittlungsverfahrens hat die Lehrlingsstelle eine Stel-
lungnahme des Leiters der Anstalt einzuholen und bei
der Entscheidung über das Ausmaß der Anrechnung
auf den Ausbildungsstand des Zöglings und seine
Führung in der Anstalt Bedacht zu nehmen. (Fassung
BGBl I/40/2010)

(3) Der Aufenthalt in einer der im Abs 1 angeführten
Anstalten darf im Lehrzeugnis, in Prüfungszeugnissen
und im Zeugnis gemäß § 26 Abs 3 nicht erwähnt wer-
den. 
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(4) Die Lehrlingsstelle hat die Zeit, in der Personen in
einer Anstalt für Blinde, Taube oder sonstige Körperbe-
hinderte in einem Lehrberuf ausgebildet werden, auf
die Lehrzeit in diesem Lehrberuf anzurechnen, wenn 
es sich nicht um eine Schule handelt und wenn die im
Abs 1 angeführten Voraussetzungen gegeben sind. Im
Rahmen des Ermittlungsverfahrens hat die Lehrlings-
stelle eine Stellungnahme des Leiters der Anstalt ein-
zuholen und bei der Entscheidung über das Ausmaß
der Anrechnung auf den Ausbildungsstand und das
Ausmaß der Behinderung des Antragstellers Bedacht
zu nehmen. (Fassung BGBl I/40/2010)

(5) Gegen die Entscheidung der Lehrlingsstelle gemäß
Abs 1, 2 oder 4 steht dem Antragsteller, für minder-
jährige Personen auch dem gesetzlichen Vertreter, das
Recht der Berufung an den Landeshauptmann zu. 

Ausbilderprüfung
§ 29a. (1) Zweck der Ausbilderprüfung ist es, festzu-
stellen, ob die Lehrberechtigten und die Ausbilder die
für die Ausbildung von Lehrlingen im Sinne des Abs 2
erforderlichen Kenntnisse besitzen und praktisch an-
wenden können. 

(2) Die Ausbilderprüfung ist mündlich anhand von Bei-
spielen aus der Ausbildungspraxis nach einer dem
Prüfling eingeräumten angemessenen Vorbereitungs-
zeit durchzuführen, wobei sämtliche nachstehend 
angeführten Aufgabenbereiche zu berücksichtigen
sind:

a) Festlegen von Ausbildungszielen auf Grund des
Berufsbildes,

b) Ausbildungsplanung im Betrieb,
c) Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle der

Ausbildung,
d) Verhaltensweisen des Ausbilders gegenüber

dem Lehrling,
e) Fragen betreffend das Berufsausbildungsgesetz,

das Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetz, BGBl
Nr 146/1948, den Arbeitnehmerschutz sowie betref-
fend die Stellung des dualen Berufsausbildungssys-
tems im Österreichischen Bildungssystem. 

(3) Die Meisterprüfungsstelle hat in jedem Jahr min-
destens einen Termin für die Abhaltung der Ausbilder-
prüfung festzulegen und zu veranlassen, dass diese
Termine rechtzeitig vor Beginn der Ausbilderprüfung in
geeigneter Weise verlautbart werden. Gleichzeitig hat
die Meisterprüfungsstelle die Lehrlingsstelle und die
Kammer für Arbeiter und Angestellte von diesen Termi-
nen in Kenntnis zu setzen. 

(4) Für die Ablegung der Ausbilderprüfung ist eine Prü-
fungstaxe zu entrichten. Die Höhe der Prüfungstaxe ist
in der Prüfungsordnung (§ 29d) entsprechend dem be-
sonderen Verwaltungsaufwand einschließlich einer an-
gemessenen Entschädigung der Mitglieder der Prü-
fungskommission zu bestimmen.

(5) Die Meisterprüfungsstelle hat der Lehrlingsstelle
sowie der Kammer für Arbeiter und Angestellte jene

Personen bekannt zu geben, die die Ausbilderprüfung
erfolgreich abgelegt haben. 

Prüfungskommissionen für die 
Ausbilderprüfung
§ 29b. (1) Die Ausbilderprüfungen sind, sofern § 23a
der Gewerbeordnung 1994 nicht anderes bestimmt,
vor Prüfungskommissionen abzulegen, die die Meis-
terprüfungsstelle zu errichten hat. Jede Prüfungskom-
mission besteht aus einem Vorsitzenden und zwei Bei-
sitzern. 

(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen
die für die Lehrlingsausbildung erforderlichen Kennt-
nisse sowie entweder

a) eine mindestens dreijährige Ausbildungspraxis
besitzen und die Lehrabschlussprüfung erfolgreich ab-
gelegt haben bzw eine diese Prüfung gemäß § 8 Abs 7
oder § 28 ersetzende Ausbildung oder

b) eine mindestens sechsjährige Ausbildungs-
praxis
aufweisen. 

(3) Die Vorsitzenden der Prüfungskommissionen sind
vom Leiter der Meisterprüfungsstelle auf Grund eines
beim Landes-Berufsausbildungsbeirat einzuholenden
Vorschlages auf die Dauer von fünf Jahren zu bestel-
len. Der Leiter der Meisterprüfungsstelle ist an den Vor-
schlag des Landes-Berufsausbildungsbeirates gebun-
den. Wird ein solcher Vorschlag nicht fristgerecht er-
stattet, so hat der Leiter der Meisterprüfungsstelle die
Bestellung der Vorsitzenden nach Anhörung der Kam-
mer für Arbeiter und Angestellte und der Landeskam-
mer der gewerblichen Wirtschaft vorzunehmen. Die
Beisitzer sind vom Leiter der Meisterprüfungsstelle für
jeden Prüfungstermin gesondert auf Grund von Listen
zu bestimmen, die hinsichtlich des einen Beisitzers von
der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und
hinsichtlich des anderen Beisitzers von der Kammer für
Arbeiter und Angestellte auf die Dauer von fünf Jahren
aufzustellen sind. Bei der Zusammensetzung der Prü-
fungskommission ist nach Möglichkeit auf das berufli-
che Herkommen des Prüfungswerbers Bedacht zu
nehmen. 

(4) Die Bestimmungen des § 22 Abs 4, 5 dritter bis
fünfter Satz, 6, 7 und 9 gelten für die Ausbilderprüfung
sinngemäß.

Zulassung zur Ausbilderprüfung
§ 29c. Zur Ausbilderprüfung ist zuzulassen, wer 
eigenberechtigt ist. Die Zulassung zur Ausbilderprü-
fung ist bei einer Meisterprüfungsstelle nach Wahl 
des Prüfungswerbers unter Anschluss der dem Nach-
weis des Vor- und Familiennamens und der Eigen-
berechtigung dienenden Unterlagen und des Nach-
weises über die Entrichtung der Prüfungstaxe zu be-
antragen. Die Meisterprüfungsstelle hat über den Antrag
zu entscheiden und den Prüfungstermin festzu-
setzen. 
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Prüfungsordnung
§ 29d. Die Prüfungsordnung für die Ausbilderprüfung
ist vom Bundesminister für Wirtschaft, Familie und
Jugend durch Verordnung zu erlassen. Sie hat auf
Grund der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die
Prüfung einschließlich der Prüfungsniederschrift näher
zu regeln sowie Bestimmungen über die Höhe der Prü-
fungstaxe und der Entschädigung der Mitglieder der
Prüfungskommission zu enthalten. (Fassung BGBl
I/40/2010)

Befangenheit der Mitglieder der Prüfungs-
kommission und Prüfungsvorgang
§ 29e. (1) Vom Amt als Mitglied der Prüfungs-
kommission für die Ausbilderprüfung sind im ein-
zelnen Fall der Arbeitgeber des Prüflings sowie
Personen ausgeschlossen, bei denen sonstige
wichtige Gründe, insbesondere Verwandtschaft,
Schwägerschaft oder eingetragene Partnerschaft
gemäß Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, BGBl I
Nr 135/2009, vorliegen, die geeignet sind, ihre volle
Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen. Ob Aus-
schließungsgründe vorliegen, ist nach Tunlichkeit
schon von der Meisterprüfungsstelle, in jedem Falle
aber auch vom Vorsitzenden der Prüfungskommission
zu prüfen. (Fassung BGBl I/40/2010)

(2) Die Prüfung ist nicht öffentlich; ausnahmsweise hat
jedoch der Vorsitzende der Prüfungskommission ein-
zelne Zuhörer zuzulassen, sofern diese ein berufliches
Interesse glaubhaft machen und die räumlichen Ver-
hältnisse die Anwesenheit der Zuhörer ohne Beein-
trächtigung des Prüfungsablaufes gestatten. 

(3) Die Prüfung ist vor der gesamten Prüfungskommis-
sion abzulegen. Umfang und Niveau der dem Prüfling
zu stellenden Aufgaben und Fragen haben dem im 
§ 29a Abs 1 festgelegten Zweck der Ausbilderprüfung
und den Anforderungen der Ausbildungspraxis zu ent-
sprechen.

(4) Die Prüfungskommission hat auf Grund der Leis-
tungen des Prüflings festzustellen, ob die Ausbilder-
prüfung bestanden oder nicht bestanden wurde. Für
die Beschlüsse der Prüfungskommission ist Stimmen-
mehrheit erforderlich. Bei der Abstimmung hat der Vor-
sitzende sein Stimmrecht zuletzt auszuüben. Der Be-
schluss der Prüfungskommission über das Prüfungser-
gebnis ist dem Prüfling vom Vorsitzenden nach Ab-
schluss der Prüfung mündlich zu verkünden. 

(5) Die Ausbilderprüfung kann wiederholt werden.

Prüfungszeugnis
§ 29f. (1) Die Meisterprüfungsstelle hat dem Prüfling
nach erfolgreicher Ablegung der Ausbilderprüfung ein
Prüfungszeugnis auszustellen, das die Beurteilung des
Prüfungsergebnisses zu enthalten hat. 

(2) Das Prüfungszeugnis sowie das Zeugnis über das
bestandene Modul Ausbilderprüfung gemäß § 352 Abs
10 der Gewerbeordnung 1994 unterliegen nicht der
Gebührenpflicht im Sinne des Gebührengesetzes
1957. 

Ausbilderkurs
§ 29g. (1) Zweck des Ausbilderkurses ist es, Lehr-
berechtigten oder Ausbildern die für die Ausbildung
von Lehrlingen erforderlichen Fachkenntnisse in den im
§ 29a Abs 2 lit a bis e angeführten Bereichen und die
Befähigung zu deren praktischer Anwendung zu ver-
mitteln. Der Ausbilderkurs hat zumindest 40 Unter-
richtseinheiten zu umfassen und ist mit einem Fachge-
spräch abzuschließen. 

(2) Wer einen Ausbilderkurs durchführen will, hat einen
diesbezüglichen Antrag an die Lehrlingsstelle zu stellen
und die die Kursveranstaltung betreffenden Unterlagen
anzuschließen. Ergibt sich auf Grund der Prüfung
durch die Lehrlingsstelle, dass durch den Kurs die für
die Ausbildung von Lehrlingen erforderlichen pädago-
gisch-psychologischen, ausbildungsplanerischen und
ausbildungsmethodischen sowie rechtlichen Kenntnis-
se und Fertigkeiten vermittelt werden, so hat die Lehr-
lingsstelle dem Antragssteller die Berechtigung zu er-
teilen, solche Kurse als Ausbilderkurse zu bezeichnen. 

(3) Die von den Wirtschaftskammern und Arbeiter-
kammern sowie Bildungseinrichtungen, die von diesen
Interessenvertretungen getragen werden, durchgeführ-
ten Ausbilderkurse dürfen ohne eine Berechtigung
gemäß Abs 2 als Ausbilderkurse bezeichnet werden. 

(4) Wenn die im Abs 2 genannten Voraussetzungen
nicht mehr gegeben sind, ist dem Inhaber der Berech-
tigung eine angemessene, höchstens sechs Wochen
dauernde Frist zur Behebung der Mängel zu setzen.
Werden die Mängel innerhalb der gesetzten Frist nicht
behoben, so hat die Lehrlingsstelle die Berechtigung
zu entziehen. Das Verfahren zur Behebung von Mängel
sowie zum Entzug der Berechtigung ist von Amts we-
gen oder über begründeten schriftlichen Antrag einer
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft oder der
Kammer für Arbeiter und Angestellte von der Lehr-
lingsstelle einzuleiten. 

(5) Der Inhaber der Berechtigung hat hinsichtlich der
Zulassung zu Ausbilderkursen § 29c und hinsichtlich
des Zeugnisses § 29f sinngemäß anzuwenden. 

Gleichhaltung der Ausbilderprüfung 
oder des Ausbilderkurses
§ 29h. (1) Eine Prüfung oder eine Ausbildung, die
sich auch auf die Aufgabenbereiche gemäß § 29a 
Abs 2 bezieht, kann durch Verordnung des Bundes-
ministers für Wirtschaft, Familie und Jugend der
Ausbilderprüfung oder einem Ausbilderkurs gleichge-
halten werden. (Fassung BGBl I/40/2010)

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und
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Jugend kann eine im Inland erfolgreich abgelegte,
durch Abs 1 nicht erfasste Prüfung oder eine im Inland
erfolgreich absolvierte, durch Abs 1 nicht erfasste Aus-
bildung, die sich weitgehend auf die Aufgabenbereiche
gemäß § 29a Abs 2 bezieht und daher im wesentlichen
gleichwertig ist, auf Antrag desjenigen, der diese Prü-
fung abgelegt oder diese Ausbildung absolviert hat,
der Ausbilderprüfung oder einem Ausbilderkurs gleich-
halten. (Fassung BGBl I/40/2010)

(3) Eine Im Ausland erfolgreich abgelegte Prüfung
oder erfolgreich absolvierte Ausbildung, die sich weit-
gehend auf die Aufgabenbereiche gemäß § 29a Abs 2
bezieht und daher im Wesentlichen gleichwertig ist, ist
der Ausbilderprüfung oder einem Ausbilderkurs gleich-
gehalten, wenn dies in Staatsverträgen festgelegt wor-
den ist. Hierüber ist über Antrag eine Bestätigung
durch die Lehrlingsstelle auszustellen. 

(4) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und
Jugend hat eine im Ausland erfolgreich abgelegte Prü-
fung oder erfolgreich absolvierte Ausbildung, die sich
weitgehend auf die Aufgabenbereiche gemäß § 29a
Abs 2 bezieht und daher im Wesentlichen gleichwertig
ist, der Ausbilderprüfung oder einem Ausbilderkurs
gleichzuhalten, wenn der Antragsteller die Kenntnis der
einschlägigen österreichischen Rechtsvorschriften
glaubhaft macht. (Fassung BGBl I/40/2010)

(5) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und
Jugend kann durch Verordnung Berufe bezeichnen,
die Lehrlinge ausbilden dürfen, ohne den Anforderun-
gen des § 2 Abs 2 lit c zu entsprechen, wenn in den für
die jeweiligen Berufe geltenden Berufszugangsrege-
lungen ein Fachgespräch betreffend ausreichende
Kenntnisse über die Aufgabenbereiche gemäß § 29a
Abs 2 integriert ist oder zusätzlich absolviert wird. (Fas-
sung BGBl I/40/2010)

Überbetriebliche Lehrausbildung
§ 30. (1) Das Ausbilden von Personen in einem Lehr-
beruf in Ausbildungseinrichtungen, die weder von 
einem Lehrberechtigten geführt werden noch Schulen
oder im § 29 angeführte Anstalten sind, bedarf einer
Bewilligung des Bundesministers für Wirtschaft, Fa-
milie und Jugend, soweit nicht die Voraussetzungen
des § 30b vorliegen. (Fassung BGBl I/40/2010)

(2) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn
1. die Organisation und Ausstattung der Ausbildungs-

einrichtung unter Berücksichtigung einer allfälligen
ergänzenden Ausbildung die Vermittlung aller für die
praktische Erlernung des betreffenden Lehrberufes
nötigen Fertigkeiten und Kenntnisse ermöglicht,

2. für die erforderliche Anzahl von Personen, die die
persönlichen Voraussetzungen für das Ausbilden
von Lehrlingen besitzen, vorgesorgt ist,

3. die Gestaltung der Ausbildung im Wesentlichen
dem Berufsbild des betreffenden Lehrberufes und
das Ausbildungsziel den in der Prüfungsordnung
dieses Lehrberufes gestellten Anforderungen ent-
spricht und die Ausbildung mit der Ablegung der

Lehrabschlussprüfung abgeschlossen wird,
4. glaubhaft gemacht wird, dass die Führung der Aus-

bildungseinrichtung für die erforderliche Ausbil-
dungsdauer mit einem hohen Grad der Wahrschein-
lichkeit sichergestellt ist, und

5. für die Wirtschaft oder die Lehrstellenbewerber ein
Bedarf nach einer Ausbildungseinrichtung besteht
und die Ausbildung von Lehrstellenbewerbern im
betreffenden Lehrberuf in betrieblichen Lehrverhält-
nissen nicht gewährleistet ist. 

(3) Die Bewilligung kann mit Auflagen erteilt werden,
insbesondere über
1. das Mindestausmaß der praktischen Ausbildung,
2. das Mindest- oder Höchstausmaß ergänzender

Ausbildungen,
3. das Höchstausmaß betrieblicher Praktika,
4. die Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnissen

zur Bewerbung und
5. die Verpflichtung zur Setzung gezielter Bemühun-

gen zur Übernahme der auszubildenden Personen
in ein betriebliches Lehrverhältnis gemäß den §§ 1
und 2. 

(4) Die erstmalige Bewilligung ist unter Bedachtnahme
auf die Lehrzeit der beantragten Lehrberufe auf die
Dauer des längsten der beantragten Lehrberufe zu er-
teilen. Sodann ist die Bewilligung unbefristet zu ertei-
len. 

(5) Um die Bewilligung hat der Inhaber der Ausbil-
dungseinrichtung anzusuchen und die für die Prüfung
des Vorliegens der im Abs 2 geforderten Voraussetzun-
gen notwendigen Angaben zu machen und die erfor-
derlichen Unterlagen vorzulegen. 

(6) Wenn die im Abs 2 Z 1 bis 5 genannten Vorausset-
zungen nicht mehr gegeben sind, ist dem Inhaber der
Bewilligung unter Androhung des Entzuges oder der
Nichtverlängerung der Bewilligung eine angemessene,
höchstens ein halbes Jahr dauernde Frist zur Behe-
bung der Mängel zu setzen. Werden die Mängel inner-
halb der gesetzten Frist nicht behoben, so hat der
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
die Bewilligung zu entziehen oder nicht zu verlängern.
(Fassung BGBl I/40/2010)

(7) Auf die Inhaber einer Bewilligung gemäß Abs 1, auf
die dort in Ausbildung Stehenden und die Ausbil-
dungsverhältnisse finden die Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes mit Ausnahme der §§ 15a, 17, 17a
und 18 mit der Maßgabe sinngemäß Anwendung, dass
1. kein Lehrvertrag abzuschließen ist und die Ausbil-

dungsverhältnisse bei der Lehrlingsstelle in Form ei-
ner Liste, die sämtliche im § 12 Abs 3 geforderten
Angaben enthalten muss, anzumelden sind und

2. die in einer Ausbildungseinrichtung zurückgelegte
Zeit der Ausbildung der Lehrzeit im betreffenden
Lehrberuf gleichgestellt ist. 

(8) Personen, die in einer Ausbildungseinrichtung
gemäß Abs 1 ausgebildet werden, sind in einem Lehr-
verhältnis stehenden Personen (Lehrlingen) im Sinne
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des § 4 Abs 1 Z 2 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes sowie hinsichtlich der Berufschulpflicht
gleichgestellt. Sie gelten als Lehrlinge im Sinne des Ar-
beitslosenversicherungsgesetzes 1977, des Insolvenz-
Entgeltsicherungsgesetzes sowie des Familienlasten-
ausgleichsgesetzes und haben Anspruch auf eine Aus-
bildungsbeihilfe, die die Beitragsgrundlage für die Be-
messung der Sozialversicherungsbeiträge bildet. 

Auszeichnung
§ 30a. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft, Fa-
milie und Jugend kann auf einstimmigen Antrag des
Landes-Berufsausbildungsbeirates einem Ausbil-
dungsbetrieb die Auszeichnung verleihen, im geschäft-
lichen Verkehr das Wappen der Republik Österreich
(Bundeswappen) mit dem Hinweis „Staatlich ausge-
zeichneter Ausbildungsbetrieb” als Kopfaufdruck auf
Geschäftspapieren, auf Druckschriften und Verlautba-
rungen sowie in der äußeren Geschäftsbezeichnung
und in sonstigen Ankündigungen führen zu dürfen. Die-
ses Recht wird durch eine Änderung der Rechtsform
nicht berührt. Auszeichnungen unterliegen nicht der
Gebührenpflicht im Sinne des Gebührengesetzes 1957
BGBl Nr 267, und keinen Bundesverwaltungsabgaben.
(Fassung BGBl I/40/2010)

(2) Die Auszeichnung darf nur verliehen werden, wenn
der Ausbildungsbetrieb sich durch außergewöhnliche
Leistungen in der Ausbildung von Lehrlingen und im
Lehrlingswesen Verdienste um die österreichische
Wirtschaft erworben hat und eine allgemein geachtete
Stellung einnimmt. 

(3) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und
Jugend hat die Auszeichnung zu widerrufen, wenn
diese trotz Abmahnung nicht der Vorschrift des Abs 1
entsprechend geführt wird oder wenn die Voraus-
setzungen für die Verleihung der Auszeichnung nach
Abs 2 nicht mehr gegeben sind. Der Landes-Berufs-
ausbildungsbeirat, die Landeskammer der gewerbli-
chen Wirtschaft oder die Kammer für Arbeiter und 
Angestellte können den Widerruf der Auszeichnung
beantragen. (Fassung BGBl I/40/2010)

(4) Ausbildungsbetriebe (Ausbildungsstätten), denen
die Auszeichnung nicht verliehen oder diese widerrufen
worden ist, dürfen diese nicht führen.

Überbetriebliche Lehrausbildung im Auftrag
des Arbeitsmarktservice
§ 30b. (1) Hat das Arbeitsmarktservice entspre-
chend den Richtlinien des Verwaltungsrates für die
überbetriebliche Lehrausbildung, die den Bestim-
mungen des § 30 oder des § 8c vergleichbare Qua-
litätsstandards enthalten, eine Ausbildungseinrich-
tung mit der überbetrieblichen Lehrausbildung be-
auftragt, so ist für den Zeitraum der Beauftragung
keine Bewilligung des Bundesministers für Wirt-
schaft, Familie und Jugend gemäß § 30 Abs 1 bzw
gemäß § 8c Abs 1 erforderlich. (Fassung BGBl
I/40/2010)

(2) Abs 1 gilt auch, wenn im Auftrag des Arbeits-
marktservice einzelne Personen zusätzlich auf 
einem Ausbildungsplatz in einer Ausbildungsein-
richtung in einem bestimmten Lehrberuf ausgebil-
det werden und dadurch die Anzahl der für diesen
Lehrberuf gemäß § 30 bzw § 8c bewilligten oder 
ursprünglich vertraglich vereinbarten Ausbildungs-
plätze überschritten wird. (Fassung BGBl I/40/2010)

(3) § 30 Abs 7 und 8 gelten auch für die überbetriebli-
che Lehrausbildung im Auftrag des Arbeitsmarktservi-
ce. 

(4) Das Arbeitsmarktservice hat den Bundesminister
für Wirtschaft, Familie und Jugend und den Bundes-
Berufsausbildungsbeirat über die Beauftragung einer
Ausbildungseinrichtung zu informieren. (Fassung BGBl
I/40/2010)

Vertrauensrat
§ 30c. (1) Personen, die in einer Ausbildungsein-
richtung gemäß § 8c, § 30 oder gemäß § 30b aus-
gebildet werden, haben für jeden Standort einen
Vertrauensrat zu wählen. Dieser hat die wirtschaft-
lichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen
Interessen der Auszubildenden wahrzunehmen. Er
hat den Inhaber der Ausbildungseinrichtung auf all-
fällige Mängel aufmerksam zu machen und ent-
sprechende Maßnahmen anzuregen. Weiters kann
der Vertrauensrat Vorschläge zu allen die Ausbil-
dung betreffenden Fragen machen und ist in die
Planung der Ausbildung einzubeziehen. Der Inha-
ber der Ausbildungseinrichtung hat dem Vertrau-
ensrat für seine Aufgaben die erforderliche Zeit zu
gewähren und die notwendigen Mittel und Sach-
erfordernisse unentgeltlich zur Verfügung zu stel-
len. Er ist verpflichtet, mit dem Vertrauensrat vier-
teljährlich, auf dessen Verlangen auch monatlich,
gemeinsame Beratungen über laufende Angelegen-
heiten der Ausbildung zu führen, ihn über alle wich-
tigen Angelegenheiten zu informieren und ihm die
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen. Die Mitglieder des Vertrauens-
rates dürfen in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht
beschränkt und nicht benachteiligt werden. Werden
den Mitgliedern des Vertrauensrates persönliche
Verhältnisse oder Angelegenheiten der von ihnen
vertretenen Jugendlichen bekannt, die ihrer Bedeu-
tung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Be-
handlung bedürfen, so haben sie hierüber Ver-
schwiegenheit zu bewahren. Der Bundesminister
für Wirtschaft, Familie und Jugend hat mittels Ver-
ordnung weitere Regelungen für die Rechte und
Pflichten der Mitglieder des Vertrauensrates festzu-
legen. (Fassung BGBl I/40/2010)

(2) Der Vertrauensrat besteht für jeden Standort
der Ausbildungseinrichtung mit bis zu dreißig Aus-
zubildenden aus einem Mitglied, das aus dem Kreis
der Auszubildenden kommen muss. Bei 31 bis 50
Auszubildenden an einem Standort besteht der Ver-
trauensrat aus zwei Mitgliedern, bei 51 bis 100 Aus-

34



zubildenden an einem Standort aus drei Mitglie-
dern. Für je weitere bis zu 100 Auszubildende an ei-
nem Standort erhöht sich die Zahl der Mitglieder
um je ein weiteres Mitglied. Die Tätigkeitsdauer der
Mitglieder des Vertrauensrates beginnt mit dem
Zeitpunkt ihrer Wahl und endet mit dem Zeitpunkt
der Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers
oder des Ausscheidens aus der Ausbildungsein-
richtung sowie bei Rücktritt von der Funktion. Im
Fall des Ausscheidens oder bei Rücktritt von der
Funktion übernimmt die auf Grund des Wahlergeb-
nisses nächstgereihte Person die Funktion. (Fas-
sung BGBl I/40/2010)

(3) Die Wahl der Mitglieder des Vertrauensrates er-
folgt jährlich in freier, gleicher und geheimer Wahl
durch alle am Standort der Ausbildungseinrichtung
zum Zeitpunkt der Wahl in einem Ausbildungsver-
hältnis befindlichen Personen im vierten Quartal je-
den Jahres in einer Versammlung der Auszubilden-
den. Der Inhaber der Ausbildungseinrichtung ist
verpflichtet, die für die Durchführung der Wahl er-
forderliche Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.
Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Ju-
gend hat mittels Verordnung die Bestimmungen zur
Einberufung der Wahl, zur Erstellung der Wahllis-
ten, zur Leitung der Wahl, zu den erforderlichen
Quoren für die Wahl sowie zum Wahlvorgang fest-
zulegen (Wahlordnung). Die Wahl kann binnen eines
Monats beim Gericht durch jeden Wahlberechtigten
angefochten werden, wenn wesentliche Bestim-
mungen des Wahlverfahrens oder leitende
Grundsätze des Wahlrechts, insbesondere des frei-
en, gleichen und geheimen Wahlrechts, verletzt
werden und dadurch das Wahlergebnis beeinflusst
werden konnte. (Fassung BGBl I/40/2010)

Bundes-Berufsausbildungsbeirat 
§ 31. (1) Bei der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft ist ein Bundes-Berufsausbildungsbeirat zu
errichten, der aus zwölf Mitgliedern mit beschließender
Stimme und aus zwei Mitgliedern mit beratender Stim-
me besteht. Niemand kann gleichzeitig dem Bundes-
Berufsausbildungsbeirat und einem Landes-Berufs-
ausbildungsbeirat als Mitglied oder Ersatzmitglied an-
gehören. 

(2) Der Beirat hat folgende Aufgaben:
1. die Erstattung von begründeten Vorschlägen zur

Erlassung oder Abänderung von Verordnungen
auf Grund dieses Bundesgesetzes an den Bun-
desminister für Wirtschaft, Familie und Jugend, 

2. die Erstattung von begründeten Vorschlägen zu
Fragen der durch dieses Bundesgesetz geregel-
ten Berufsausbildung an den Bundesminister für
Wirtschaft, Familie und Jugend, 

3. die Erstattung von Vorschlägen zu Fragen der
durch dieses Bundesgesetz geregelten Berufs-
ausbildung an die Bundesschulbehörden und

4. die Abgabe von Stellungnahmen in Verfahren
über die Gleichhaltung von ausländischen Prü-
fungszeugnissen gemäß § 27a und von in- und

ausländischen Prüfungen und Ausbildungen mit
der Ausbilderprüfung bzw dem Ausbilderkurs
gemäß § 29h Abs 2 und 4 sowie zur Erteilung und
Entziehung einer Bewilligung zur Ausbildung von
Personen in Ausbildungseinrichtungen gemäß 
§ 30. 

Bei der Erstattung von Vorschlägen und der Abga-
be von Stellungnahmen hat der Beirat auf die Er-
gebnisse der Berufsbildungsforschung Bedacht zu
nehmen. (Fassung BGBl I/40/2010)

(3) Wenn der Bundesminister für Wirtschaft, Familie
und Jugend die Erlassung oder Abänderung einer der
im Abs 2 Z 1 angeführten Verordnungen beabsichtigt,
hat er unter Setzung einer angemessenen, mindestens
zweimonatigen Frist eine Stellungnahme des Beirates
einzuholen und auf eine fristgerecht erstattete Stel-
lungnahme bei Erlassung der entsprechenden Verord-
nung Bedacht zu nehmen. (Fassung BGBl I/40/2010)

(4) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und
Jugend hat die Mitglieder mit beschließender Stimme
sowie für jedes dieser Mitglieder ein Ersatzmitglied auf
Grund von Vorschlägen zu bestellen, welche die Bun-
deskammer der gewerblichen Wirtschaft und die Bun-
deskammer für Arbeiter und Angestellte für je sechs
Mitglieder und Ersatzmitglieder zu erstatten haben. Die
zwei Mitglieder mit beratender Stimme sowie für jedes
dieser Mitglieder ein Ersatzmitglied hat der Bundesmi-
nister für Wirtschaft, Familie und Jugend auf Grund
von Vorschlägen des Bundesministers für Unterricht,
Kunst und Kultur aus dem Kreise der Berufsschulleh-
rer zu bestellen. Ferner hat der Bundesminister für
Wirtschaft, Familie und Jugend aus dem Kreis der
Mitglieder auf Vorschlag der Bundeskammer der ge-
werblichen Wirtschaft nach Anhörung der Bundes-
kammer für Arbeiter und Angestellte einen Vorsit-
zenden und auf Vorschlag der Bundeskammer für 
Arbeiter und Angestellte nach Anhörung der Bundes-
kammer der gewerblichen Wirtschaft einen weiteren
Vorsitzenden zu bestellen. Die Vorsitzenden haben ein-
ander in der Vorsitzführung zu Beginn jeder Sitzung ab-
zuwechseln. (Fassung BGBl I/40/2010)

(5) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und
Jugend hat ein Mitglied (Ersatzmitglied) abzuberufen,
wenn das Mitglied (Ersatzmitglied) selbst oder die Stel-
le, welche es vorgeschlagen hat, dies beantragt, wenn
es zum Mitglied (Ersatzmitglied) eines Landes-Berufs-
ausbildungsbeirates bestellt wird oder wenn es nicht
die Gewähr bietet, dass es seine Aufgaben zu erfüllen
vermag; gleichzeitig ist ein anderes Mitglied (Ersatzmit-
glied) zu bestellen. (Fassung BGBl I/40/2010)

(6) In Abwesenheit des Vorsitzenden, der bei dieser
Sitzung die Vorsitzführung innehaben sollte, führt das
an Lebensjahren älteste stimmberechtigte Mitglied (Er-
satzmitglied), das anwesend ist und auf Grund eines
Vorschlages derselben Stelle wie der abwesende Vor-
sitzende bestellt wurde, den Vorsitz im Beirat. Der Bei-
rat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungs-
gemäß eingeladen worden und mindestens sieben Mit-
glieder (Ersatzmitglieder) mit beschließender Stimme
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anwesend sind. Ist ein Mitglied an der Teilnahme an ei-
ner Sitzung des Beirates verhindert, so hat es für die
entsprechende Verständigung und Information eines
Ersatzmitgliedes zu sorgen. 

(7) Für das Zustandekommen von Beschlüssen des
Beirates ist Stimmeneinhelligkeit erforderlich; kommt
keine Stimmeneinhelligkeit zustande, so hat der Vorsit-
zende dies dem Bundesminister für Wirtschaft, Fa-
milie und Jugend mitzuteilen und dieser Mitteilung die
übereinstimmende Ansicht von mindestens vier bei der
Beschlussfassung anwesenden Mitgliedern (Ersatzmit-
gliedern) mit beschließender Stimme als deren Stellun-
gnahme anzuschließen. (Fassung BGBl I/40/2010)

(8) Der Vorsitzende hat aus eigenem oder auf Antrag
von mindestens drei Mitgliedern des Beirates für die
einzelnen Beratungsgegenstände Sachverständige
den Sitzungen des Beirates beizuziehen. Die Sachver-
ständigen werden durch Beschluss des Beirates be-
stellt; es dürfen für einen Beratungsgegenstand nicht
mehr als sechs Sachverständige bestellt werden. Die
Sachverständigen besitzen kein Stimmrecht. 

(9) Die Bürogeschäfte des Beirates sind von der Bun-
deskammer der gewerblichen Wirtschaft zu führen. Der
Beirat hat eine Geschäftsordnung zu beschließen, in
welcher der Geschäftsgang auf Grund der gesetzlichen
Vorschriften so geordnet wird, dass die Erfüllung der
dem Beirat übertragenen Aufgaben sichergestellt ist. 

(10) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Beirates ver-
sehen ihr Amt auf Grund einer öffentlichen Verpflich-
tung als ein Ehrenamt; sie und die sonst bei den Sit-
zungen des Beirates Anwesenden sind verpflichtet,
über den Verlauf der Beratungen des Beirates Ver-
schwiegenheit zu bewahren. Die Mitglieder und die Er-
satzmitglieder des Beirates haben das Recht, der
Durchführung von Lehrabschlussprüfungen, Ausbilder-
prüfungen und allfälligen Teilprüfungen jederzeit beizu-
wohnen. 

Landes-Berufsausbildungsbeiräte
§ 31a. (1) Bei jeder Lehrlingsstelle ist ein Landes-
Berufsausbildungsbeirat zu errichten, der aus vier Mit-
gliedern mit beschließender Stimme besteht.

(2) Dem Beirat obliegt
1. die Erstattung von Stellungnahmen, Vorschlägen

und Anregungen
a) über die Vorgangsweise bei der Durchführung

der den Lehrlingsstellen übertragenen Aufgaben,
b) zur Durchführung der Lehrabschlussprüfungen,

allfälliger Teilprüfungen und der Ausbilderprüfungen
sowie Ausbilderkurse,

c) im Zusammenhang mit den unterstützenden
Maßnahmen der Lehrlingsstelle gemäß § 22 Abs 9,

d) zu Ausbildungsmaßnahmen im Rahmen eines
Ausbildungsverbundes, insbesondere zu dessen För-
derung auf Landesebene, 

e) über finanzielle Förderungsmaßnahmen in Aus-
bildungsangelegenheiten,

f) über die Durchführung von Ausbildungsversu-
chen im Bundesland;
2. die Übermittlung von Anträgen und die Erstattung

von Stellungnahmen an den Bundes-Berufsausbil-
dungsbeirat in Angelegenheiten, für die dieser Bei-
rat zuständig ist, insbesondere in Verfahren gemäß
§ 30 und in Fragen der Durchführung eines Ausbil-
dungsversuches;

3. die Erstattung eines Vorschlages für die Bestellung
der Vorsitzenden der Prüfungskommissionen für die
Lehrabschlussprüfung und für die Ausbilderprü-
fung;

4. die Erstattung von Vorschlägen und Anregungen an
die Landesschulbehörden in Berufsausbildungsan-
gelegenheiten;

5. die Erstattung von Stellungnahmen gemäß § 8 Abs
13 und 14, § 13 Abs 1a, § 13 Abs 2 lit e und j, § 13
Abs 5 und § 28 Abs 3, die Einholung von Auskünf-
ten gemäß § 8a Abs 5 sowie in begründeten Fällen
die Einholung von Auskünften über den Stand des
Eintragungsverfahrens gemäß § 20 Abs 2 betref-
fend bestimmte Lehrverträge und die Erstattung
von Vorschlägen zur Erledigung; 

6. die Erstattung von Stellungnahmen, Vorschlägen
und Anregungen in sonstigen Berufsausbildungs-
angelegenheiten im Bundesland;

7. die Erstattung von Vorschlägen und Anregungen im
Zusammenhang mit Beschwerden bezüglich der
dem Lehrberechtigten im § 9 Abs 8 auferlegten
Pflichten;  

8. die Erstattung von Stellungnahmen an die Lehr-
lingsstelle über die Erteilung und Entziehung einer
Berechtigung, Ausbilderkurse zu führen; 

9. Anregung und Förderung der Zusammenarbeit zwi-
schen den kollektivvertragsfähigen Körperschaften
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sowie den
Vertretern der Lehrbetriebe, der zuständigen Schul-
behörde, des Bundeslandes, der Lehrlingsstellen
der Wirtschaftskammer und des Arbeitsmarktservi-
ce für die Förderung der betrieblichen Ausbildung
und für die Einrichtung von Ausbildungsverbund-
maßnahmen (§ 2a) im Sinne des § 19a; 

10. das Stellen von Anträgen, mit denen die Verleihung
einer öffentlichen Auszeichnung an Ausbildungsbe-
triebe mit außergewöhnlichen Leistungen in der
Ausbildung von Lehrlingen und im Lehrlingswesen
empfohlen wird. (Fassung BGBl I/40/2010)

(3) Bei Einholung einer Stellungnahme oder Vor-
schlages ist dem Beirat, soweit in diesem Bundesge-
setz nicht anderes bestimmt ist, eine angemessene,
mindestens zweimonatige Frist zu setzen und auf frist-
gerecht erstattete Stellungnahmen und Vorschläge
des Beirates bei der Entscheidung Bedacht zu neh-
men. (Fassung BGBl I/40/2010)

(4) Der Landeshauptmann hat die Mitglieder des Lan-
des-Berufsausbildungsbeirates sowie für jedes Mit-
glied ein Ersatzmitglied auf Grund von Vorschlägen zu
bestellen, welche die Landeskammer der gewerblichen
Wirtschaft und die Kammer für Arbeiter und Angestell-
te für je zwei Mitglieder und Ersatzmitglieder zu erstat-
ten haben. Ferner hat der Landeshauptmann aus dem
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Kreis der Mitglieder auf Vorschlag der Landeskammer
der gewerblichen Wirtschaft nach Anhörung der Kam-
mer für Arbeiter und Angestellte einen Vorsitzenden
und auf Vorschlag der Kammer für Arbeiter und Ange-
stellte nach Anhörung der Landeskammer der gewerb-
lichen Wirtschaft einen weiteren Vorsitzenden zu be-
stellen. Die Vorsitzenden haben einander in der Vor-
sitzführung zu Beginn jeder Sitzung abzuwechseln. 

(5) Der Landeshauptmann hat ein Mitglied (Ersatzmit-
glied) abzuberufen, wenn das Mitglied (Ersatzmitglied)
selbst oder die Stelle, welche es vorgeschlagen hat,
dies beantragt, wenn es zum Mitglied (Ersatzmitglied)
des Bundes-Berufsausbildungsbeirates bestellt wird
oder wenn es nicht die Gewähr bietet, dass es seine
Aufgaben zu erfüllen vermag; gleichzeitig ist ein ande-
res Mitglied (Ersatzmitglied) zu bestellen.

(6) In Abwesenheit des Vorsitzenden, der bei dieser
Sitzung die Vorsitzführung innehaben sollte, führt das
an Lebensjahren älteste stimmberechtigte Mitglied (Er-
satzmitglied), das anwesend ist und auf Grund eines
Vorschlages derselben Stelle wie der abwesende Vor-
sitzende bestellt wurde, den Vorsitz im Beirat. Der Bei-
rat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungs-
gemäß eingeladen worden und mindestens drei Mit-
glieder (Ersatzmitglieder) anwesend sind. Ist ein Mit-
glied an der Teilnahme einer Sitzung des Beirates ver-
hindert, so hat es für die entsprechende Verständi-
gung und Information eines Ersatzmitgliedes zu sor-
gen. Der Leiter der Lehrlingsstelle oder ein von ihm 
als Vertreter bestellter Bediensteter der Lehrlingsstelle
hat an den Sitzungen des Beirates teilzunehmen und
auf Verlangen der Mitglieder (Ersatzmitglieder) im 
Zusammenhang mit dem Beratungsgegenstand ste-
hende Auskünfte aus seinem Aufgabenbereich zu er-
teilen.

(7) Für das Zustandekommen von Beschlüssen des
Landes-Berufsausbildungsbeirates ist Stimmeneinhel-
ligkeit erforderlich; kommt keine Stimmeneinhelligkeit
zustande, so hat der Vorsitzende dies der für die in Be-
ratung stehende Angelegenheit zuständigen Stelle mit-
zuteilen, die übereinstimmende Ansicht von mindes-
tens zwei bei der Beschlussfassung anwesenden Mit-
gliedern (Ersatzmitgliedern) aber nur dann als deren
Stellungnahme anzuschließen, wenn der Beirat um 
eine Stellungnahme ersucht worden ist oder wenn die
Mitglieder (Ersatzmitglieder) die Weiterleitung ihrer
Stellungnahme verlangen. (Fassung BGBl I/40/2010)

(8) Der Vorsitzende hat erforderlichenfalls für einzelne
Beratungsgegenstände Sachverständige den Sitzun-
gen des Beirates beizuziehen. Die Sachverständigen
werden durch Beschluss des Beirates bestellt; es dür-
fen für einen Beratungsgegenstand nicht mehr als drei
Sachverständige bestellt werden. Die Sachverständi-
gen besitzen kein Stimmrecht. 

(9) Die Bürogeschäfte des Landes-Berufsausbildungs-
beirates sind von der Lehrlingsstelle zu führen. Der Bei-
rat hat eine Geschäftsordnung zu beschließen, in wel-
cher der Geschäftsgang auf Grund der gesetzlichen Vor-

schriften so geordnet wird, dass die Erfüllung der dem
Beirat übertragenen Aufgaben sichergestellt ist.

(10) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Landes-
Berufsausbildungsbeirates versehen ihr Amt auf Grund
einer öffentlichen Verpflichtung als ein Ehrenamt; sie
und die sonst bei den Sitzungen des Beirates Anwe-
senden sind verpflichtet, über den Verlauf der Beratun-
gen des Beirates Verschwiegenheit zu bewahren. Die
Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Beirates haben
das Recht, der Durchführung von Lehrabschlussprü-
fungen, Ausbilderprüfungen und Ausbilderkursen und
allfälligen Teilprüfungen jederzeit beizuwohnen. 

Förderausschuss
§ 31b. (1) Beim Bundes-Berufsausbildungsbeirat
wird ein Ausschuss eingerichtet. Dieser hat Richtlinien
betreffend Beihilfen für die betriebliche Ausbildung von
Lehrlingen gemäß § 19c festzulegen. 

(2) Der Ausschuss setzt sich aus insgesamt neun Mit-
gliedern zusammen. Die Mitglieder werden vom Bun-
desminister für Wirtschaft, Familie und Jugend be-
stellt, davon drei Mitglieder auf Vorschlag der Wirt-
schaftskammer Österreich und drei Mitglieder auf Vor-
schlag der Bundesarbeitskammer. Für jedes Mitglied
ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. (Fassung BGBl
I/40/2010)

(3) Der Ausschuss wählt einen Vorsitzenden sowie
zwei Stellvertreter. Die Funktionen des Vorsitzenden
und der beiden Stellvertreter sind auf die vom Bun-
desminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
ohne Vorschlag bestellten sowie auf die von der Wirt-
schaftskammer Österreich und von der Bundesarbeits-
kammer vorgeschlagenen Mitglieder so aufzuteilen,
dass je eine Funktion auf eine der drei genannten
Gruppen von Mitgliedern entfällt. (Fassung BGBl
I/40/2010)

(4) Die Funktionsperiode der Mitglieder (Ersatzmitglie-
der) beträgt vier Jahre. Die Wiederbestellung ist zuläs-
sig. 

(5) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) können jederzeit
gegenüber dem Bundesminister für Wirtschaft, Fa-
milie und Jugend ihren Rücktritt erklären. Der Rück-
tritt wird mit Zugang der schriftlichen Erklärung wirk-
sam. (Fassung BGBl I/40/2010)

(6) Scheidet ein Mitglied (Ersatzmitglied) vor Ablauf
der Zeit, für die es bestellt ist, aus, so ist für den Rest
der Funktionsperiode ein neues Mitglied (Ersatzmit-
glied) zu bestellen. 

(7) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) sind zur gewissen-
haften und unparteiischen Ausübung ihrer Funktion
und zur Verschwiegenheit über ihnen in Ausübung ihrer
Funktion bekannt gewordene personenbezogene Da-
ten verpflichtet. Der Bundesminister für Wirtschaft,
Familie und Jugend hat die Bestellung eines Mitglie-
des (Ersatzmitgliedes) zu widerrufen, wenn ein wichti-
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ger Grund, insbesondere bei grober Pflichtverletzung
oder dauernder Unfähigkeit zur Ausübung der Funkti-
on, vorliegt. (Fassung BGBl I/40/2010)

(8) Die näheren Bestimmungen über das einzuhalten-
de Verfahren sind in einer vom Ausschuss zu erlassen-
den Geschäftsordnung zu regeln. Die Geschäftsord-
nung bedarf der Bestätigung des Bundesministers für
Wirtschaft, Familie und Jugend. Soweit die Ge-
schäftsordnung nicht anderes vorsieht, obliegt die Ein-
berufung und Leitung der Sitzungen des Ausschusses
dem Vorsitzenden, ist die Beschlussfähigkeit des Aus-
schusses bei Anwesenheit von mindestens sieben Mit-
gliedern gegeben und bedürfen Beschlüsse einer qua-
lifizierten Mehrheit der abgegebenen Stimmen von
zwei Dritteln und einer Stimme. Bis zur Wahl des Vor-
sitzenden obliegt die Einberufung und Leitung der Sit-
zungen des Ausschusses einem vom Bundesminister
für Wirtschaft, Familie und Jugend bestimmten Mit-
glied. Die Geschäftsordnung kann die Beiziehung von
Experten mit beratender Stimme vorsehen. (Fassung
BGBl I/40/2010)

Strafbestimmungen
§ 32. (1) Wer zwar befugt ist, einen Lehrling im Sinne
dieses Bundesgesetzes auszubilden, aber seiner Ver-
pflichtung nicht nachgekommen ist,

a) einen Lehrvertrag rechtzeitig zur Eintragung an-
zumelden, oder

b) dem Lehrling die zum Besuch der Berufsschule
erforderliche Zeit freizugeben, oder

c) den Lehrling zum regelmäßigen Schulbesuch
anzuhalten, oder

d) den Lehrling nicht zu berufsfremden Tätigkeiten
zu verwenden, oder

e) bei der Aufnahme von Lehrlingen die auf Grund
des § 8 Abs 3, 4 und 5 festgesetzte Verhältniszahl zu
beachten,

f) einen geeigneten Ausbilder mit der Ausbildung
zu betrauen, oder 

g) eine Anzeige gemäß § 9 Abs 9 rechtzeitig zu er-
statten oder 

h) die in einem Bescheid gemäß § 3a vorgeschrie-
benen ergänzenden Ausbildungsmaßnahmen im Rah-
men eines Ausbildungsverbundes in erheblichem Aus-
maß zu vermitteln oder die zur ordnungsgemäßen
Durchführung der ergänzenden Ausbildung erforderli-
chen Maßnahmen zu treffen, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu
1090 €, in den Fällen der lit b, d und f jedoch mit einer
Geldstrafe von mindestens 145 €, und nach wieder-
holter Bestrafung mit einer Geldstrafe von mindestens
327 € bis 2180 € zu bestrafen. 

(2) a) Wer unter Vortäuschung, Lehrberechtigter zu
sein, eine Person in einem Lehrberuf ausbildet, sofern
nicht der Tatbestand der lit c vorliegt, oder 

b) wer einen Lehrling im Sinne dieses Bundesge-
setzes ausbildet, obwohl dies gemäß § 3a Abs 1 un-
zulässig ist, im Falle der Unterlassung der Antragstel-
lung zur Feststellung der Ausbildungseignung in weite-

ren Lehrberufen gemäß § 3a Abs 1 jedoch nur dann,
wenn der Antrag gemäß § 3a trotz Aufforderung durch
die Lehrlingsstelle nicht binnen drei Wochen gestellt
wird oder der Lehrvertrag durch die Lehrlingsstelle
nicht für aufrecht erklärt wird oder

c) wer einen Lehrling im Sinne dieses Bundesge-
setzes ausbildet, obwohl ihm die Ausbildung von Lehr-
lingen gemäß § 4 verboten ist, oder

d) wer die Ausbildung im Sinne dieses Bundesge-
setzes fortsetzt, obwohl die Eintragung des Lehrvertra-
ges gemäß § 20 rechtskräftig verweigert oder gelöscht
wurde, oder

e) wer einen Ausbilderkurs führt, ohne im Besitz 
einer Berechtigung gemäß § 29g zu sein oder 

f) wer Personen in einem Lehrberuf in einer be-
sonderen selbstständigen Ausbildungseinrichtung
ausbildet, ohne im Besitz einer Bewilligung gemäß 
§ 30 Abs 1 zu sein, oder 

g) wer als Lehrberechtigter entgegen einer Ver-
pflichtung gemäß § 2a eine Ausbildung im Rahmen 
eines Ausbildungsverbundes nicht durchführt,
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu
3270 € zu bestrafen. 

(3) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2180 € zu
bestrafen ist, begeht, wer die Bestimmungen des 
§ 30a über die Führung der Auszeichnung nicht einhält. 

(4) Wenn
a) die Bestellung eines gewerberechtlichen Ge-

schäftsführers angezeigt oder genehmigt wurde,
b) die Übertragung der Ausübung des Gewerbes

an einen gewerberechtlichen Pächter angezeigt oder
genehmigt wurde, oder

c) die Bestellung eines Filialgeschäftsführers für 
eine bestimmte Betriebsstätte angezeigt oder geneh-
migt wurde,
sind Geld- und Ersatzfreiheitsstrafen gegen diese Per-
sonen zu verhängen. Der Gewerbetreibende ist neben
dem gewerberechtlichen Geschäftsführer oder Filialge-
schäftsführer strafbar, wenn er die Verwaltungsübertre-
tung wissentlich duldet oder wenn er bei der Auswahl
des gewerberechtlichen Geschäftsführers oder Filial-
geschäftsführers es an der erforderlichen Sorgfalt hat
fehlen lassen.

Übergangsbestimmungen
§ 33. (1) Die Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten über den Ersatz der
Lehrabschlussprüfung und der Lehrzeit auf Grund
schulmäßiger Ausbildung, BGBl Nr 356/1985, in der
Fassung der Verordnungen BGBl Nr 101/1988, BGBl
Nr 95/1989, BGBl Nr 214/1989, BGBl Nr 535/1990,
BGBl Nr 88/1991, BGBl Nr 154/1992 und BGBl Nr
533/1992 sowie die Verordnung des Bundesministers
für wirtschaftliche Angelegenheiten über den Ersatz
der Lehrabschlussprüfung und der Lehrzeit auf Grund
schulmäßiger Ausbildung in land- und forstwirtschaftli-
chen Fachschulen, BGBl Nr 462/1986, in der Fassung
der Verordnungen BGBl Nr 448/1988, BGBl Nr
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89/1991, BGBl Nr 526/1991, BGBl Nr 574/1991 und
BGBl Nr 281/1992 bleiben hinsichtlich des Ersatzes
der Lehrzeit solange als Bundesgesetz aufrecht, bis sie
durch eine Verordnung auf Grund des § 28 Abs 2 er-
setzt werden. 

(1a) Die Bestimmungen über den Ersatz von Lehrab-
schlussprüfungen auf Grund schulmäßiger Ausbildung
bleiben für Schüler aufrecht, die spätestens im Schul-
jahr 1992/93 mit dem Besuch einer Schule begonnen
haben, deren erfolgreicher Abschluss auf Grund der im
Abs 1 angeführten Verordnungen die Lehrabschluss-
prüfung ersetzt. 

(2) Die Bestimmungen des § 2 Abs 3 dieses Bun-
desgesetzes finden keine Anwendung

a) auf Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Bundesgesetzes auf Grund ihrer Ge-
werbeberechtigung zur Ausbildung von Lehrlingen
berechtigt waren, ohne die im § 2 Abs 3 angeführ-
ten Voraussetzungen nachgewiesen zu haben,

b) auf Personen, die auf Grund ihrer Gewerbe-
berechtigung zur Ausbildung von Lehrlingen be-
rechtigt sind, wenn dieses Gewerbe später unter
die handwerksmäßigen Gewerbe eingereiht oder
bei konzessionierten Gewerben die Erbringung 
eines Befähigungsnachweises eingeführt wird.
(Fassung BGBl I/40/2010)

(3) Vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
erfolgreich abgelegte Facharbeiterprüfungen wer-
den hinsichtlich ihrer Rechtswirkungen den vor
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erfolg-
reich abgelegten Gesellenprüfungen gleichgestellt.
Vordem InkrafttretendiesesBundesgesetzeserfolg-
reich abgelegte Gesellenprüfungen, Facharbeiter-
prüfungen, Gehilfenprüfungen, Lehrlingsprüfungen
und Kaufmannsgehilfenprüfungen gelten als erfolg-
reich abgelegte Lehrabschlussprüfungen im Sinne
dieses Bundesgesetzes. (Fassung BGBl I/40/2010)

(4) Sofern hinsichtlich neu anerkannter Lehrberufe
nicht genügend Personen die Voraussetzungen
gemäß § 22 Abs 2 oder 3 erfüllen, sind solche Per-
sonen als Vorsitzende der Prüfungskommissionen
zu bestellen oder als Beisitzer zu bestimmen, die
den fachlichen Anforderungen am ehesten entspre-
chen. (Fassung BGBl I/40/2010)

(5) Soweit in bundesgesetzlichen Vorschriften auf
Bestimmungen verwiesen wird, die gemäß § 34 die-
ses Bundesgesetzes außer Kraft treten, gilt nun-
mehr die Verweisung auf die entsprechenden Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes und der hiezu
ergangenen Verordnungen. (Fassung BGBl I/40/2010)

Schlussbestimmungen
§ 34. (1) § 19, soweit die Möglichkeit der Übertra-
gung der Besorgung der Angelegenheiten der Lehr-
lingsstellen an andere Lehrlingsstellen geregelt wird,
und § 31 dieses Bundesgesetzes treten nach Ablauf
des Tages der Kundmachung, die sonstigen Bestim-

mungen dieses Bundesgesetzes am 1. Jänner 1970 in
Kraft. Auf dieses Bundesgesetz gestützte Verordnun-
gen können schon vor diesem Zeitpunkt erlassen wer-
den, treten aber frühestens zugleich mit diesem Bun-
desgesetz in Kraft.

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz hinsichtlich des
Lehrverhältnisses nicht ausdrücklich anderes bestimmt
ist, bleiben die Vorschriften des Arbeitsrechtes un-
berührt.

(3) Durch dieses Bundesgesetz bleiben insbeson-
dere unberührt:
1. Das Arbeitsinspektionsgesetz 1993, BGBl Nr

27/1993, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz BGBl I Nr 150/2009,

2. Das Bundesgesetz über die Verkehrs-Arbeitsin-
spektion, BGBl I Nr 650/1994, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl I Nr 150/2009,

3. §§ 10, 19, 31 und 43 des Wirtschaftskammerge-
setzes, BGBl I Nr 103/1998, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl I Nr 2/2008,

4. §§ 4, 5, 9 und 93 Abs 2 des Arbeiterkammerge-
setzes 1993*), BGBl Nr 626/1991, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz BGBl I Nr
147/2009. (Fassung BGBl I/40/2010)

*) 1992

(4) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes verlieren
die Wirksamkeit:
1. a) § 14 vierter und fünfter Absatz der Gewerbeord-

nung, letzterer jedoch nur insoweit, als er sich nicht
auf die Zulassung zur Meisterprüfung bezieht,
b) § 13a Abs 6 und § 14a der Gewerbeordnung, so-
weit sie den Ersatz der ordnungsmäßigen Beendi-
gung des Lehrverhältnisses durch Schulbesuch
vorsehen und
c) § 14b Abs 2 bis 6, Abs 2 jedoch nur insoweit, als
er sich auf die Gleichhaltung der Verwendung als
Lehrling bezieht, §§ 97 bis 105a, § 132 lit f, soweit
er sich auf Lehrlinge bezieht, und § 133a lit d der
Gewerbeordnung;

2. das Gesetz GBl f d L Ö Nr 302/1939, mit dem eini-
ge das Lehrlingswesen betreffende gewerberechtli-
che Vorschriften abgeändert und ergänzt werden;

3. Art 40XIII der Gewerberechtsnovelle 1952, BGBl Nr
179;

4. die ehemals deutschen Vorschriften, soweit sie An-
gelegenheiten regeln, die Gegenstand dieses Bun-
desgesetzes sind, insbesondere
a) der Erlass des Reichswirtschaftsministers vom
2. Dezember 1938, Zl III/SW 18585, zum Aufbau
des industriellen und kaufmännischen Ausbildungs-
und Prüfungswesens;
b) die Verordnung vom 15. Dezember 1939, Deut-
sches RGBl I S 2425, über die Ausbildung von
Fachkräften;
c) die Verordnung vom 6. Jänner 1940, Deutsches
RGBl I S 32, über Maßnahmen auf dem Gebiete der
Berufsausbildung im Handwerk;
d) die Satzungen der Prüfungsämter für die Indus-
trie-, Facharbeiter- und Gehilfenprüfungen der In-
dustrie- und Handelskammer;
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5. für den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes 
Art II und III des Bundesgesetzes vom 9. Juli 1953,
BGBl Nr 141.

(5) Die Bestimmungen des § 8b betreffend integra-
tive Berufsausbildung in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl I Nr 79/2003 treten mit 1. September
2003 in Kraft. (Fassung BGBl I/40/2010)

(6) Beihilfen gemäß § 19c Abs 1 Z 1 können nur auf
Grund von Lehrverhältnissen gewährt werden, die
nach dem 27. Juni 2008 beginnen. Die übrigen Bei-
hilfen gemäß § 19c können auf Grund von Lehrver-
hältnissen gewährt werden, die nach dem 27. Juni
2008 bestehen. (Fassung BGBl I/40/2010)

§ 34a. Für den Bereich der beruflichen Qualifikatio-
nen, des Arbeitsrechtes einschließlich der Kollektivver-
träge sowie des Sozialversicherungsrechtes gilt das
Prüfungszeugnis, mit dem der erfolgreiche Abschluss
einer mindestens dreijährigen berufsbildenden mittle-
ren Schule, einer mindestens dreijährigen land- und
forstwirtschaftlichen Fachschule, einer berufsbilden-
den höheren Schule oder deren Sonderformen ein-
schließlich der Schulversuche nachgewiesen wird, zu-
mindest als Nachweis einer mit einer facheinschlägi-
gen Lehrabschlussprüfung abgeschlossenen berufli-
chen Ausbildung.  

Vollziehung
§ 35. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Ju-
gend betraut. (Fassung BGBl I/40/2010)

Inkrafttreten
§ 36. (1) Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich seiner
Stammfassung, BGBl Nr 142/1969, und der Fassungen
durch die Novellen durch die Bundesgesetze BGBl 
Nr 22/1974 (§ 162 Abs 1 Z 5), 399/1974 (Artikel IV),
475/1974, 232/1978, 381/1986, 563/1986 (Artikel VII),
617/1987 (Artikel I), 23/1993, 256/1993 (Artikel 17),
BGBl I Nr 67/1997 und BGBl I Nr 100/1998 zu den sich
aus diesen Bundesgesetzen ergebenden Zeitpunkten
in Kraft. § 8b, § 13 Abs 2 lit j und Abs 6, § 15 Abs 1 und
2, § 18 Abs 1, § 27 Abs 4 und § 35 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl I Nr 83/2000 treten mit 1. Sep-

tember 2000 in Kraft. § 32 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl I Nr 136/2001 tritt mit 1. Jänner
2002 in Kraft. § 2 Abs 7 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl I Nr 111/2002 tritt mit dem auf die
Kundmachung dieses Gesetzes folgenden Monats-
ersten in Kraft. 

(2) § 2 Abs 6, § 8 Abs 1, 2a und 3 bis 13, § 12 Abs 3
Z 2, § 13 Abs 1a, Abs 2 lit c und lit k, § 17 Abs 4, § 19
Abs 4 und 4a, § 19a, § 20 Abs 1, 2, 3 lit f und 7, § 21
Abs 4, § 22 Abs 5 und 6, § 23 Abs 2a und 3, § 24 
Abs 5, § 27c, § 29a Abs 3 und 5, § 29b Abs 1 und 3, 
§ 29c, § 29e Abs 1 und 5, § 29f, § 30a Abs 1 und 3, 
§ 31 Abs 2, § 31a Abs 2 Z 5, 9 und 10, § 33 Abs 11  und
13 sowie § 34a in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl I Nr 79/2003 treten mit dem der Kundmachung
dieses Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft. 

(3) § 23 Abs 5, 6 und 9, § 25 Abs 5 lit b und Abs 6 so-
wie § 33 Abs 12 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl I Nr 79/2003 treten mit 1. Jänner 2004 in Kraft.  

(4) § 5 Abs 3a, § 6 Abs 2a, § 8, § 12 Abs 3 Z 3, § 13
Abs 6, § 22a samt Überschrift, § 23 Abs 10, § 24 
Abs 6, § 26 Abs 1 sowie § 27 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl I Nr 5/2006 treten mit dem auf die
Kundmachung dieses Gesetzes folgenden Monats-
ersten in Kraft. 

(5) § 19c Abs 2 und § 31b in der Fassung des BGBl I
Nr 82/2008 treten mit dem auf die Kundmachung die-
ses Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft. 

(6) § 8b Abs 14 und 22, § 15 Abs 1 und 2, § 15a, 
§ 15b, § 19c Abs 1 und 3 bis 8, § 19d, § 19e, § 19f, 
§ 19g, § 30, § 30b, § 31 Abs 2 lit d und Abs 4 sowie 
§ 31a Abs 2 Z 5 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl I Nr 82/2008 treten mit 28. Juni 2008 in Kraft.

(7) Die § 2 Abs 1, 4, 5 lit c und e, § 3 Abs 1 Z 1, § 8
Abs 13 und 14, § 8b Abs 5, 6, 8, 10, 11, 13 und 14, 
§ 8c, § 12 Abs 3 Z 2, § 13 Abs 1, 1a und 2 lit e, i und
h, § 15a Abs 8, § 19 Abs 4a, § 20 Abs 7, § 24 Abs 2,
§ 25 Abs 1 und 5, § 26 Abs 5, § 27a, § 27c, § 28 
Abs 3, § 29 Abs 2 und 4, § 29e Abs 1 § 30b Abs 1 und
2, § 30c, § 31 Abs 2 und 3 sowie § 31a Abs 2, 3 und
7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr
40/2010 treten mit 1. Juli 2010 in Kraft. (Fassung 
BGBl I/40/2010) 
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